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Kurzfassung 
Aufgabe der Stadtplanung ist es, unter Berücksichtigung zahlreicher Belange die Ent-

wicklung der Bodennutzung innerhalb des Gemeindegebiets zu steuern. Vor allem bei 

großräumigen Planungen ist die Komplexität einer abschließenden sachgerecht abge-

wogenen Entscheidungsfindung in einem vielschichtigen Geflecht unterschiedlichster 

alternativenspezifischer Einzelbewertungen vielfach immens.  

Ziel dieser Arbeit war es, einen möglichen Ansatz zu finden, um im Hinblick auf einen 

Teil der Gesamtproblematik mit technischen Mitteln eine mehrere Themen umfassende 

aggregierte Entscheidungsgrundlage zu erzeugen. Eine Kombination von Methoden der 

geographischen Informationsverarbeitung und der multikriteriellen Entscheidungsunter-

stützung wurde dabei zur Anwendung gebracht, um die aus Umweltsicht geeigneten 

Standorte für die Ausweisung bzw. Verdichtung von Wohnnutzung zu ermitteln. 

Hierzu wurden zunächst auf Basis von Literaturrecherchen und Expertengesprächen 

Umweltfaktoren ermittelt, die für die als Untersuchungsgebiet gewählte Stadt Duisburg 

als besonders bedeutend angesehen werden. Unter Verwendung der Fuzzy-Set-Theorie 

entliehener Methoden wurden die den einzelnen Umweltthemen zielgerichtet zugrunde 

gelegten Daten entsprechend der jeweils relevanten fachlichen Vorgaben in standardi-

sierte Karten überführt, anhand derer die aus Sicht des einzelnen Belangs spezifische 

Flächeneignung für die anvisierte Wohnnutzung abgelesen werden kann. 

Methoden des Analytic Hierarchy Process (AHP) und des Ordered Weighted Average 

Approach (OWA) dienten im Anschluss dazu, die derart generierten Eignungskarten 

unter Berücksichtigung einer die Entscheidungssituation repräsentierenden hierarchi-

schen Struktur sukzessive zu einer umfassenden Beurteilungsgrundlage zusammenzu-

führen. Dabei wurden unter Variation bedeutender Modellvariablen verschiedene Sze-

narien erzeugt, um die Robustheit der Ergebnisse zu überprüfen. Es zeigte sich, dass für 

große Teile des Untersuchungsgebiets in Abhängigkeit von den getroffenen Annahmen 

erheblich differierende Empfehlungen für die Planung resultieren. Allerdings konnten 

auch verschiedene Bereiche ermittelt werden, für die aus Sicht der betrachteten Um-

weltbelange mit vergleichsweise großer Sicherheit von einer hohen Standorteignung für 

Wohnbebauung ausgegangen werden kann. 

Auch wenn sowohl in inhaltlicher als auch in methodischer Hinsicht zum Teil erhebli-

cher Weiterführungsbedarf besteht, kann der in dieser Arbeit verfolgte Ansatz grund-

sätzlich als flexibles Modellierungswerkzeug für Entscheidungssituationen der betrach-

teten Art und unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll einsetzbares Instrument zur 

Erstellung von rational nachvollziehbaren Planungsgrundlagen angesehen werden. 



Abstract 
 

 III

Abstract 
A major objective of urban planning is to control the development of land use within a 

municipal area taking into consideration a large number of specific concerns. 

Particularly with regard to urban planning incorporating greater areas, the complexity of 

a concluding balanced decision making process is immense due to diverse specific 

evaluations within a multilayer network. 

The aim of this study was an approach to generate by technical means a rational 

comprehensible evaluation basis including various relevant aspects regarding a specific 

part of this complex of problems. A combination of methods used for the Geographical 

Information Science and for Multicriteria Decision Making was applied to identify 

optimal locations for the development of residential areas from an environmental point 

of view. 

Based on literature research und expert interviews, relevant environmental factors were 

identified with specific reference to the area chosen for this investigation (Duisburg). 

Methods of the Fuzzy-Set-Theory were applied to calculate a standardized criterion map 

for each of the identified environmental aspects with regard to relevant legal 

specifications. These maps served subsequently as the basis to evaluate the land 

suitability of the alternatives within the given area for residential areas considering the 

particular environmental concern. 

Subsequently, methods of the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the Ordered 

Weighted Average Approach (OWA) were applied to aggregate these suitability maps 

to a comprehensive evaluation basis following a defined hierarchical structure of the 

decision situation. To validate the sensitivity of the results, relevant variables within the 

model were changed creating several different scenarios. These calculations showed 

that resulting recommendations varied clearly for larger sectors within the investigated 

area depending on the specific assumptions. Nevertheless, some sectors were identified 

with relatively high reliability showing high suitability for residential areas with regard 

to the particular environmental concerns. 

Though there is an extensive demand to pursue the study further, this approach can be 

regarded as a flexible tool for the modeling of a decision making process like the 

considered one and also under specific circumstances as a useful instrument to generate 

a rational comprehensible evaluation basis for urban planning. 
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1. Einführung 
 
1.1 Problemstellung 

Im Gesamtkomplex kommunaler Aufgaben kommt der Stadtplanung eine bedeutende 

Rolle zu. Sie dient vor dem Hintergrund der kommunalen Selbstverwaltung und Pla-

nungshoheit dazu, die Flächennutzung innerhalb des Gemeindegebiets zu steuern und 

ist in dieser Hinsicht als Ausdruck eines politisch-administrativen Gestaltungs- und Ent-

scheidungsprozesses zu verstehen.  

Eine sachgerechte Stadtplanung ist dabei grundsätzlich als querschnittsorientierte Auf-

gabe zu betrachten, welche die Anforderungen zahlreicher Fachplanungen ebenso wie 

die Ansprüche unterschiedlichster weiterer Akteure an Grund und Boden im Hinblick 

auf die Gestaltung der stadtstrukturellen Gesamtverhältnisse zielgerichtet vereinbaren 

muss.  

 

Das wesentliche normative Fundament der Stadtplanung bildet in Deutschland bundes-

einheitlich das Baugesetzbuch (BauGB), in dem die grundlegenden Anforderungen an 

die städtebauliche Steuerung der Bodennutzung und die rechtlichen Beziehungen des 

Menschen zum Grund und Boden geregelt werden. Als zentrale Instrumente des Städte-

baurechts sind die beiden Ebenen der Bauleitplanung, die Flächennutzungs- und die 

Bebauungsplanung, ausgeformt. Während erstere als vorbereitende Bauleitplanung für 

das gesamte Gemeindegebiet die an den jeweiligen Zielsetzungen orientierte beabsich-

tigte Art der Bodennutzung entsprechend der erwarteten bzw. voraussehbaren Bedürf-

nisse in den Grundzügen entwickelt, werden auf der zweiten Ebene der Bauleitplanung 

für einen bestimmten in der Regel deutlich kleineren Bereich des Gemeindegebiets die 

konkreten rechtsverbindlichen Festsetzungen zur zulässigen Bodennutzung der betrof-

fenen Grundflächen dargestellt (vgl. BauGB, §§ 5, 8).1  

§ 1 BauGB gibt einen Überblick über die zentralen auf beiden Stufen der Bauleitpla-

nung geltenden materiellen Vorschriften. Das übergeordnete Ziel der Bauleitplanung 

besteht demnach in der Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwick-

lung, in der die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch 

in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang gebracht 

werden. Neben einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Boden-
                                                 
1 Da die beiden unterschiedlichen Ebenen der Bauleitplanung in dieser Arbeit nicht im Vordergrund ste-

hen, wird auf die Differenzierung hier nicht vertiefend eingegangen. Einen Einstieg in dieses Thema 
bietet eine große Vielfalt entsprechender Fachliteratur (vgl. u. a. Stüer, 2006, S. 33 ff. / 52 ff. / 
Kuschnerus, 2005, S. 36 ff / Battis/Krautzberger/Löhr, 2007, S. 27 f.). 
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ordnung sind u. a. sowohl eine menschenwürdige Umwelt zu sichern als auch die natür-

lichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln (vgl. BauGB, § 1 Abs. 5). Zur 

Konkretisierung der einzelnen Elemente dieses allgemeinen Oberziels wird durch das 

BauGB im Weiteren eine umfangreiche nicht abgeschlossene Liste an beispielhaften 

Belangen formuliert, die bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen sind. 

Im Kern handelt es sich dabei um eine breite Vielfalt unterschiedlichster Planungsleitli-

nien, die im Hinblick auf die Entwicklung der Flächennutzung grundsätzlich verfolgt 

werden können bzw. im konkreten Fall in einem als erforderlich angesehenem Maße 

beachtet werden sollen. Aufgabe der Stadtplanung ist es, diese mitunter erhebliche An-

zahl an öffentlichen und privaten Belangen gerecht gegeneinander und untereinander 

abzuwägen (vgl. BauGB, § 1 Abs. 7).  

Da jeder der in diese Abwägung einfließenden Belange unter Umständen im Sinne der 

letztlich zu treffenden Entscheidung zu Gunsten anderer Aspekte zurückgestellt werden 

kann, kommt im Rahmen einer rechtsstaatlichen Planung einem gerechten Abwägungs-

vorgang eine außerordentlich hohe Bedeutung zu.  

Wesentliche Voraussetzung hierfür ist in einem ersten Schritt die umfassende Ermitt-

lung aller positiv wie negativ berührten relevanten Belange sowie die Bewertung der 

konkreten Betroffenheit im Hinblick auf die anvisierte Planung. Je gravierender die po-

tenziellen Folgen für einen speziellen Belang sind, umso größere Bedeutung wird viel-

fach der Rechtfertigung seiner potenziell erforderlichen Überwindung zukommen. Al-

lerdings kann sich auch eine stadtplanerische Abwägung nicht über ggf. für die einzel-

nen Belange geltende Rechtsgrundlagen hinwegsetzen, so dass sich auf diese Weise 

mitunter auch aus einem einzelnen Aspekt unüberwindbare Hindernisse für die Planung 

ergeben können. In einem weiteren Schritt sind die einzelnen Belange unter Berücksich-

tigung der zu definierenden relativen Gewichtigkeit einander gegenüberzustellen, um 

auf dieser Basis und unter der Vorgabe des aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit über einen sachgerechten Ausgleich entscheiden 

zu können (vgl. Kuschnerus, 2005, S. 115 ff. / Battis/Krautzberger/Löhr, 2007, S. 60 ff. 

/ Stüer, 2006, S. 331 ff.). 

Insgesamt kann es sich bei der Vorbereitung einer (sach-) gerechten Abwägung je nach 

konkretem Planungsfall um eine hochkomplexe Aufgabe handeln. Während eine solche 

im Rahmen eines in der Regel verhältnismäßig kleinräumigen Bebauungsplans häufig 

noch überschaubar ist, muss die Komplexität bezogen auf die in der Flächennutzungs-

planung zum Ausdruck gebrachte umfassende gemeindliche Zielvorstellung für die zu-

künftige Entwicklung einer ganzen (Groß-)Stadt als erheblich angesehen werden.  
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Für das in dieser Arbeit zu betrachtende Thema muss jedoch aus dem Gesamtumfang 

stadtplanerischer Handlungsfelder zwingend eine Auswahl getroffen werden.  

Mit der Fokussierung auf die geeignete Verräumlichung der Nutzungsform „Wohnen“, 

d. h. der stadtplanerisch motivierten Ermittlung geeigneter Standorte für die Errichtung 

von Wohnbebauung, wird ein Element einer umfassenden Stadtentwicklungsplanung 

herausgegriffen, das nicht zuletzt aufgrund seiner für alle Städte relevanten Bedeutung 

ein spannendes Themenfeld darstellt. 

Auch die planerische Steuerung einer zukünftigen Entwicklung des Wohnungsmarktes 

wird durch ein vielfältiges Interessensgeflecht verschiedener Belange beeinflusst. Die 

Beurteilung unterschiedlicher Bereiche des jeweiligen Stadtgebiets im Hinblick auf das 

anvisierte Planungsziel „Wohnnutzung“ wird dabei in Abhängigkeit von dem betrachte-

ten Belang vielfach in hohem Maße unterschiedlich ausfallen. Die auf den jeweils gel-

tenden normativen Grundlagen oder anderen mehr oder weniger verbindlichen Anforde-

rungen beruhenden einzelnen Zielsetzungen und die daraus resultierenden Flächenbe-

wertungen werden gelegentlich in gleiche Richtungen weisen, mitunter sich aber auch 

konfliktreich und zum Teil unvereinbar entgegenstehen. Dennoch besteht auch in die-

sem Zusammenhang das aufgezeigte Erfordernis, eine auf Basis aller relevanten Belan-

ge gerecht abgewogene Entscheidung für bestimmte Standorte zu treffen. 
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1.2 Lösungsansatz 

Angesichts der im letzten Abschnitt aufgezeigten Problemstellung ergibt sich die Frage, 

inwieweit Möglichkeiten bestehen, zumindest die Lösung eines Teils der komplexen 

Entscheidungsproblematik mit technischen Mitteln zu unterstützen.  

Da sich zahlreiche der für die Abwägung relevanten Aspekte häufig unmittelbar räum-

lich zum Ausdruck bringen lassen, kann zumindest für diese Themenbereiche der Ein-

satz geographischer Informationssysteme (GIS) möglicherweise eine erste Hilfestellung 

bieten. Dabei können GIS aufgrund ihrer Fähigkeit zur Verwaltung und Darstellung 

insbesondere aber auch zur Bearbeitung und Analyse großer Mengen raumbezogener 

Daten wertvolle Werkzeuge sein. Durch die Anwendung unterschiedlicher GIS-

Funktionalitäten können nicht zuletzt Daten so aufbereitet werden, dass sie als fachlich 

fundierte zielgerichtete Beurteilungsgrundlage für die nutzungsspezifische Eignung 

räumlicher Einheiten dienen können. 

Um auf Basis der auf diese Weise entstandenen in der Regel vielfältigen räumlich aus-

geprägten Beurteilungsgrundlagen letztlich eine Entscheidung treffen zu können, im 

Hinblick auf die vorliegende Fragestellung also an welchem Standort (unter Berück-

sichtigung der relevanten umweltspezifischen Gesichtspunkte) eine bestmögliche Ver-

ortung der anvisierten Wohnnutzung gewährleistet wäre, besteht jedoch darüber hinaus 

die Notwendigkeit, die einzelnen Informationen in einer problemangepassten Weise für 

eine Gesamtbewertung aufbereitet zusammenzuführen. 

Methoden aus dem breiten nicht vorrangig räumlich ausgerichteten Themenfeld des 

„Multicriteria Decision Making“ (MCDM) bzw. der „Multicriteria Decision Analysis“ 

(MCDA) können in dieser Hinsicht einen unverzichtbaren Beitrag für eine derartige 

Aggregation leisten. Zusätzlich werden hierüber Verfahren angeboten, unterschiedliche 

Präferenzen entscheidungsrelevanter Akteure in die Zusammenführung einzubeziehen. 

Der kombinierte Einsatz von GIS- und MCDA-Funktionalitäten könnte somit eine viel 

versprechende Möglichkeit bieten, die Entscheidungsfindung auf Basis einer angemes-

senen umfassenden Modellierung der zugrunde liegenden räumlichen Problemsituation 

in erheblichem Maße zu unterstützen. 

Aus diesem Grund soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine Kombination ausge-

wählter Methoden beider Themenbereiche zum Einsatz kommen, um die Anwendbar-

keit für die zugrunde liegende Fragestellung zu prüfen. 

 

Während in anderen Studien mittels einer Verbindung von GIS und multithematischen 

Bewertungsverfahren beispielsweise das Attraktivitätspotenzial von (Wohn-)Standorten 
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auf Basis infrastruktureller Aspekte beurteilt wird (vgl. u. a. Prinz, 2003), soll in der 

vorliegenden Arbeit die Einschätzung der Flächeneignung für die Errichtung von 

Wohnbebauung unter Berücksichtigung umweltspezifischer Gesichtspunkte das zentrale 

Thema darstellen. 
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1.3 Untersuchungsgebiet 
Aufgrund der besonderen planerischen Relevanz unterschiedlicher Umweltthemen wird 

im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Stadt Duisburg als Untersuchungsgebiet im 

Blickfeld der Betrachtungen stehen. Auch wenn die Datensätze zum Teil so verändert 

wurden, dass aus den angefertigten Karten keine flächenspezifischen Informationen 

über die im Einzelnen realen Gegebenheiten vor Ort abgeleitet werden können, wird 

durch die jeweiligen Ausführungen die prinzipielle Bedeutung offenbar, die einem Ein-

bezug der entsprechenden Umweltbelange in der Stadtplanung zukommt. 

Duisburg ist mit einer Bevölkerung von 496.665 Einwohnern im Jahr 2007 eine der 

einwohnerstärksten deutschen Großstädte bei einer Fläche von 232,81 km² (vgl. LDS 

NRW, 2008). Die Stadt liegt als westliche Flügelstadt des Ballungsraums Ruhrgebiet an 

der Mündung der Ruhr in den Rhein, der als bedeutendste europäische Wasserstraße das 

Stadtgebiet auf knapp 40 km von Süden nach Norden durchströmt. Administrativ bildet 

Duisburg einen Teil des Regierungsbezirks Düsseldorf innerhalb des Bundeslandes 

Nordrhein-Westfalen (NRW). 

 

 
Abb. 1-1: Untersuchungsgebiet Duisburg 
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Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt wurde in einem Großteil der industriell ge-

prägten Vergangenheit durch die Montanindustrie gekennzeichnet. Auch wenn im Juni 

2008 das letzte noch aktiv fördernde Steinkohlenbergwerk auf dem Stadtgebiet ge-

schlossen wurde, besitzt die Stahlproduktion neben zahlreichen anderen Betrieben des 

industriellen Sektors nach wie vor eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Abb. 1-1 

stellt die zum Teil große räumliche Nähe zwischen den überwiegend entlang des östli-

chen Rheinufers verorteten großflächigen Industriegebieten (violett) sowie den im Mün-

dungsbereich der Ruhr gelegenen umfangreichen Hafenanlagen (violett) und den Sied-

lungsbereichen dar (blau) (vgl. auch Abb. 1-2).2 

 

  
 Abb. 1-2: Duisburg-Bruckhausen   (Quelle: Eigene Aufnahme Oktober 2008) 

 

Ebenso zeigen sich vielfach nur geringe Distanzen zwischen durch dichte Wohnbebau-

ung geprägten Stadtteilen und mehreren durch das Stadtgebiet verlaufenden Autobah-

nen. Auf verschiedene der u. a. hieraus resultierenden umweltspezifischen Konsequen-

zen wird im Rahmen dieser Arbeit einzugehen sein. 

Auf der anderen Seite ist Duisburg aber auch gekennzeichnet durch zum Teil weiträu-

mige überwiegend entlang ausgewählter Rheinuferabschnitte und in den Außenberei-

chen des Stadtgebiets verorteten Landschafts- und Naturschutzgebiete sowie im äußers-

ten Norden der Stadt durch ein unter den Schutz der Europäischen Union fallendes 

„NATURA-2000“-Gebiet. Auch wenn der Waldanteil mit 8,4 % deutlich unterhalb des 

                                                 
2 Vor dem Hintergrund der in dieser Arbeit enthaltenen großen Anzahl an Karten und des damit verbun-

denen Speichervolumens stellt auch die in Abb. 1-1 dargestellte Übersichtskarte einen Kompromiss 
zwischen einer möglichst guten Übersicht und einer gleichzeitig möglichst geringen Erhöhung der Spei-
chergröße dar. Trotz zahlreicher Versuche ließ sich mit dem verfügbaren Datenmaterial kein besseres 
Ergebnis erzielen, ohne die Dateigröße in erheblichem Maße zu steigern. Für eine einleitende orientie-
rende Übersicht wurde die Karte jedoch angesichts des erforderlichen Kompromisses als angemessen 
erachtet. Für eine detailliertere Ansicht des Stadtplans sei beispielsweise auf die Homepage der Stadt 
Duisburg verwiesen (http://www.duisburg.de/gis/stadtplan/hrclient/stadtplan.php) (Stand: 26.10.2008). 



1. Einführung 
 

 8

Durchschnitts der anderen Großstädte im Bundesland (12,5 %), des Regierungsbezirks 

Düsseldorf (14,9 %) und des Landes NRW (25,4 %) liegt, lassen sich im Nordwesten 

und (Süd-)Osten großräumigere Waldflächen erkennen (vgl. LDS NRW, 2008). Auch 

aus diesen Umweltbelangen sind Auswirkungen auf die Stadtplanung zu erwarten, die 

im Weiteren in die Betrachtungen einzubeziehen sind. 

Die räumlich zum Teil außerordentlich nahe Koexistenz von verschiedenen Formen 

umweltspezifischer Vorbelastungen und Qualitäten führt dazu, dass Duisburg als inte-

ressantes Untersuchungsgebiet für die vorliegende Arbeit angesehen werden kann.   

 

Die besondere Bedeutung der Umweltsituation (im Untersuchungsgebiet) für die im 

Weiteren zu betrachtende Wohnbebauung kann mit gewissen Einschränkungen einer im 

Jahr 2003 verfassten Studie zu den Determinanten der Stadt-Umland-Wanderungen im 

Ruhrgebiet entnommen werden, die vor dem Hintergrund der zum damaligen Zeitpunkt 

nach wie vor erheblichen Bevölkerungsrückgänge der Kernstädte des Ruhrgebiets er-

stellt wurde (vgl. Blotevogel/Jeschke, 2003). Allein für Duisburg ließ sich von 1992 bis 

2002 ein Bevölkerungsrückgang von mehr als 30.000 Einwohnern verfolgen, bis zum 

Jahr 2007 hat sich dieser um weitere knapp 12.000 Einwohner ausgeweitet (vgl. LDB 

NRW, 2008). 

Auf Basis einer Befragung der in den Jahren 2000 und 2001 in den Nahbereich, d. h. in 

Nachbarstädte oder in kreisangehörige Umlandgemeinden, umgezogenen Haushalte 

wurden u. a. die Motive der Wohnstandortverlagerung ermittelt. Neben privaten und 

beruflichen Gründen konnte die Motivation für die Abwanderung dabei in zahlreichen 

Fällen auf vornehmlich zwei Kriterienbündel zurückgeführt werden. Zum einen kommt 

der Qualität und Größe der Wohnung eine hohe Bedeutung zu, zum andern spielt die 

Qualität des Wohnorts vielfach eine entscheidende Rolle, wobei vor allem die Umwelt-

situation und das soziale Umfeld von den befragten Personen häufig als relevante Fak-

toren angegeben wurden. Im Hinblick auf die Abwanderungen aus einigen Stadtteilen 

der größeren Städte konnten diese Aspekte sogar als massive „Push-Faktoren“ identifi-

ziert werden. Neben verschiedenen Stadtteilen im hier relevanten Untersuchungsgebiet, 

sind derartige Ergebnisse auch für Bereiche in Dortmund, Gelsenkirchen, Herne und 

Essen ermittelt worden. 

Auch wenn beachtet werden muss, dass es sich bei der betrachteten Studie in erster Li-

nie um eine Momentaufnahme handelt, sollte dennoch geprüft werden, inwieweit aus 

diesen auf einem verhältnismäßig umfangreichen Fundament basierenden Signalen pla-

nerische Konsequenzen abzuleiten sind. 
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Zunächst ergibt sich demnach das Erfordernis, in den relevanten im Übrigen hinsicht-

lich der Problemlagen vielfach nicht unbekannten Stadtteilen durch entsprechende Maß-

nahmen die Wohnumfeldqualität sowohl im Hinblick auf die Umweltsituation als auch 

auf eine Verbesserung bzw. Stabilisierung des sozialen Gefüges nach Möglichkeit zu 

steigern.  

Allerdings müssen die Erfolgsaussichten für eine deutliche Aufwertung der Umweltbe-

dingungen wie in vielen anderen vergleichbaren Großstädten für bestimmte Bereiche 

des Stadtgebiets oftmals zumindest mittelfristig als sehr gering angesehen werden. Auf 

bestehende hohe verkehrliche Belastungen und zum Teil erhebliche industrielle Emissi-

onen kann mit stadtplanerischen Mitteln in einem stark verdichteten Ballungsraum viel-

fach allenfalls in sehr begrenztem Maße vermindernd eingewirkt werden. Auf die für 

Duisburg nicht selten zu beobachtende große räumliche Nähe zwischen unterschiedli-

chen Emittenten und schutzbedürftigen Wohnnutzungen ist im Vorfeld bereits hinge-

wiesen worden.  

Insofern muss vor allem der Steuerung des Wohnungsmarktes in Bezug auf Art und 

Lage des künftigen Angebots im Rahmen einer großräumigen Stadtentwicklungspla-

nung besondere Aufmerksamkeit zukommen. 

Um den beschriebenen Bevölkerungsrückgängen entgegen zu wirken, muss sich das 

Wohnungsangebot dabei in deutlich größerem Maße den sich aus einer Pluralisierung 

der Lebensstile ergebenden unterschiedlichen Wohnbedarfen anpassen. 

Auch wenn hierzu auch zukünftig die Neuausweisungen vereinzelter weiterer Wohnge-

biete erforderlich sein wird, ist angesichts des anhaltenden „Mismatch“ zwischen Woh-

nungsangebot und Wohnungsnachfrage vor allem eine Veränderung des Bestands not-

wendig. Mit der von Blotevogel/Jeschke erstellten Studie konnte gezeigt werden, dass 

sich auch im Hinblick auf Haushalte mit überdurchschnittlichem Einkommen ein be-

trächtlicher Teil der betrachteten Umzüge auf dem Mietwohnungsmarkt abgespielt hat. 

Neben der Umnutzung und Nachverdichtung bestehender Wohngebiete sowie einer 

nach Möglichkeit Wiedernutzbarmachung brach gefallener Flächen wird angesichts der 

in Zukunft zu erwartenden sich auf den Wohnungsmarkt auswirkenden Folgen des de-

mographischen Wandels auch der Aspekt des Rückbaus (zunehmend) in das Blickfeld 

der Stadtplanung rücken.  

Bei der Ermittlung geeigneter Standorte für zukünftige Konzentrations- und Dekonzent-

rationsgebiete müssen auch Umweltgesichtspunkte verstärkte Berücksichtigung finden, 

um in einem aller Wahrscheinlichkeit nach anhaltenden Wettbewerb der Städte um Ein-

wohner die relative Position zumindest nicht zu verschlechtern. 
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1.4 Zielsetzung und Struktur der Arbeit 
Wie dargelegt muss eine (sach-)gerechte Stadtentwicklungsplanung notwendigerweise 

eine Vielzahl unterschiedlicher mitunter mehr oder weniger schwer wiegender Belange 

berücksichtigen. Die letztlich erforderlichen Entscheidungen sind dabei auf Basis von in 

dieser Hinsicht multiplen nicht selten teils gleich-, teils entgegen gerichteten Einzelbe-

wertungen zu treffen, die ihrerseits in ihrer Zielbestimmung jeweils auf speziellen aus 

normativen Regelungen und / oder anderen häufig extern vorgegebenen Anforderungen 

beruhen. Vor allem bei großräumigen Planungen kann aus einem derartigen vielschich-

tigen Geflecht an Einzelbeurteilungen schnell eine hohe Komplexität resultieren, aus 

der u. a. eine erhöhte Gefahr entsteht, wesentliche Aspekte in der abschließenden Ent-

scheidung zu vernachlässigen.  

 

Als Hypothese soll der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegt werden, dass der kombi-

nierte Einsatz der geographischen Informationsverarbeitung und der multikriteriellen 

Entscheidungsanalyse entliehener Methoden einen wertvollen Ansatz darstellen kann, 

die Entscheidungsfindung auch in dem aufgezeigten Zusammenhang vorzubereiten und 

zu unterstützen. Hierbei steht vor allem die Ordnung der einzelnen entscheidungsrele-

vanten Themenfelder, deren jeweils fachlich fundierte Aufbereitung sowie strukturierte 

Zusammenführung entsprechend der jeweiligen Anforderungen im Vordergrund, um 

letztlich eine umfassende intersubjektiv rational nachvollziehbare (einheitliche) Beurtei-

lungsgrundlage für vornehmlich Stadtentwicklung betreibende Planungsträger zu erzeu-

gen. 

 

Eine umfassende Anwendung eines solchen Ansatzes auf die breite und tiefe Vielfalt 

des beschriebenen Themenfelds ist in dieser Arbeit jedoch keinesfalls zu leisten, so dass 

zwingend eine Beschränkung auf ausgewählte Aspekte erfolgen muss. Dabei wird unter 

Ausblendung sowohl zahlreicher stadtplanerisch relevanter Handlungsschwerpunkte als 

auch einzubeziehender Belange die Konzentration auf die Ermittlung geeigneter Berei-

che für die Realisierung von Wohnbebauung unter Berücksichtigung verschiedener 

umweltspezifischer Gesichtspunkte gerichtet.  
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Die Zielsetzung dieser Arbeit ist somit auf zwei Ebenen angesiedelt: 

Auf einer eher operativen Ebene sollen auf Basis der zur Anwendung kommenden kon-

kreten Modellierung die Flächen des Untersuchungsgebietes ermittelt werden, die unter 

Berücksichtigung der einbezogenen Umweltaspekte als geeignet für die Errichtung von 

Wohnbebauung angesehen werden können. 

Auf einer eher strategischen Ebene ist auf dieser Grundlage zu prüfen, inwieweit der 

gewählte aus einer Kombination verschiedener Methoden bestehende Ansatz ein prinzi-

piell sinnvolles Instrument darstellen kann, um die Entscheidungsfindung im Rahmen 

der Stadtplanung mit verlässlichen Ergebnissen zu unterstützen. Dabei ist insbesondere 

auch der nach wie vor als experimentell angesehene „Ordered Weighted Average“- An-

satz (OWA) näher zu beleuchten. Inwieweit sein Einsatz innerhalb der insgesamt ver-

folgten Herangehensweise Vorteile bieten kann, ist einer besonderen Berücksichtigung 

zu unterziehen. 

 

Insofern gilt es vor allem die drei folgenden Fragen zu beantworten: 

 Für welche Bereiche des Untersuchungsgebiets kann auf Basis der konkreten 

Modellierung aus Sicht der betrachteten Umweltfaktoren eine Empfehlung zur 

Planung weiterer Wohnbebauung erfolgen? 

 Kann der zur Anwendung gebrachte Lösungsansatz als geeignetes Mittel ange-

sehen werden, um die Stadtplanung mit verlässlichen Ergebnissen zu unterstüt-

zen? 

 Können die Methoden des OWA-Ansatzes als sinnvoll angesehen werden, um 

die Problemsituation angemessen zu modellieren?  
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Der Aufbau der vorliegenden Arbeit kann der folgenden Abbildung entnommen wer-

den: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1-3: Struktur der Arbeit 

 

Im gegenwärtigen ersten Kapitel wird vor allem die komplexe Aufgabe der Stadtpla-

nung aufzeigt, in einem vielschichtigen Geflecht unterschiedlichster Belange die grund-

legende Form der Bodennutzung koordiniert und zielgerichtet zu steuern. Die umfang-

reiche Gesamtthematik wird darüber hinaus auf einen bestimmten Themenbereich ein-

gegrenzt und auf ein ausgewähltes Untersuchungsgebiet bezogen. 

Da als Lösungsansatz für die definierte Problemstellung eine Verbindung von Metho-

den aus dem Bereich der Geographischen Informationssysteme (GIS) und der multikri-

teriellen Entscheidungsanalyse (Multicriteria Decision Analysis (MCDA)) zur Anwen-

dung gebracht werden soll, bietet Kapitel 2 im Anschluss einen Einblick in das weite 

Feld der in der Literatur in diesem Zusammenhang diskutierten Themen sowie eine 

Hinleitung auf den in dieser Arbeit genutzten Ansatz. 

Kapitel 3 stellt zunächst eine modellhafte Abbildung eines (räumlichen) Entscheidungs-

findungsprozesses dar, um im Weiteren orientiert an den einzelnen Modellelementen 

Kap. 2: Hinleitung auf den  

Kap. 4-5:  Fallstudie 

Kap. 6:  Evaluation  

Überblick 
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Kap. 3:  Lösungsansatz
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standorte aus Umweltsicht 

Lösungsansatz 
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eine Auswahl wesentlicher theoretischer Grundlagen für die in dieser Arbeit verfolgte 

Vorgehensweise zu behandeln. 

In Kapitel 4 werden die aufgezeigten Methoden auf die konkrete Fragestellung und das 

Untersuchungsgebiet bezogen. Dabei werden die für die Auswahl geeigneter Standorte 

als erforderlich angesehenen Umweltaspekte strukturiert, unter Berücksichtigung der im 

Einzelnen jeweils relevanten fachlichen Erfordernisse aufbereitet und sukzessive zu 

einer umfassenden Entscheidungsgrundlage bzw. unterschiedlichen Szenarien einer 

solchen zusammengeführt. 

Nachdem in Kapitel 5 auf Basis der erfolgten Modellierung und ausgewählter Szenarien 

Planungsempfehlungen und somit die erarbeiteten Ergebnisse der operativen Ebene 

vorgestellt wurden, geht Kapitel 6 auf erforderliche weiterführende Punkte und ver-

schiedene Resultate für die strategische Ebene ein und wirkt somit letztlich zurück auf 

die eingangs formulierte Problemstellung. 
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2. Literaturüberblick 
 

Wie im letzten Kapitel aufgezeigt, muss eine (sach-)gerechte Stadtplanung im Hinblick 

auf die koordinierte zielgerichtete Steuerung der Bodennutzung Entscheidungen im 

Spannungsfeld multipler Einzelbeurteilungen treffen. Als möglicher Ansatz eine derar-

tige Planungsaufgabe mit technischen Hilfsmitteln zu unterstützen, soll in dieser Arbeit 

eine Verbindung von Methoden aus dem Bereich der Geographischen Informationssys-

teme (GIS) und der multikriteriellen Entscheidungsanalyse (MCDA) näher betrachtet 

werden. Hierzu gilt es im Folgenden zunächst einen kurzen Einblick in dieses breite 

Themenfeld zu geben sowie auf den im Weiteren zu verfolgenden Ansatz hinzuleiten. 

 

 

2.1 Definition und erster Einstieg 

Während grundlegende Kenntnisse zum Themenfeld der GIS an dieser Stelle vorausge-

setzt werden, sei zunächst auf den zweiten der beiden angeführten Bereiche, MCDA, 

definitorisch näher eingegangen.  

„Multicriteria Analysis” kann entsprechend der “Encyclopedia of Geographic 

Information Science” verstanden werden als „a decision-aid and a mathematical tool 

allowing the comparison of different alternatives or scenarios according to many 

criteria, often conflicting, in order to guide the decision maker towards a judicious 

choice“ (Chakhar/Mousseau, 2008a, S. 747, zitiert nach Roy, 1996). Einen relativ aktu-

ellen Überblick über das nicht vorrangig räumlich ausgerichtete interdisziplinär bedeu-

tende und somit auch außerordentlich heterogene Themenfeld der MCDA bietet eine 

umfangreiche Publikation von Figueira/Greco/Ehrgott  aus dem Jahr 2005. 

Spatial Multicriteria Decision Making bezieht sich dabei nach der angeführten 

Enzyklopädie auf “the application of multicriteria analysis in spatial context where 

alternatives, criteria and other elements of the decision problem have explicit spatial 

dimensions” (Chakhar/Mousseau, 2008a, S. 747). 

Herausragendes Ziel derartiger Ansätze ist somit die Unterstützung einer reflektierten 

Entscheidung für eine oder mehrere räumliche Alternativen unter Berücksichtigung 

verschiedener räumlicher und nicht-räumlicher entscheidungsrelevanter Belange. Der 

kombinierte Einsatz der spezifischen Stärken von GIS- und MCDA-Funktionalitäten 

kann dabei nach Ansicht verschiedener Autoren die Entscheidungsfindung durch eine 

angemessene, umfassende Modellierung der zugrunde liegenden räumlichen Problemsi-
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tuation vielfach in erheblichem Maße unterstützen (vgl. Herzig, 2007, S. 7 ff., 19 / 

Malczewski, 1999, S. 79 f. / Chakhar/Martel, 2003, S. 48 f. / Thill, 1999, S. 3). 

Die auf Basis unterschiedlicher umweltspezifischer Faktoren (sowie ggf. zwischen den 

beteiligten Akteuren differierender Einschätzungen hinsichtlich deren relativer Bedeu-

tung) zu treffende Entscheidung für bestimmt Standorte zur Errichtung von Wohnbe-

bauung kann nach Ansicht des Autors der vorliegenden Arbeit als ein Anwendungsfeld 

derartiger Entscheidungssituationen angesehen werden. Vor diesem Hintergrund wird 

eine Kombination von GIS- und MCDM-Methoden auch für die hier betrachtete Frage-

stellung als interessant und näher prüfenswert angesehen.  

Hingewiesen sei an dieser Stelle darauf, dass entsprechend der zitierten Enzyklopädie 

auch in der vorliegenden Arbeit keine Unterscheidung der beiden in der Literatur häufig 

mehr oder weniger synonym genutzten Begrifflichkeiten „Multicriteria Decision Analy-

sis“ (MCDA) und „Multicriteria Decision Making“ (MCDM) vorgenommen wird 

(Chakhar/Mousseau, 2008a, S. 747). Betont werden soll dabei aber, dass zumindest im 

vorliegenden Zusammenhang mit der Begrifflichkeit „Decision Making“ nicht der Ein-

druck erweckt werden soll, dass unter Anwendung der jeweiligen Methoden eine end-

gültige Entscheidung getroffen wird. Stattdessen kann es sich nur um die Vorbereitung 

einer solchen und über die Bereitstellung aggregierter Beurteilungsgrundlagen deren 

Unterstützung handeln.  

 

Die in den letzten Jahren grundsätzlich gestiegene Bedeutung einer Verknüpfung von 

GIS- und MCDM-Methoden kann u. a. an der Entwicklung dieses Themenfeldes in der 

Fachliteratur beobachtet werden. Malczewski zeigt auf Basis einer Ermittlung von über 

300 im Zeitraum von 1990 bis Ende 2004 erschienenen Fachartikeln, dass die Anzahl 

der Publikationen, in denen GIS- und MCDM-Themen miteinander verbunden wurden, 

über die betrachteten Jahre hinweg in erheblichem Maße gestiegen ist. Dies zusammen 

mit der Beobachtung, dass die Artikel in einer großen Anzahl vielfältiger Zeitschriften 

publiziert wurden, kann nach Malczewski als ein Hinweis auf die gestiegene Bedeutung 

einer GIS-MCDM-Verknüpfung für einen breiten Anwenderkreis bzw. ein weites in-

haltliches Themenfeld angesehen werden (vgl. Malczewski, 2006b, S. 704 ff.).  

Die Untersuchung der Art des jeweils zugrunde liegenden Entscheidungsproblems und 

des Anwendungsbereichs zeigt ebenfalls eine erhebliche Vielfalt, wobei den umweltbe-

zogenen Fragestellungen und den „Land Suitability“-Entscheidungsproblemen eine be-

sondere Bedeutung zukommt. Gerade der Themenbereich der Land Suitability, in dem 
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das Untersuchungsgebiet auf Basis eines Suitability Index hinsichtlich seiner zielgerich-

teten Eignung für ausgewählte Nutzungsformen beurteilt wird, ist für die vorliegende 

Arbeit von spezieller Relevanz. 

Weitere Schwerpunkte in den betrachteten Publikationen liegen auf den Themenfeldern 

„Plan- / Scenario-Evaluation“ und „Site-Selection“ sowie den Anwendungsbereichen 

Transportwesen und Stadt- bzw. Regionalplanung. Eine Übersicht über verschiedene 

beispielhafte Arbeiten aus den angeführten aber auch darüber hinausgehenden unter-

schiedlichen Bereichen bietet Malczewski (vgl. Malczewski, 2006b, S. 715 f.). Bei der 

Erstellung der vorliegenden Arbeit hat die Auseinandersetzung mit verschiedenen Fall-

studien insbesondere aus den angeführten Bereichen vor allem dazu beigetragen, das 

Bewusstsein für wesentliche Aspekte in Bezug auf die Verknüpfung von GIS- und 

MCDM-Methoden zu schärfen. 

 

Im Hinblick auf eine Verbindung von GIS- und MCDM-Funktionalitäten zu einem 

räumlichen Entscheidungsunterstützungssystem lassen sich in der Literatur eine große 

Anzahl an Arbeiten finden, welche die Systembildung unter Berücksichtigung unter-

schiedlicher konkreter inhaltlicher Fragestellungen betreiben. Eine Auseinandersetzung 

mit erforderlichen funktionalen Eigenschaften derartiger Systeme und eine darauf aus-

gerichtete klassifizierte Zusammenstellung zahlreicher Publikationen findet sich bei 

Herzig (vgl. Herzig, 2007, S. 7 ff., 16). 

Verschiedene Arbeiten haben darüber hinaus die grundsätzliche Art der physikalischen 

bzw. technischen Verknüpfung der GIS- und MCDM-Funktionalitäten zu einem System 

betrachtet (vgl. Jankowski, 1995, S. 264 ff / Malczewski, 1999, S. 302 ff. / Chak-

har/Martel, 2003, S. 57 ff.). In den meisten Fällen wird dabei, in Abhängigkeit vom 

Umfang der Integration der verschiedenen Komponenten in ein mehr oder weniger ein-

heitliches System und der Art des Datenaustauschs zwischen diesen Komponenten, zwi-

schen zwei bis drei Verbindungsstufen unterschieden. Eine relativ aktuelle Klassifikati-

on kann in der Differenzierung zwischen einer losen Kopplung (loose coupling), einer 

engen Kopplung (tight bzw. deep coupling) und einer vollständigen Einbettung (em-

bedded coupling) gesehen werden (vgl. Herzig, 2007, S. 17 ff. / Chakhar/Mousseau, 

2008b, S. 754 f. / Jankowski, 2006, S. 293).  

Eine konkrete Auseinandersetzung mit diesem in der Literatur viel diskutierten Thema 

wird im Weiteren nicht verfolgt. Dennoch sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass 

im Rahmen der vorliegenden Arbeit vor allem auf das Softwareprodukt IDRISI-Andes 
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zurückgegriffen wird, in dem sowohl GIS- als auch MCDM-Funktionalitäten in einer 

Anwendung implementiert sind.3 Zusätzlich wird ein weiteres MCDM-Tool betrachtet, 

das durch die Einbindung einer zusätzlichen Softwarebibliothek MCDM-Funktionen 

unter dem Dach des Softwareprodukts ArcGIS 9.2 bereitstellt und somit ggf. als Bei-

spiel einer engen Kopplung angesehen werden kann. 

Bedeutender als die Art der Verbindung der Funktionalitäten zu einem mehr oder weni-

ger einheitlichen System wurde für die vorliegende Arbeit jedoch die konkrete inhaltli-

che Einsatzfähigkeit einer derartigen Kombination für die betrachtete Fragestellung 

angesehen. Insofern werden sich die weiteren Ausführungen mit unterschiedlichen An-

sätzen beschäftigen und dabei auf den in dieser Arbeit zu nutzenden hinleiten. 

 

 

2.2 Hinleitung auf den Lösungsansatz 
Bei der inhaltlichen Annäherung an die multikriterielle Entscheidungsfindung stellt die 

Differenzierung in  Multiobjektive Decision Making (MODM) und Multiattribute Deci-

sion Making (MADM) eine in der Literatur häufig genutzte Klassifikation dar. Wesent-

liche Unterscheidungsmerkmale sind dabei die Art des zugrunde liegenden Problems 

und die verwendete Methodik zu dessen Lösung (vgl. Malczewski, 1999, S. 84 ff., 198, 

258 f. / Jankowski, 1995, S. 254 / Chakhar/Martel, 2003, S. 49 / Herzig, 2007, 68 ff.).  

In multiattributiven Entscheidungsproblemen (MADM) ist auf Basis verschiedener aus-

drücklich formulierter Attribute eine Entscheidung zwischen einer begrenzten Anzahl 

diskret vordefinierter Alternativen zu treffen. Die Attribute dienen in diesem Zusam-

menhang dazu, die einzelnen Alternativen hinsichtlich des Ausmaßes zu beurteilen, in 

dem die für die Entscheidung relevanten Ziele erreicht werden. 

Multiobjective Decision Making versucht demgegenüber eine optimale Lösung für ein 

Entscheidungsproblem zu finden, indem mehrere durch mathematische Funktionen aus-

gedrückte Ziele gleichzeitig verfolgt werden. Im Gegensatz zu MADM sind dabei die 

zur Verfügung stehenden Alternativen nicht explizit vorgegeben, sondern werden aus 

einer theoretisch unendlich großen Menge innerhalb eines kontinuierlichen Lösungs-

raums unter Berücksichtigung der Zielfunktionen und definierter Constraints berechnet. 

                                                 
3 Neben der hier verwendeten Software IDRISI verfügt nach Jankowski mindestens eine weitere GIS-

Software, CommonGIS, über eine vollständige Integration von MCDM-Funktionalitäten (vgl. Jan-
kowski, 2006, S. 293). Bei verschiedenen weiteren der geläufigeren GI-Software-Pakete (ArcGIS, 
Geomedia, MapInfo) existiert eine derartige vollständige Integration nach Kenntnis des Autors der vor-
liegenden Arbeit jedoch gegenwärtig nicht. In diesen Fällen besteht somit die Notwendigkeit ggf. extern 
bereitgestellte Funktionalitäten je nach Möglichkeit mehr oder weniger eng einzubinden. 
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Durch die gleichzeitig Verfolgung mehrerer Ziele und das Erfordernis für alle eine op-

timale Lösung herbeizuführen ist die Dimension des Entscheidungsproblems innerhalb 

des MODM gegenüber dem eines MADM erhöht (vgl. Herzig, 2007, S. 72). 

Während MADM somit insgesamt als Selektions-Prozess angesehen werden kann, in 

dem auf Basis bekannter Beurteilungskriterien die beste Alternative aus einer diskret 

formulierten Menge identifiziert bzw. ausgewählt wird, ist mit MODM ein innerhalb 

eines kontinuierlichen Entscheidungsraums stattfindender Design-Prozess verbunden, 

durch den die beste Alternative unter Berücksichtigung aller Zielfunktionen berechnet 

wird (Ermittlung des Pareto-Optimums, vgl. Jankowski, 1995, S. 254). 

 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit bildet die Ermittlung von aus Umweltsicht geeig-

neten Standorten zur Errichtung von Wohnbebauung das in praktischer Hinsicht über-

geordnete Ziel. Die einzelnen Alternativen sind dabei unter Berücksichtigung verschie-

dener umweltspezifischer Beurteilungskriterien zu bewerten. Angesichts eines derarti-

gen Entscheidungsproblems wurde für die vorliegende Arbeit der Ansatz des Multiattri-

bute Decision Making als relevanter erachtet als der des Multiobjective Decision Ma-

king.4 

Entsprechend werden Methoden aus dem Bereich des MODM im Weiteren nicht einge-

hender betrachtet. Eine inhaltliche Einführung in verschiedene multiobjektive Entschei-

dungsregeln findet sich bei Figueira/Greco/Ehrgott (vgl. vor allem Ehrgott/Wiecek, 

2005 / Nicke/Puerto/Rodriguez-Chia, 2005) sowie Malczewski (vgl. Malczewski, 1999, 

S. 237 ff.) Letzterer bietet zudem eine Übersicht über zahlreiche unterschiedliche 

MODM-Methoden nutzende Arbeiten (Malczewski, 2006b, S. 711 f.). 

 

Auch innerhalb des MADM lassen sich verschiedene Ansätze identifizieren, in denen 

sich dem grundsätzlichen Ziel, die jeweils relevanten Informationen in einer umfassen-

den Entscheidungsgrundlage zusammenzuführen, auf unterschiedliche Weise genähert 

wird (vgl. für einen einführenden Überblick Malczewski, 1999, S. 198 ff. / Schwarz-

v.Raumer, 1999, S. 41 ff. / Jankowski, 1995, S. 257 ff. / Chakhar/Martel, 2003, S. 64). 

                                                 
4 Im Gegensatz hierzu wäre im Hinblick auf die Stadtplanung beispielsweise die gleichzeitige optimale 

Verortung mehrerer miteinander in Konflikt stehender Landnutzungsformen, wie z. B. von Wohngebie-
ten, Industriegebieten und Erholungsparks, als Entscheidungsproblem anzusehen, für das eine Lösung 
unter Nutzung von Methoden des MODM herbeizuführen wäre. Auch wenn es sich dabei prinzipiell um 
eine mindestens ebenso spannende Frage handelt, soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine Be-
schränkung auf das Themenfeld „Wohnnutzung“ erfolgen. 
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Unter Berücksichtigung von publizierten Arbeiten aus dem Schnittbereich von GIS und 

MCDM stellen die Ideal-Point-Methode, Outranking-Methoden sowie der, an späterer 

Stelle zu behandelnde, Analytical Hierarchy Process (AHP) mehr oder weniger stark 

verbreitete Ansätze zur Aggregation multipler Kriterien dar (vgl. Malczewski, 2006b, S. 

710f.).5  

Bei der Ideal-Point-Methode erfolgt die Bewertung von Alternativen über ein der An-

zahl der einbezogenen Entscheidungskriterien entsprechendes mehrdimensionales Dis-

tanzmaß. Die Beurteilung der Alternativen richtet sich dabei nach der Entfernung zu 

bestimmten als best- bzw. schlechtestmöglich definierten Referenzwerten. 

Outranking-Methoden arbeiten demgegenüber mit jeweils kriterienspezifischen Paar-

vergleichen der zu betrachtenden Alternativen, um zu ermitteln, ob eine Alternative von 

einer anderen dominiert wird und somit aus den weiteren Analysen ausgeschlossen 

werden kann. Im Gegensatz zur Ideal-Point-Methode bzw. zu den im Weiteren zu be-

handelnden additiven Verfahren werden Alternativen somit nicht eigenständig bewertet, 

sondern grundsätzlich nur im gegenseitigen Vergleich (vgl. Harth, 2006, S. 70). 

Angesichts der vorliegenden Fragestellung und der großen Menge an zu betrachtenden 

Alternativen wird eine Anwendung der Outranking-Methoden als weniger geeignet ein-

gestuft. Zudem wird als nachteilhaft angesehen, dass lediglich in eingeschränktem Maße 

eine Möglichkeit zur Kompensation zwischen unterschiedlichen Bewertungskriterien 

besteht (vgl. Harth, 2006, S. 69).  

Zusätzlich sei angeführt, dass die Umsetzung der beiden angeführten Lösungsansätze in 

beispielhaft untersuchten Artikeln jeweils mit speziellen Softwareprodukten erfolgte, 

die im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zur Anwendung gebracht werden konnten 

(vgl. zur Ideal-Point-Methode Jankowski/Andrienko/Andrienko, 2001, S. 109 ff. / zur 

ELECTRE-Methode Joerin/Theriault/Musy, 2001, S. 163 ff.). Weitere Arbeiten zu den 

angeführten Ansätzen stellt Malczewski zusammen (vgl. Malczewski, 2006b, S. 711). 

Auch wenn eine solche Einschränkung aus methodischer Sicht kein Hindernis darstellen 

darf, lässt sich ein solches in der Praxis jedoch nicht immer vermeiden. 

Insgesamt werden somit die bislang angeführten MADM-Ansätze aus den weiteren 

Ausführungen ausgeschlossen. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass eine relativ aktu-

elle Einführung in verschiedene Outranking-Methoden, sowie ELECTRE- und PRO-

                                                 
5 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass andere Autoren die Gesamtheit der multikriteriellen Ent-

scheidungsverfahren nicht zwingend in die hier u. a. in Anlehnung an Malczewski genutzte Differenzie-
rung einteilen. Zwischen MODM und MADM wird z. T. mit den entscheidungstechnologischen Ansät-
zen eine dritte Gruppe verortet, in die vor allem die hier angeführten Outranking-Methoden fallen (vgl. 
Poschmann/Riebenstahl/Schmidt-Kallert, 1998, S. 78 ff. / Harth, 2006, S. 58 ff.). 
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METHEE-Methoden als deren bekannteste Vertreter, durch Figueira/Greco/Ehrgott 

geboten wird (vgl. Figueira/Mousseau/Roy, 2005 / Brans/Mareschal, 2005 / Martel, 

2005). Ein erster Überblick über die Ideal-Point-Methode kann u. a. bei Malczewski 

gefunden werden (vgl. Malczewski, 1999, S. 223 ff.) 

 

Die in der MCDM-GIS-Literatur weiteste Verbreitung besitzen Entscheidungsregeln, 

welche die entscheidungsrelevanten Informationen durch eine Verschneidung von Da-

ten des Boolean-Formats oder eine gewichtete Addition kombinieren (vgl. Malczewski, 

2006b, S. 710). Bei additiven Bewertungsverfahren werden im Allgemeinen zunächst 

die relevanten Beurteilungskriterien ermittelt, auf die zu bewertenden Alternativen be-

zogen, entsprechend ihrer relativen Bedeutung gewichtet und im Anschluss auf eine 

näher zu definierende Weise additiv zu einer umfassenden Kenngröße aggregiert. Die 

mit diesen Methoden verbundene hohe Attraktivität ist dabei u. a. auch auf die verhält-

nismäßig gute Möglichkeit zur Implementation in einer Standard-GIS-Umgebung zu-

rückzuführen.  

Vor dem dargelegten Hintergrund wird für die hier relevante Fragestellung die An-

wendbarkeit dieser Methodenfamilie, insbesondere angesichts der folgenden Ausfüh-

rungen, als hoch eingeschätzt und soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit einer nähe-

ren Betrachtung unterzogen werden. 

Mit dem „Ordered Weighted Average“-Ansatz wird in der Literatur ein Konzept be-

schrieben, das die Methoden des Boolean-Overlays und der gewichteten Addition gene-

ralisierend zusammenführt. Die angeführten Methoden dienen dabei als Extrema eines 

Kontinuums, innerhalb dessen eine theoretisch unendlich große Anzahl an Entschei-

dungsregeln mit spezifischen Eigenschaften im Hinblick auf den Grad des Entschei-

dungsrisikos und der Substituierbarkeit der berücksichtigten Kriterien (Trade-Off) ver-

ortet ist (vgl. Yager, 1988 / Jiang/Eastman, 2000 / Malczewski, 1999, S. 233 ff.). Durch 

die Möglichkeit zur problemangepassten Auswahl der mit der Entscheidung verbunde-

nen Risikobereitschaft und des erlaubten Trade-Off wird dieser Ansatz als besonders 

relevant für die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegende Problemstellung angesehen. 

Eine daraus resultierende weiterführende Recherche zeigte, dass im Hinblick auf die 

Umsetzung des OWA-Ansatzes in der Literatur verschiedene Herangehensweisen ver-

folgt werden.  
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Eastman bietet für die Software IDRISI, im vorliegenden Fall die Version IDRISI-

Andes, eine Möglichkeit zur freien Bestimmung der durch den OWA-Ansatz angebote-

nen Entscheidungsregeln (vgl. Eastman, 2006a, S.129 ff. / Eastman, 2006b, S. 116 ff.).  

Malczewski entwickelt demgegenüber einen „Parameterized-OWA-Approach“, der dem 

Entscheidungsträger durch die Einführung eines zentralen Parameters (Risikobereit-

schaft) die komplexe Auswahl der sich aus dem OWA-Ansatz ergebenden Entschei-

dungsregel erleichtert (vgl. Malczewski, 2006a / Malczewski, 2003).  

Darüber hinaus wurden Methoden entwickelt, die Auswahl der OWA-basierten Ent-

scheidungsregeln durch die Nutzung aus dem allgemeinen Sprachgebrauch abgeleiteter 

(linguistic) Fuzzy-Quantifier zu bestimmen. Die Umsetzung einer solchen Herange-

hensweise erfolgte für die Software ArcGIS (vgl. Boroushaki/Malczewski, 2008 / 

Malczewski, 2006c / Malczewski/Rinner, 2004 / Malczewski, 2002). 

Vor allem die von Eastman angebotene Methodik wird im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit zur Anwendung kommen, daneben wird aber zusätzlich auch eine zumindest 

theoretische Auseinandersetzung mit den von Malczewski entwickelten Konzepten er-

folgen. Entsprechend kommt insbesondere den angeführten Literaturbeiträgen dieser 

beiden Autoren eine hohe Bedeutung für die Entwicklung dieses Teils des theoretischen 

Fundaments der vorliegenden Arbeit zu. 

 

Bei dem im Vorfeld bereits angeführten Analytical Hierarchy Process handelt es sich 

um einen weiteren im Bereich des MADM weit verbreiteten Ansatz, der sich u. a. als 

nützliche Methode erwiesen hat, um die Methoden der gewichteten Addition auf eine 

unterschiedliche Zielebenen umfassende Problemstellung auszuweiten. Dies zusammen 

mit der Methode des paarweisen Vergleichs machen diese Herangehensweise auch für 

die dieser Arbeit zugrunde liegende Fragestellung interessant (vgl. Saaty, 1980 / Bo-

roushaki/Malczewski, 2008 / Malczewski, 2006b, S. 711).  

Da Methoden des AHP- und des OWA-Ansatzes zum Teil an unterschiedlichen Stellen 

innerhalb des Entscheidungsprozesses ansetzen, kann es je nach Fragestellung sinnvoll 

sein, bestimmte Elemente beider Ansätze miteinander zu verbinden. In verschiedenen 

Fallstudien wurde eine solche Kombination ausgewählter Methoden eingesetzt (vgl. 

u. a. Malczewski et al., 2003 / Jiang/Eastman, 2000). Exemplarisch sei vor allem eine 

im Jahr 2006 von Gorsevski/Jankowski/Gessler publizierte Arbeit angeführt, deren 

grundsätzliche Vorgehensweise zumindest in einigen Teilen geeignet erscheint, auch im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit sinnvoll genutzt werden zu können. 
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Zur Modellierung des durch Erdrutsche bestehenden Gefahrenpotenzials innerhalb einer 

Region der USA wurden sechs verschiedene als relevant erachtete topographische Kri-

terien unter Anwendung der Methode des paarweisen Vergleichs gewichtet und nach 

Standardisierung mittels Fuzzy-Membership-Funktionen über Methoden des OWA-

Ansatzes aggregiert.  

Das besondere Potenzial der dem AHP-Ansatz entlehnten Methode des paarweisen 

Vergleichs liegt dabei in der verhältnismäßig einfachen Ableitung robuster Gewichte für 

heterogene Daten, das des OWA-Ansatzes in der Generierung unterschiedlicher Szena-

rien in Abhängigkeit von den unterstellten Annahmen hinsichtlich des Risikos und des 

Trade-Off zwischen den einbezogenen Kriterien. Zusätzlich zeigt die Studie das Poten-

zial von Fuzzy-Membership-Funktionen, durch die nicht nur die Idee der Unschärfe in 

die Datenmodellierung einbezogen werden kann, sondern auch die Möglichkeit besteht, 

die notwendige Standardisierung der einbezogenen Daten auf Basis spezifischer fachli-

cher Erfordernisse durchzuführen. Im Ergebnis kommen die Autoren zu dem Schluss, 

dass der gewählte Lösungsansatz aufgrund der geschilderten Vorteile und seiner hohen 

Flexibilität im Hinblick auf eine angemessen Modellierung der realweltlichen Bedin-

gungen ein geeignetes Instrument darstellt, um im Rahmen der betrachteten Problemla-

ge die Entscheidungsträger mit nutzbringenden Informationen zu unterstützen. 

Die Anwendung von Methoden des AHP- und des OWA-Ansatzes auf das Thema der 

Landnutzungsplanung wird in einer weiteren sehr aktuellen Studie für eine Region im 

Norden Thailands betrieben (vgl. Shutidamrong/Lovett, 2008). Von besonderem Inte-

resse ist in dieser Publikation neben der Gegenüberstellung unterschiedlicher unter Nut-

zung verschiedener OWA-Methoden generierter Szenarios vor allem das Ziel, verschie-

dene Stakeholder-Gruppen an den Planungen partizipieren zu lassen. 

 

Mit diesem Themenbereich wird ein weiterer außerordentlich bedeutender Aspekt des 

MCDM angerissen, auf den abschließend kurz eingegangen werden soll. In zahlreichen 

(räumlichen) Entscheidungsproblemen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die 

Entscheidungsfindung durch einen einzelnen Entscheidungsträger beeinflusst wird. 

Vielfältige Interessensgruppen wirken stattdessen mit unterschiedlichen Wertvorstel-

lungen, Interessen und Motivationen auf verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichem 

Einfluss an den letztlich zu treffenden Entscheidungen mit. Der Bedeutung dieses The-

menfeldes wird in der MCDM-Literatur durch den aus vielfältigen Strömungen beste-

henden Bereich des Group Decision Making Rechnung getragen (vgl. u. a. Jan-
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kowski/Nyerges, 2003 / Jankowski/Nyerges, 2001 / Carver, 1999). Eine Übersicht über 

eine breite Vielfalt an speziell im Hinblick auf gemeinschaftliche sowie partizipatori-

sche Entscheidungsfindung relevanten Literaturbeiträgen bietet Malczewski (vgl. Malc-

zewski, 2006d). Rinner stellt eine in diesem Zusammenhang interessante Übersicht über 

die Entwicklung der internetbasierten Möglichkeiten des Group Decision Making und 

eine nach der Implementierung der Systeme strukturierte Kategorisierung bereit (vgl. 

Rinner, 2003). 

Auch im Rahmen einer ganzheitlichen Stadtplanung, von der mit der hier behandelten 

Thematik ein kleiner Ausschnitt betrachtet wird, muss nicht nur ein Ausgleich zwischen 

zahlreichen unterschiedlichen Fachplanungen hergestellt werden, zusätzlich müssen 

auch die Zielvorstellungen des demokratisch legitimierten politischen Beschlussorgans  

sowie in der Regel die Interessen verschiedener Stakeholder Berücksichtigung finden. 

Zudem besteht auch für die allgemeine Öffentlichkeit mindestens an bestimmten gesetz-

lich definierten Stellen formeller Planungsverfahren unmittelbar die Möglichkeit, aktiv 

an der Entscheidungsfindung teilzunehmen bzw. Stellung zu den jeweils vorliegenden 

Planungen zu nehmen. 

Insgesamt muss folglich gerade im Bereich der Stadtplanung dem vielgestaltigen The-

menfeld des „Group Decision Making“ eine außerordentlich große Bedeutung zuge-

sprochen werden. Dennoch kann eine Behandlung im Rahmen dieser Arbeit aus Grün-

den des Zeitbudgets aber auch im Hinblick auf den Gesamtumfang nicht geleistet wer-

den, so dass dieser Aspekt trotz der hiermit verbundenen erheblichen Vereinfachung aus 

den weiteren Betrachtungen weitgehend ausgeblendet wird. 

 

Ziel dieses Kapitels war, einerseits einen Einblick in das weite in der Literatur diskutier-

te Themenfeld in Bezug auf die Verbindung von Methoden des MCDM und der GIS zu 

geben und andererseits auf den speziellen im Rahmen dieser Arbeit zu nutzenden An-

satz zur Lösung der zugrunde liegenden Fragestellung hinzuleiten. Eine Kombination 

unterschiedlicher Ansätze bzw. aus diesen entliehener Methoden wird auf Basis der 

erfolgten Literaturrecherche hierfür als sinnvoll einsetzbar bzw. zumindest näher prü-

fenswert angesehen. Von Interesse sind in dieser Hinsicht insbesondere der AHP-

Ansatz, der OWA-Ansatz sowie Methoden der Fuzzy-Set-Theory. Im nächsten Kapitel 

werden verschiedene theoretische Grundlagen erarbeitet, die für eine Anwendung im 

weiteren Verlauf der Arbeit erforderlich sind. 
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Zuvor sei jedoch aus Vollständigkeitsgründen kurz angemerkt, dass aufgrund des brei-

ten in der Arbeit zur Anwendung gekommenen umweltspezifischen Themenfelds zu 

diesem zweiten großen Schwerpunkt verwendeter Literatur an dieser Stelle kein um-

fangreicher Überblick gegeben wird. Stattdessen sei hierzu auf Kapitel 4.1 bzw. die 

entsprechenden Unterkapitel verwiesen. Prinzipiell war für die Erstellung der vorlie-

genden Arbeit jedoch zum einen allgemeine Fachliteratur zum Thema Umweltplanung 

von Relevanz, u. a. um die im Rahmen der Modellierung zu nutzenden Umweltthemen 

auszuwählen, zum anderen in Bezug auf die einzelnen Themen jeweils vertiefende Lite-

ratur um die entsprechenden fachlich erforderlichen Beurteilungsgrundlagen zu erarbei-

ten. Hierzu wurde zudem vielfach auf die auf Bundes- und Landesebene erlassenen je-

weils geltenden Gesetze und Verordnungen zurückgegriffen sowie auf weitere von Mi-

nisterien oder Landesämtern erstellte Publikationen, aus denen zudem auch zum Teil 

sehr aktuelle Informationen zum hier relevanten Untersuchungsgebiet gewonnen wer-

den konnten.  
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3. Theoretische Grundlagen 
 
Bei der Auseinandersetzung mit einer im Rahmen der Stadtplanung vielfach vorliegen-

den vielschichtigen Entscheidungsproblematik kann der kombinierte Einsatz von Me-

thoden aus dem Bereich der GIS und der MCDA möglicherweise ein hilfreiches In-

strument darstellen, die erforderliche Entscheidungsfindung mit technischen Mitteln zu 

unterstützen. Nachdem im vorangegangenen Kapitel ein kurzer Einblick in das weite 

Themenfeld einer derartigen Verbindung gegeben und innerhalb dessen auf einen An-

satz hingeleitet wurde, der im Hinblick auf die dieser Arbeit zugrunde liegenden Frage-

stellung als nutzbringend anwendbar angesehen wird, werden sich die folgenden Aus-

führungen mit in diesem Zusammenhang wesentlichen theoretischen Grundlagen befas-

sen.  

 

Als Entscheidung kann im Allgemeinen eine Situation angesehen werden, in der sich 

eine Person zwischen mehreren zur Verfügung stehenden Optionen präferentiell fest-

legt, somit also eine Alternative einer oder mehreren anderen vorzieht. Dabei kann als 

Entscheidung im engeren Sinne der Moment angesehen werden, in dem die Festlegung 

erfolgt. Im weiteren Sinne kann unter Entscheidung jedoch auch der gesamte Prozess 

verstanden werden, der sich von der Identifikation einer Wahlsituation bis zur abschlie-

ßenden Festlegung auf eine Option erstreckt. Art und Umfang des kognitiven Aufwands 

können dabei je nach Entscheidungssituation prinzipiell mehr oder weniger stark ausge-

prägt sein (vgl. Jungermann/Pfister/Fischer, 2005, S. 3, 31 ff. / Laux, 1998, S. 1, 8 ff.). 

In den folgenden Ausführungen wird unter Entscheidung der vollständige Prozess der 

Entscheidungsfindung verstanden. Abbildung 3-1 stellt einen möglichen Ablauf eines 

solchen Prozesses dar, der den weiteren Überlegungen zugrunde liegt und als Gliede-

rung der folgenden Abschnitte dienen soll (vgl. Malczewski, 1999, S. 96 ff. / Jan-

kowski, 1995, S. 255 f. / Chakhar/Mousseau, 2008a, S. 748).6  

 

 

 

 

                                                 
6 Auch wenn den weiteren Ausführungen die gewählte modellhafte Abbildung eines Entscheidungspro-

zesses zugrunde gelegt wird, sei dennoch darauf hingewiesen, dass, ggf. differenziert nach der Problem-
situation, auch andere Strukturierungen denkbar sei können, die sich mehr oder weniger stark von der 
hier genutzten unterscheiden (vgl. z. B. Grünig/Kühn, 2005, S. 61 ff.). 
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Abb. 3-1: Modellhafter Ablauf eines multikriteriellen räumlichen Entscheidungsprozesses 

 

Am Anfang eines Entscheidungsprozesses steht demnach die Identifikation des Prob-

lems, für das eine Entscheidung herbeigeführt werden soll, bzw. eines grundsätzlich als 

Ergebnis der Entscheidung anzustrebenden Ziels. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

ist in dieser Hinsicht die aus Umweltsicht möglichst optimale Verortung von Wohnge-

bieten in dem gewählten Untersuchungsgebiet anzuführen. 

Da in Entscheidungen oftmals eine Vielzahl unterschiedlicher Belange mit zum Teil 

gleichgerichteten zum Teil gegenläufigen Zielsetzungen einfließt, gilt es im Anschluss 

an die Problemdefinition das zu untersuchende Problem eingehend zu analysieren, um 

ein umfassendes Bild der Entscheidungssituation zu erhalten.  

Innerhalb der als „Intelligence Phase“ bezeichneten Stufe des Prozesses sind somit alle 

für eine sachgerechte Entscheidung wesentlichen Aspekte zu ermitteln. Für jeden dieser 
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entscheidungsrelevanten Belange sind darüber hinaus sowohl die jeweiligen Zielvorga-

ben zu definieren als auch entsprechende Maßstäbe, anhand derer der Grad der Zieler-

reichung für die einzelnen Alternativen beurteilt werden kann.  

Neben den Beurteilungskriterien sind in dieser Prozessphase zusätzlich alle Restrikti-

onskriterien aufzudecken, durch die bestimmte Alternativen einer potenziellen Betrach-

tung entzogen werden. Derartige Constraints dienen dazu, den Entscheidungsspielraum 

auf die prinzipiell realisierbaren Alternativen einzugrenzen. 

Insgesamt fließen somit einerseits die verfügbaren Alternativen andererseits die zu de-

ren Beurteilung zu nutzenden Kriterien in den weiteren Entscheidungsprozess ein. Bild-

lich dargestellt kann ein solches Vorgehen als Entscheidungsmatrix angesehen werden, 

in der die einzelnen Alternativen in den Zeilen, die Beurteilungskriterien in den Spalten 

aufgetragen werden, die jeweiligen Tabellenzellen folglich den spezifischen Beurtei-

lungswert der entsprechenden Alternative beinhalten. 

Mit den Präferenzen des Entscheidungsträgers wird ein weiterer für die Entscheidungs-

findung wesentlicher Aspekt in das Entscheidungsmodell einbezogen. Auch wenn alle 

relevanten Belange in einer fundierten Entscheidung berücksichtigt werden müssen, 

nehmen diese für den Entscheidungsträger nicht zwingend die gleiche Bedeutung ein 

bzw. beeinflussen ihn in seiner Entscheidung gleich stark. Um der relativen Bedeutung 

der einzelnen Beurteilungskriterien Rechnung tragen zu können, werden diese mit spe-

zifischen Gewichten versehen. 

Die Bestimmung der Rangfolge der geeigneten Alternativen entsprechend der gewichte-

ten Zusammenführung der aus den einzelnen Kriterien resultierenden Beurteilungen 

bzw. die Entscheidung, welche Alternative anderen unter Berücksichtigung der model-

lierten Bedingungen vorzuziehen ist, wird schließlich durch spezielle Entscheidungsre-

geln geleistet. Insbesondere die erhebliche Bedeutung dieser die Ergebnisse in hohem 

Maße beeinflussenden Regeln wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit einer näheren 

Betrachtung unterzogen.  

Mit dem Schritt der Entscheidungsregeln wird gleichzeitig der Übergang von der als 

„Design Phase“ bezeichneten Stufe des Entscheidungsprozesses zur „Choice Phase“ 

vollzogen. Nachdem in der ersten Phase des Prozesses (Intelligence Phase) die Ent-

scheidungssituation eingehend hinsichtlich der einzubeziehenden Belange untersucht 

wurde und die Design Phase geprägt war durch die modellhafte Abbildung dieser Situa-

tion, werden in der Choice Phase die einzelnen Alternativen entsprechend ihrer Eignung 
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(Suitability) zur Erreichung des Gesamtziels miteinander verglichen um hieraus letztlich 

eine abschließende Empfehlung abzuleiten (vgl. Malczewski, 1999, S. 75 ff.). 

Bevor der Entscheidungsprozess jedoch mit einer derartigen Empfehlung für eine be-

stimmte Menge an Alternativen zu seinem Abschluss findet, dient die Sensitivitätsana-

lyse dazu, die Robustheit der Ergebnisse zu untersuchen. Sofern leichte Variationen der 

Prozessvariablen, wie der Beurteilungskriterien oder der Kriteriengewichte, die Rang-

folge der Alternativen nicht signifikant beeinflussen, können die Ergebnisse als verhält-

nismäßig gesichert angesehen werden. Andernfalls sollten die gewonnen Erkenntnisse 

sorgfältig geprüft und ggf. eingesetzt werden, um die Modellierung angemessen zu ü-

berarbeiten. Eine intensive iterative Auseinandersetzung mit diesem Verfahrensschritt 

trägt somit durch die eingehendere Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen den 

Entscheidungselementen im Hinblick auf die erzeugten Ergebnisse zu einem tieferen 

Verständnis der Modellierung des Entscheidungsproblems bei. 

Während im Hinblick auf die Kombination von GIS- und MCDA-Funktionalitäten ver-

einfachend dargestellt die spezifischen Stärken ersterer zunächst im Rahmen der Intelli-

gence Phase genutzt werden können, um die räumlich ausgeprägten Beurteilungskrite-

rien und Constraints in angemessener Weise aufzubereiten, sind letztere u. a. geeignet, 

die Modellierung der Entscheidungssituation insbesondere im Hinblick auf die Präfe-

renzen der Entscheidungsträger zu betreiben. In der abschließenden Choice Phase lassen 

sich Methoden beider Themenfelder vielfach intensiv miteinander verbinden. 

In den folgenden Abschnitten werden, orientiert an den für das weitere Vorgehen rele-

vanten Gesichtspunkten, die einzelnen Elemente eines solchen Entscheidungsprozesses 

näher betrachtet. 
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3.1 Beurteilungskriterien 
Wie eingangs dargestellt, sind die im Rahmen der vorliegenden Arbeit behandelten Ent-

scheidungen abhängig von bestimmten Entscheidungskriterien, die zur Bewertung der 

in Frage kommenden Alternativen dienen.  

Die Beurteilung richtet sich dabei nach bestimmten Zielen, die für jeweils einen in der 

Entscheidung zu berücksichtigenden Aspekt den angestrebten Zustand ausdrücken. 

Durch die Definition von mindestens einem als Attribut bezeichneten Indikator sind die 

einzelnen Ziele so zu operationalisieren, dass letztlich die Möglichkeit besteht, den 

Grad der Zielerreichung quantifiziert auszudrücken. Ziele und Attribute bilden dabei 

ein, je nach Entscheidungsproblem mehr oder weniger komplexes hierarchisches ggf. 

als Zielpyramide darstellbares System. An der Spitze steht dabei das nicht selten relativ 

abstrakte Ziel, für das eine Entscheidung herbeizuführen ist. Jede Stufe der Pyramide 

trägt im Weiteren dazu bei, das Ziel bzw. dessen Unterziele zunehmend präziser zu 

formulieren. Unabhängig von der Anzahl der Stufen und der Komplexität des Gesamt-

systems stehen an dessen Basis grundsätzlich immer konkrete messbare Attribute, die 

räumlich dargestellt als Kartenlayer die Eingangsdaten für die multikriterielle Entschei-

dungsfindung bilden. 

 

3.1.1 Ermittlung der Beurteilungskriterien 
Eine der zentralen Aufgaben besteht somit zu Beginn darin, die für eine fundierte und 

sachgerechte Entscheidung erforderlichen Beurteilungskriterien, in Form von miteinan-

der in Beziehung stehenden Zielen und Attributen, zu bestimmen. Dabei sind die Krite-

rien so zu wählen, dass eine angemessene Modellierung der speziellen Entscheidungssi-

tuation gewährleistet wird. In gewissem Maße ungeachtet des speziellen Problems sind 

hierzu bei der Ermittlung der Kriterien bestimmte Regeln zu beachten (vgl. Malczewski, 

1999, S. 107 ff.). 

Jedes einzelne Attribut sollte demnach messbar sowie geeignet sein, dem Entschei-

dungsträger eine eindeutige und unmissverständliche Information über den Grad der 

entsprechenden Zielerreichung zu liefern.  

Gleichzeitig sollte das Kriterienset so gestaltet werden, dass nicht nur alle relevanten 

Aspekte in das Entscheidungsmodell einbezogen werden, alle für die Entscheidung er-

forderlichen Informationen folglich Berücksichtigung finden können, sondern sich dem 

Entscheidungsträger auch die Bedeutsamkeit der Kriterien und somit die mit einer Al-

ternativenwahl verbundenen Konsequenzen erschließen. 
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Um eine unsachgemäße Entscheidungsverzerrung durch einen ggf. versteckten mehrfa-

chen Einbezug eines Aspekts zu vermeiden, sollten die Attribute darüber hinaus mög-

lichst weitgehend unabhängig voneinander sein. 

Zudem sollte, um eine angemessene Modellierung der Entscheidungssituation zu ge-

währleisten, die Anzahl der einbezogenen Kriterien sorgfältig geprüft werden. Eine zu 

starke Vereinfachung der Problemstellung schränkt die Möglichkeit zur verantwor-

tungsvollen Unterstützung einer fundierten Entscheidung unter Umständen übermäßig 

ein. Andererseits kann eine alle Details des Entscheidungsprozesses berücksichtigende 

Kriterienmenge bei der Ermittlung, Aufbereitung und Auswertung der Daten einen er-

heblichen Arbeitsaufwand bedeuten, ohne dass die Ergebnisse zwingend positiv beein-

flusst werden müssen. Insgesamt sollte das Kriterienset unter Beachtung einer problem-

spezifisch angemessenen Modellierung einen hinsichtlich der Arbeitseffizienz mög-

lichst geringen Umfang aufweisen. 

Die thematische Ermittlung der für eine Entscheidungssituation relevanten Kriterien 

kann sich grundsätzlich auf verschiedene Techniken stützen, zu denen neben der Prü-

fung einschlägiger Literatur auch die Befragung von mit der Problemstellung in Bezie-

hung stehenden Personen zählt. Zusätzlich sollte in jedem Fall eine iterative Auseinan-

dersetzung mit der Modellierung der Entscheidungssituation erfolgen, in der über eine 

intensive Analyse der Auswirkungen der Eingangsvariablen auf die Ergebnisse, ein ver-

tieftes Verständnis der Problemstellung erzeugt wird. Auf diese Weise können ggf. 

Rückschlüsse auf die Notwendigkeit gezogen werden, bestimmte Kriterien zu streichen, 

zusätzliche hinzuzufügen oder bestehende zusammenzufassen um die Qualität der Mo-

dellierung zu erhöhen (vgl. auch Kap. 3.6) (vgl. Malczewski, 1999, S. 109 ff.). 

 

3.1.2 Aufbereitung der Kriterienkarten 
Für jedes der ermittelten Attribute wird ein Kartenlayer (Factor Map) erstellt, durch den 

jeder Alternative innerhalb des Untersuchungsgebiets ein Wert zugewiesen wird, der die 

Möglichkeit zur Beurteilung im Hinblick auf die jeweilige Zielsetzung bietet. 

Factor Maps sind dabei in der Regel das Ergebnis einer vorangegangenen im Hinblick 

auf das jeweils zu beurteilende Ziel durchgeführten Datenanalyse und Datenmodellie-

rung und dienen im Weiteren als Eingangsdaten für die multikriterielle Entscheidungs-

findung (vgl. Malczewski, 1999, S. 112, 135 f. / Eastman, 2006a, S. 124).  

Bevor allerdings die oftmals auf unterschiedlichen Maßeinheiten basierenden kriterien-

spezifischen Kartenlayer miteinander in Beziehung gesetzt werden können, muss zu-
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nächst die Möglichkeit der Vergleichbarkeit hergestellt werden, d. h. die Kriterienkarten 

müssen standardisiert werden (vgl. Malczewski, 1999, S. 112 ff. / Eastman, 2006a, S. 

130 / Kaule, 2002, S. 276 f. / Schwarz-vonRaumer, 1999, S. 49 f.).  

Unter Berücksichtigung der dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellung kann eine 

Standardisierung im inhaltlichen Sinne die Generierung kriterienspezifischer Eignungs-

karten (Suitability Maps) bedeuten. Dabei wird für jedes relevante Entscheidungskrite-

rium eine Karte erzeugt, die unter Berücksichtigung der speziellen Kriterienziele eine 

Aussage über die Eignung jeder Alternative für die anvisierte Wohnnutzung bietet. 

 

Für eine Standardisierung steht prinzipiell eine Vielzahl unterschiedlicher Vorgehens-

weisen zur Verfügung (vgl. Malczewski, 1999, S. 116 ff.). Häufig genutzte Techniken 

bilden lineare Transformationen wie die folgenden beiden Gleichungen: 

 x’ij = xij / max xj        [Formel 1] 

 x’ij = (xij – min xj) / (max xj – min xj)    [Formel 2] 

 

wobei x’ij den standardisierten Wert des Attributs j für die Alternative i, xij den ur-

sprünglichen Wert dieses Attributs für diese Alternative und max xj bzw. min xj die 

jeweils maximale bzw. minimale Ausprägung des Attributs j darstellen. 

Als Ergebnis beider Transformationen entstehen standardisierte Werte, die in einem 

Wertebereich von 0 bis 1 liegen. Als nachteilhaft bei der Anwendung der ersten Formel 

kann jedoch angesehen werden, dass für den maximalen Attributwert zwar grundsätz-

lich die maximale standardisierte Ausprägung von 1 erreicht, das standardisierte Mini-

mum von 0 allerdings nicht zwingend berechnet wird. Bei Anwendung der zweiten 

Formel bewegen sich die standardisierten Werteausprägungen demgegenüber exakt in 

dem Werteintervall von 0 bis 1, wobei der kleinste Attributwert mit 0 standardisiert 

wird, der größte Attributwert mit 1.  

An dieser Eigenschaft lässt sich unmittelbar ein nennenswerter Kritikpunkt dieser Me-

thoden erkennen. Durch die Orientierung der standardisierten Werte an den minimalen 

und maximalen Ausprägungen der Ursprungsdaten werden diese in hohem Maße durch 

auftretende Extremwerte beeinflusst. Insbesondere in Situationen, in denen die Ur-

sprungswerte mit einer gewissen Unsicherheit verbunden sind, kann eine solche Vorge-

hensweise zu unerwünschten Auswirkungen hinsichtlich der Aussagefähigkeit der be-

rechneten standardisierten Werte führen.  
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Zudem besteht auf diese Weise nicht die Möglichkeit, im Rahmen der Standardisierung 

unmittelbar für die Entscheidungssituation relevante Anforderungen zu berücksichtigen. 

 

Eine von dieser Vorgehensweise abweichende Art der Standardisierung besteht in der 

ausdrücklichen Beeinflussung der Transformationsfunktion im Hinblick auf zentrale 

(kritische) Punkte. Im Gegensatz zu einer sich ausschließlich aus den Ursprungsdaten 

ergebenden und somit auf endogene Faktoren zurückzuführenden Berechnung der stan-

dardisierten Werte, kann deren Ausprägung bei einer direkten Beeinflussung der Trans-

formationsfunktion unter Berücksichtigung exogener Faktoren gezielt gesteuert werden. 

Auf diese Weise können die kritischen Werte beispielsweise auf Basis technischer oder 

rechtlicher Vorgaben zielorientiert unmittelbar festgesetzt werden (vgl. Hocevar/Riedl, 

2003, S. 300 f.). 

Zur Verdeutlichung der für die vorliegende Arbeit außerordentlich bedeutenden Thema-

tik sei an dieser Stelle ein kurzes Beispiel angeführt. Die Eignung eines Gebietes zur 

Realisierung einer Wohnbebauung kann u. a. durch die Existenz eines Emissionen ver-

ursachenden Betriebes eingeschränkt werden, wobei die Belastungen mit zunehmender 

Entfernung von diesem Betrieb abnehmen, die Eignung des Gebiets für die anvisierte 

Wohnnutzung in dieser Hinsicht somit steigt. Bei einer Standardisierung entsprechend 

der angeführten linearen Transformation würde auf einer die Distanz zum Emittenten 

darstellenden Karte, der Punkt mit der größten Entfernung (z. B. 10 km) den standardi-

sierten Wert 1 (maximale Eignung) erhalten, der Punkt mit der geringsten Entfernung 

den Wert 0 (minimale Eignung). Unberücksichtigt bleibt dabei u. a., dass ein Bereich in 

5 km Entfernung ggf. ebenso wenig durch die Emissionen belastet wird, wie der in ma-

ximaler Entfernung. Gleichfalls wäre denkbar, dass auch der Bereich in 10 km Entfer-

nung noch durch die Emissionen beeinflusst wird, eine Eignung somit nicht gewährleis-

tet ist.  

Vor diesem Hintergrund besteht in vielen (nicht notwendigerweise allen) Anwendungs-

zusammenhängen das zwingende Erfordernis zu einer Modellierung von Eignungskar-

ten auf Basis der für das jeweils betrachtete Entscheidungskriterium relevanten externen 

Vorgaben. Für den hier betrachteten emittierenden Betrieb kann beispielsweise auf-

grund anerkannter externer Vorgaben davon ausgegangen werden, dass ab einer Entfer-

nung von 500 Metern keine Beeinträchtigung mehr zu erwarten ist. Die Eignung für 

Wohnnutzung kann somit ab dieser Entfernung als uneingeschränkt, d. h. maximal, an-

gesehen werden. Umgekehrt könnte bis zu einer Entfernung von beispielsweise 50 Me-
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tern eine unzumutbare gesundheitsgefährdende Beeinträchtigung vorliegen, so dass, 

unabhängig von der exakten Distanz, alle Bereiche unterhalb dieser Schwelle eine Eig-

nung von 0 erhalten. Zwischen den auf diese Weise modellierten Werten verändert sich 

der standardisierte Eignungswert entsprechend der genutzten mathematischen Trans-

formationsfunktion kontinuierlich, ein Bereich in einer Entfernung von 499 Metern wird 

somit als nur unwesentlich weniger geeignet angesehen als einer in 500 Metern Entfer-

nung.  

 

Eine derartige Eignungskarte stellt die Daten als Fuzzy Set dar, indem statt einer schar-

fen Grenze ein mehr oder weniger schnell stattfindender Übergang zwischen der Zuge-

hörigkeit zu den Beurteilungskategorien „geeignet“ (1) und „nicht-geeignet“ (0) besteht. 

Ein solches Vorgehen unterscheidet sich deutlich von der auf eindeutigen Grenzen ba-

sierenden klassischen Datendarstellung als „Crisp-Set“, wobei letztere als Spezialfall 

eines Fuzzy Sets angesehen werden kann, in dem die Zugehörigkeit (Fuzzy-

Membership) abrupt von Eignung zu Nicht-Eignung wechselt. Durch die Fuzzy-Set-

Theorie wird somit die klassische zweiwertige Boolean-Logik durch den Einbezug von 

Unschärfe erweitert (vgl. Eastman, 2006a, S. 130, 163 / Malczewski, 1999, S. 130 / 

Blaschke, 1997, S. 38 / Zadeh, 1965). 

Verschiedene Möglichkeiten einer solchen Standardisierung auf Basis unterschiedlicher 

mathematischer Funktionen (Zugehörigkeitsfunktion bzw. Fuzzy-Membership-

Function) beschreibt beispielsweise Eastman, eine entsprechende Umsetzung erfolgte in 

der Software IDRISI-Andes (vgl. Eastman, 2006a, S. 164 f. / vgl. auch Gor-

sevski/Jankowski/Gessler, 2006, S. 123 ff.). Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

vorwiegend diese Software genutzt wird, beziehen sich die weiteren Ausführungen vor 

allem auf die dort bereitgestellten Funktionen. Für eine alternative Herangehensweise 

zur Bestimmung der Fuzzy-Membership-Functions sei beispielhaft auf den Ansatz der 

MapModels verwiesen (vgl. Benedikt/Reinberg/Riedl, 2002, S. 153 ff. / Hocevar/Riedl, 

2003, S. 299 ff.) 

Im einfachsten Fall erfolgt eine Standardisierung wie beschrieben über lineare Funktio-

nen. Verschiedene Ausgestaltungen einer solchen linearen Funktion sind je nach den 

speziellen kriterienspezifischen Anforderungen sinnvoll und können durch die Festle-

gung kritischer Werte (in IDRISI die Wendepunkte a, b, c und d) entsprechend be-

stimmt werden (vgl. Abb. 3-2).  



3. Theoretische Grundlagen 
 

 34

In IDRISI kann durch den Wendepunkt a der Kriterienwert definiert werden, an dem die 

Fuzzy-Membership-Function über den Wert 0 steigt und durch den Wendepunkt d der 

Kriterienwert, an dem dieser Wert wieder erreicht wird. Die Wendepunkte c und d kön-

nen demgegenüber die Kriterienwerte bestimmen, an denen die Zugehörigkeitsfunktion 

den Wert 1 erreicht bzw. wieder verlässt (vgl. Abb. 3-2 IV). Unterschiedliche Ausges-

taltungen der Zugehörigkeitsfunktion können dadurch entstehen, dass für die Wende-

punkte identische Kriterienwerte vergeben werden (vgl. Abb. 3-2 I, II, III). 

 

 
Abb. 3-2: Lineare Fuzzy Membership Funktionen             (Quelle: nach Eastman, 2006a) 

 

Neben den linearen Funktionen besitzen vor allem die S-förmigen (sigmoidalen) Funk-

tionen im Rahmen der Fuzzy-Set-Theorie eine besondere Bedeutung. Im oberen Teil der 

Abbildung 3-3 werden beispielhaft eine monoton fallende und eine monoton steigende 

S-Funktion dargestellt. Andere Ausgestaltungen, analog zur Abb. 3-2 u. a. unterschied-

liche Arten symmetrischer Funktionen, können je nach konkretem Erfordernis durch die 

Beeinflussung der Wendepunkte generiert werden. 
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Abb. 3-3: Fuzzy Membership S- und J-Funktionen             (Quelle: nach Eastman, 2006a) 

 

Im unteren Teil der Abbildung 3-3 wird mit den J-Funktionen eine dritte im Rahmen 

der Fuzzy-Set-Theorie bedeutende Funktionsart dargestellt. Im Unterschied zu den 

S-Funktionen nähert sich bei den J-Funktionen der Wert einer auf diese Weise model-

lierten Eignungskarte dem Wert 0 zwar an, erreicht ihn aber nur im Unendlichen. Die 

Zugehörigkeit zur Beurteilungskategorie „ungeeignet“ wird somit niemals (vollständig) 

erreicht. Die Wendepunkte a und/oder d repräsentieren entsprechend den Kriterienwert, 

für den die Eignungskarte einen Wert von 0,5 annimmt. 

Auf die mathematische Umsetzung der dargestellten Funktionen in der Software IDRISI 

soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Hierzu sei auf die Ausführungen 

von Eastman verwiesen (vgl. Eastman, 2006a, S. 164 f. sowie die IDRISI-Online-Hilfe). 

 

Insgesamt wird der in diesem Kapitel behandelte Abschnitt des Entscheidungsprozesses 

geprägt durch die Ermittlung und Aufbereitung der als bedeutend angesehenen Beurtei-

lungskriterien. 

Nachdem die entscheidungsrelevanten Kriterien zusammengestellt wurden, sind die mit 

diesen in Verbindung stehenden Daten vor dem Hintergrund der jeweiligen Zielsetzun-

gen so zu modellieren, dass für alle Bereiche des zu betrachtenden Gebiets Aussagen 

über den Grad der entsprechenden Zielerreichung abgeleitet werden können. Durch die 

Auswahl und konkrete Beeinflussung einer Transformationsfunktion kann, ggf. unter 

Berücksichtigung zielgerichteter exogener kriterienspezifischer Vorgaben, eine Stan-
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dardisierung gesteuert und somit eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Datengrund-

lagen in technischer und inhaltlicher Hinsicht hergestellt werden. Im Hinblick auf die 

Themenstellung der vorliegenden Arbeit bedeutet dies die Generierung kriterienspezifi-

scher Eignungskarten. 

 

 

3.2 Constraints 
Ähnlich wie die im letzten Abschnitt besprochenen Beurteilungskriterien können auch 

Constraints als Kriterien angesehen werden, die unter Berücksichtigung spezieller Ziele 

einer Bewertung von Alternativen dienen. Im Gegensatz zu den zuvor behandelten Be-

urteilungskriterien, die den Grad der Zielerreichung messen und im weiteren Prozess 

dazu beitragen die Handlungsempfehlungen zielgerichtet zu steuern, werden durch 

Constraints bestimmte Alternativen aufgrund spezieller Eigenschaften jedoch aus der 

verfügbaren Menge aussortiert und somit einer späteren Auswahlmöglichkeit entzogen. 

Derartige den Entscheidungs(spiel)raum auf die prinzipiell realisierbaren Alternativen 

eingrenzende Beschränkungen können dabei auf unterschiedliche Ursachen zurückge-

hen. Sowohl natürliche als auch anthropogen erzeugte Umstände, wie beispielsweise 

normative Regulierungen, können dazu führen, bestimmte Alternativen als nicht reali-

sierbar zu beurteilen und somit aus den weiteren Betrachtungen auszublenden (vgl. 

Malczewski, 1999, S. 147 f. / Chakhar/Mousseau, 2008a, S. 749). 

Im Hinblick auf die Datenmodellierung können solche einschränkenden Kriterien in 

vielen Fällen als Karten mit binärer Werteausprägung dargestellt werden (Constraint 

Maps). Sie entsprechen somit im Gegensatz zu den im letzten Abschnitt behandelten 

Fuzzy-Sets einer Modellierung als Crisp-Set. Bereiche, die vor dem Hintergrund der 

berücksichtigten Constraints aus den weiteren Betrachtungen auszuschließen sind, wer-

den mit dem Wert 0 belegt, alle anderen mit dem Wert 1.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden lediglich die Alternativen in den Entschei-

dungsprozess einfließen, für die keines der als Constraint definierten Kriterien erfüllt 

ist. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass auch in diesem Zusammenhang die verschie-

denen Kartenlayer grundsätzlich auf unterschiedliche Weisen zusammengeführt werden 

könnten. Die hier genutzte disjunktive Form der Aggregation ist somit nur eine von 

mehreren prinzipiell realisierbaren Möglichkeiten (vgl. Kap. 3.5.2 / Malczewski, 1999, 

S. 148 ff./ Chakhar/Mousseau, 2008a, S. 749). 
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Neben dieser dargestellten Form der Constraints sind auch andere einschränkende Fak-

toren denkbar, die nicht zu Beginn des Entscheidungsprozesses, sondern an dessen Ende 

das Set der relevanten Alternativen begrenzen, indem diese bestimmte Charakteristiken 

aufweisen müssen. Orientiert an der hier relevanten Fragestellung könnte in dieser Hin-

sicht beispielhaft die Einschränkung angeführt werden, dass nur Alternativen in einer 

abschließenden Empfehlung Berücksichtigung finden sollen, deren unmittelbar zusam-

menhängende Gesamtfläche eine bestimmte Mindestgröße aufweisen (vgl. Eastman, 

2006a, S. 124 f. / Malczewski, 1999, S. 147 f.). 

 

 

3.3 Alternativen 
Als Alternativen werden hier die in dem Entscheidungsprozess zu betrachtenden ver-

räumlichten Einheiten bezeichnet, für die sich ein Entscheidungsträger aussprechen 

kann. Dabei bedingt die Idee der Entscheidungsfindung, dass mindestens zwei alternati-

ve Handlungsmöglichkeiten zur Auswahl zur Verfügung stehen (vgl. Junger-

mann/Pfister/Fischer, 2005, S. 3).  

Bei einer rasterbasierten Datenmodellierung ist jede Rasterzelle zunächst als eigenstän-

dige Alternative anzusehen. Durch die Wertezuweisungen der Factor Maps und 

Constraint Maps kann im Weiteren jede Rasterzelle hinsichtlich des Grads ihrer Eig-

nung in Bezug auf die spezielle Zielsetzung beurteilt werden (vgl. Chakhar/Mousseau, 

2008a, S. 749 / Jankowski, 1995, S. 264). Für eine abschließende Beurteilung muss al-

lerdings zusätzlich die räumliche Auflösung in die Auswertung einbezogen werden. Je 

nach Fragestellung kann ggf. erst eine mehr oder weniger große Anzahl kombinierter 

Rasterzellen für eine Empfehlung genutzt werden. 

Exemplarisch auf die vorliegende Arbeit bezogen bedeutet das, dass, angesichts einer 

zugrunde liegenden räumlichen Auflösung von 10 Metern, eine einzelne Rasterzelle, 

selbst bei optimaler Beurteilung hinsichtlich der einbezogenen Kriterien, kaum als ge-

eignete Alternative für eine Wohnbebauung angesehen werden kann. Erst ab einer ge-

wissen Mindestgröße wird eine Fläche als geeigneter Wohnstandort eingestuft werden 

können. Auf diese Form der Einschränkung ist bereits am Ende des letzten Abschnitts 

eingegangen worden (vgl. Kap. 3.2). 

Da innerhalb der vorliegenden Arbeit ausschließlich Rasterdaten in die Analyse der 

multikriteriellen Entscheidungsfindung einbezogen werden, wird auf das Themenfeld 
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der Vektordaten an dieser Stelle nicht weiter eingegangen (vgl. hierzu u. a. Malczewski, 

1999, S. 142 ff.). 

 

 

3.4 Präferenzen des Entscheidungsträgers 
In den bisher dargestellten Schritten des Entscheidungsprozesses wurden die Grundla-

gen gelegt, um ein angemessenes Modell der Entscheidungssituation zu konstruieren. 

Auf Basis der Analyse der Problemstellung wurden die für die Entscheidung relevanten 

Kriterien ermittelt und im Hinblick auf ihre Rolle innerhalb des Entscheidungsprozesses 

in unterschiedlichen Kriterienkarten (Factor Maps und Constraint Maps) modelliert. 

Während die Constraint Maps dazu dienen, die Gesamtmenge aller Alternativen auf die 

der Realisierbaren zu begrenzen, liefern die Factor Maps die Beurteilungskriterien, um 

für die verbleibenden Alternativen den Erfüllungsgrad der einzelnen in der Entschei-

dung zu berücksichtigenden Ziele zu quantifizieren. 

Auch wenn in einer ausgewogenen Entscheidung letztlich alle relevanten Kriterien Be-

rücksichtigung finden müssen, kann deren Bedeutung für den jeweiligen Entschei-

dungsträger unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Um diesem Aspekt angemessen 

Rechnung zu tragen, werden den einzelnen die Beurteilung beeinflussenden Kriterien, 

d. h. den jeweiligen Factor Maps, Gewichte zugewiesen, die deren relative Bedeutung 

zum Ausdruck bringen. 

 

Zur Ermittlung der auf den Präferenzen des Entscheidungsträgers basierenden Gewichte 

wurden in der Literatur verschiedene Verfahren entwickelt (vgl. Malczewski, 1999, S. 

177 ff. / Chakhar/Mousseau, 2008a, S. 750 / Turskis/Zavadskas/Zagorskas, 2006, S. 

195 f.). 

Bei der einfachsten Methodenfamilie, den Ranking-Methoden, werden die einzelnen 

Kriterien zunächst entsprechend der Präferenzen des Entscheidungsträgers in einer auf- 

oder absteigenden Reihenfolge angeordnet. Aus verschiedenen mathematischen Ansät-

zen (Rank Sum, Rank Reciprocal, Rank Exponent) heraus wurden Formeln entwickelt, 

um in Abhängigkeit von der Gesamtzahl der einbezogenen Kriterien sowie der Ran-

kingposition des einzelnen Kriteriums die jeweiligen Gewichte zu bestimmen. Für alle 

Ansätze gilt, dass sie zwar relativ leicht zu nutzen sind, aufgrund ihrer mangelnden the-

oretischen Fundierung sowie ihrer eher geringen Präzision und Aussagekräftigkeit je-

doch in vielen Zusammenhängen als wenig geeignet anzusehen sind. Da auf diese Me-



3. Theoretische Grundlagen 
 

 39

thoden in der vorliegenden Arbeit nicht zurückgegriffen werden soll, sei an dieser Stelle 

auf die angegebene Literatur verwiesen (vgl. Malczewski, 1999, S. 178 f., 190). 

Mit den Rating-Methoden kann eine zweite in der Praxis relativ häufig genutzte Metho-

denfamilie angeführt werden, bei deren Anwendung der Entscheidungsträger die Ge-

wichte entsprechend seiner Präferenzen einschätzt. Unter Nutzung des „Point Allocati-

on“-Ansatzes wird eine vorgegebene Menge an Punkten (in der Regel 100 Punkte bzw. 

1 Punkt) auf die einzelnen Kriterien verteilt. Je mehr Punkte ein Kriterium erhält, umso 

größer ist seine relative Bedeutung (vgl. Malczewski, 1999, S. 179 ff. / Eastman, 2006a, 

S. 130). 

Bei dem aus der vorgenannten Methode abgeleiteten „Ratio-Estimation“-Ansatz wird 

dem bedeutendsten Kriterium ein Wert von 100 zugewiesen, während die folgenden 

Kriterien ein aus der Einschätzung des Entscheidungsträgers resultierendes proportional 

geringeres Gewicht erhalten. Im Anschluss wird das Verhältnis der Gewichte zueinan-

der bestimmt sowie eine Normalisierung der Gewichte berechnet, so dass sich deren 

Werte zu 1 aufaddieren (vgl. Malczewski, 1999, S. 181 f.). 

Insgesamt ermöglichen die Rating-Methoden somit bei einer überschaubaren Anzahl an 

Kriterien eine relativ leichte Festsetzung der Gewichte. Komplizierter wird die Zuwei-

sung allerdings unter Berücksichtigung einer umfangreichen Kriterienmenge.  

Als drittes Verfahren wird in der vorliegenden Arbeit die im Zusammenhang des „Ana-

lytic Hierarchy Process“ (AHP) genutzte Methode des paarweisen Vergleichs angeführt 

(vgl. Saaty, 1980, S. 17 ff. / Saaty, 2005, S. 348 ff.), der innerhalb der MCDA eine er-

hebliche Bedeutung zukommt (vgl. Malczewski, 1999, S. 187, 189 ff. / Eastman, 2006a, 

S. 131).  

Unabhängig von der Gesamtzahl der in den Entscheidungsfindungsprozess einzubezie-

henden Kriterien steht im Zentrum dieser Methodik immer der direkte Vergleich der 

relativen Bedeutung lediglich zweier Kriterien. Unter Berücksichtigung der zugrunde 

liegenden Zielsetzung wird das zu dessen Erreichung gewichtigere Kriterium entspre-

chend seiner relativen Bedeutung mit einem numerischen Wert von 2 bis 9, das andere 

Kriterium mit dessen reziprokem Wert belegt (vgl. Tab. 3-1). 
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Tab. 3-1: Rating-Skala des paarweisen Vergleichs   (Quelle: nach Eastman, 2006a, S. 131) 

Wert 1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9 

Extrem Sehr 

stark

Stark Mode-

rat 

 Mode-

rat 

Stark Sehr 

Stark 

Extrem
Bedeu-

tung 
weniger ausgeprägt gleich stärker ausgeprägt 

 

Auch wenn aus Gründen der Übersichtlichkeit in Tab.3-1 nur die ungeraden Zahlenwer-

te aufgenommen wurden, können beim Vergleich zweier Kriterien prinzipiell auch die 

als Zwischenstufen anzusehenden geraden Werteausprägungen genutzt werden.  

Insgesamt ergibt sich auf diese Weise eine Matrix, in der für alle Paarungen der sowohl 

zeilen- als auch spaltenweise abgebildeten Kriterien, die relative Bedeutung der Krite-

rien aufgezeigt wird. 

Um auf dieser Grundlage die spezifischen Kriteriengewichte ermitteln zu können, sind 

zunächst die einzelnen Wertausprägungen so zu normalisieren, dass ihre Summe 1 er-

gibt. Hierzu werden die Einzelwerte durch die Summe der jeweiligen Spaltenwerte di-

vidiert. Im Anschluss kann das relative Gewicht jedes Kriteriums näherungsweise7 da-

durch berechnet werden, dass in der auf diese Art erzeugten normalisierten Matrix zei-

lenweise die Durchschnittswerte bestimmt werden. Die Gewichte geben somit die 

durchschnittliche Einschätzung aller zu betrachtenden Vergleichsmöglichkeiten wider. 

Durch die vorangegangene Normalisierung entspricht auch die Summe dieser Gewichte 

dem Wert 1.  

Die Qualität der als Ergebnis ermittelten Gewichte ist dabei grundsätzlich in hohem 

Maße abhängig von der Verlässlichkeit der in der Matrix abgebildeten Einschätzungen 

der einzelnen relativen Bedeutungen. Im Idealfall sind die getroffenen Einstufungen auf 

theoretische oder empirische Kenntnisse zurückzuführen. Da aber selbst ohne derartige 

Informationen durch die Beschränkung auf lediglich paarweise Vergleiche die Unüber-

sichtlichkeit sogar hochkomplexer Entscheidungssituationen erheblich reduziert wird, 

kann oftmals auch eine mehr oder weniger intuitive Einschätzung akzeptable Ergebnisse 

liefern.  

                                                 
7 In der von Saaty entwickelten Vorgehensweise des AHP-Ansatzes werden die Gewichte über eine rela-

tiv komplexe Berechnungsmethode, den so genannten Principal Eigenvector (Eigenwertverfahren), ab-
geleitet (vgl. Saaty, 1980, S. 179 ff. / Saaty, 2005, S. 348 ff.). Bei der hier dargestellten Vorgehensweise 
handelt es sich um eine leicht nachvollziehbare Möglichkeit, die Gewichte mit einfachen Mitteln zu be-
rechnen und dabei näherungsweise Ergebnisse zu erzielen, die das Eigenwertverfahren ergäbe (vgl. E-
astman, 2006a, S. 132). Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch vor allem die Software IDRISI-Andes 
eingesetzt, in der die Möglichkeit umgesetzt wurde, den Principal Eigenvector unmittelbar zu berech-
nen. 
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Als zusätzlich wichtiger Schritt muss insbesondere vor diesem Hintergrund jedoch 

zwingend die Widerspruchslosigkeit der Einschätzungen überprüft werden. In der von 

Saaty entwickelten Methode wird hierzu ein aus den dargestellten Matrizen berechneter 

Konsistenz-Index (CI) mit einem solchen Index verglichen, der auf einer rein zufällig 

erstellten Matrix des paarweisen Vergleichs beruht (RI). Sofern das als „Consistency 

Ratio“ (CR) bezeichnete Verhältnis dieser beiden Indizes (CR = CI/RI) geringer als 

0,10 ist, kann die Konsistenz der getroffenen Einschätzungen als akzeptabel angesehen 

werden, andernfalls lässt das Ergebnis auf widersprüchliche Bewertungen innerhalb der 

verschiedenen Vergleiche schließen. In einem solchen Fall sollten die Einstufungen 

einer näheren Prüfung und darauf aufbauenden Überarbeitung unterzogen werden, um 

die Qualität und Verlässlichkeit der Aussagen zu erhöhen (vgl. Saaty, 1980, S. 21 / 

Malczewski, 1999, S. 184 ff. / Boroushaki/Malczewski, 2008, S. 400 ff.). 

 

Wie zu Beginn dieses Abschnitts dargestellt, dienen die Gewichte grundsätzlich dazu, 

die relative Bedeutung eines Kriteriums bzw. des mit diesem in Verbindung stehenden 

Ziels im Rahmen der Entscheidungsfindung zu steuern. Wichtig ist dabei zu berücksich-

tigen, dass diese Gewichte in Abhängigkeit von dem Entscheidungsträger erheblich 

variieren können. 

In den meisten Fällen werden räumliche Entscheidungsprobleme allerdings nicht durch 

einen einzelnen Entscheidungsträger bzw. eine Gruppe mit homogenen Präferenzen 

betrachtet, sondern durch verschiedene Interessengruppen, die den jeweiligen Entschei-

dungskriterien unterschiedliche Bedeutung beimessen. Sofern eine konsensuelle Fest-

setzung der Gewichte nicht zu erreichen ist, kann eine Möglichkeit dieser Situation 

Rechnung zu tragen in der Ermittlung der Präferenzen der einzelnen relevanten Parteien 

und deren Zusammenführung zu entsprechenden Gesamtgewichten bestehen, wobei 

wiederum der Art der Aggregation eine entscheidende Bedeutung zukommt (vgl. Malc-

zewski, 1999, S. 87 f., 191 f., 222). 

Auch wenn eine Ausblendung dieser Thematik, wie in Kap. 2 dargestellt, eine erhebli-

che Vereinfachung der Entscheidungssituation bedeutet, kann dieser Aspekt in dieser 

Arbeit nicht in der erforderlichen Weise weiter verfolgt werden. 
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3.5 Entscheidungsregeln 
Mit den bislang behandelten Themenfeldern wurden wesentliche Elemente betrachtet, 

um eine Entscheidungssituation angemessen zu modellieren.  

Die für eine Entscheidung relevanten Kriterien werden dabei genutzt, um die zur Verfü-

gung stehenden Alternativen hinsichtlich ihrer Eigenschaft zu beurteilen, die unter-

schiedlichen in der Entscheidung zu berücksichtigenden Zielsetzungen entsprechend 

ihrer relativen Bedeutung für den Entscheidungsträger zu erfüllen.  

Die Entscheidungsregeln dienen im Anschluss dazu, die verschiedenen auf diese Weise 

bereitgestellten Einzelinformationen zusammenzuführen und die Alternativen entspre-

chend ihrer Eignung im Hinblick auf die Erreichung des Gesamtziels zu beurteilen, um 

daraus eine Aussage über die insgesamt zu favorisierenden Alternativen ableiten zu 

können. 

Für eine derartige Integration und umfassende Bewertung auf Basis aller Teilaspekte 

stehen prinzipiell zahlreiche Entscheidungsregeln zur Verfügung (vgl. Kap. 2). Einen 

tabellarischen Überblick hierzu sowie eine jeweils einführende Behandlung bietet u. a. 

Malczewski (vgl. Malczewski, 1999, S. 200 f. / vgl. auch Schwarz-v.Raumer, 1999, S. 

41 ff.). Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird hinsichtlich der Ausführungen zu als 

wesentlich angesehenen theoretischen Grundlagen eine Beschränkung auf die in der 

vorliegenden Arbeit genutzten Aspekte erfolgen. 

 

3.5.1 Weighted Linear Combination (WLC) 
Eine weite Verbreitung im Bereich der räumlichen Entscheidungsfindung besitzt die als 

„Simple Additive Weighting“-Methode (SAW) bzw. „Weighted Linear Combination“-

Methode (WLC) bezeichnete Entscheidungsregel. 

Zur Ableitung einer alle Informationen einbeziehenden Gesamtbeurteilung wird unter 

Verwendung dieser Methode für jede Alternative die Summe der gewichteten Werte der 

Beurteilungskriterien gebildet. Dabei werden die für jede konkrete Alternative ermittel-

ten Werteausprägungen der einzelnen Factor Maps, also der für die Entscheidung rele-

vanten verräumlichten Beurteilungskriterien, zunächst mit den Gewichten multipliziert, 

die entsprechend der Präferenzen des Entscheidungsträgers (vgl. Kap. 3.4) diesen Krite-

rien jeweils zugewiesen wurden. Im Anschluss wird für jede Alternative die Summe der 

jeweiligen Ergebnisse berechnet.  

Mathematisch lässt sich dieses Vorgehen in der folgenden Formel ausdrücken, 

 Sa = ∑ xai * wi         [Formel 3] 
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wobei Sa der Eignung (Suitability) der jeweiligen Alternative a, xai dem Wert des Fak-

tors i für die jeweilige Alternative a und wi dem Wert des Gewichts zum Faktor i ent-

spricht. Die Summe wird dabei über alle Factor Maps gebildet. 

Abschließend lassen sich die einzelnen Alternativen im Hinblick auf das betrachtete 

Oberziel entsprechend des Gesamtwertes ihrer Eignung sortieren und in Relation zuein-

ander bewerten. Die zu favorisierenden Alternativen weisen dabei die höchsten Eig-

nungswerte auf (vgl. Eastman, 2006a, S. 129, 132 / Malczewski, 1999, S. 199 ff.). 

 

3.5.2 Ordered Weighted Average (OWA) 
Der im Kontext der Fuzzy-Set Theorie entstandene „Ordered Weighted Averaging“-

Ansatz (OWA) verfolgt das Ziel, bestimmte Arten von Entscheidungsregeln so in einem 

Grundgerüst zusammenzuführen, dass dem Entscheidungsträger die Möglichkeit gebo-

ten wird, deren spezifische Eigenschaften miteinander zu kombinieren. Dabei wird zum 

einen das Ausmaß des Trade-Off zwischen den Kriterien, zum anderen das Ausmaß der 

Risikobereitschaft des Entscheidungsträgers einbezogen. 

 

Die Unterscheidung von kompensatorischen und nicht-kompensatorischen Regeln stellt 

die Frage in den Mittelpunkt, ob die Möglichkeit besteht, zwischen den einzelnen Krite-

rien einen Ausgleich (Trade-Off) herzustellen.  

Kompensatorische Regeln bedeuten, dass eine niedrige Werteausprägung hinsichtlich 

eines Kriteriums durch den Wert eines anderen Kriteriums ausgeglichen werden kann 

(vgl. Jungermann/Pfister/Fischer, 2005, S. 123 / Malczewski, 1999, S. 148 / Jankowski, 

1995, S. 256). Insofern kann eine Alternative auch dann mit einer hohen Gesamtbeurtei-

lung hinsichtlich ihrer Eignung versehen werden, wenn Kriterien mit geringen Werte-

ausprägungen durch hohe Werte anderer Kriterien kompensiert werden können. Die im 

letzten Abschnitt behandelte WLC-Methode stellt eine Entscheidungsregel dar, in der 

die Gesamteignung auf Basis aller Kriterien entsprechend der jeweiligen Kriterienge-

wichte berechnet wird. Die Möglichkeit zum Trade-Off ist somit bei dieser Methode 

maximal ausgeprägt. 

Nicht-kompensatorische Entscheidungsregeln können im Anschluss u. a. weiter unter-

gliedert werden in konjunktive und disjunktive Regeln. Um bei Anwendung konjunkti-

ver Entscheidungsregeln eine Alternative als geeignet ansehen zu können, müssen für 

alle relevanten Kriterien die definierten Schwellenwerte (cut-offs) überschritten werden. 
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Sobald ein Kriterium diesen Anforderungen nicht genügt, wird die entsprechende Alter-

native als nicht geeignet eingestuft. Disjunktive Entscheidungsregeln hingegen erfor-

dern lediglich, dass mindestens ein Kriterium den definierten Schwellenwert überschrei-

tet, d. h., eine Alternative wird nur dann als ungeeignet angesehen, wenn für alle be-

trachteten Kriterien die Schwellenwerte unterschritten werden (vgl. Junger-

mann/Pfister/Fischer, 2005, S. 121, 129 / Malczewski, 1999, S. 148 ff. / Jankowski, 

1995, S. 259).  

Während im ersten Fall die Entscheidung mit einer hohen Sicherheit verbunden ist, er-

höht sich im zweiten Fall das Risiko eine falsche Entscheidung zu treffen aufgrund der 

Orientierung an nur einem entscheidungsrelevanten Kriterium deutlich. Je nach konkre-

tem Anwendungszusammenhang und Präferenzen des Entscheidungsträgers kann ent-

weder die eine oder die andere Variante zu einer angemessenen Modellierung beitragen. 

Eine solche Differenzierung in konjunktive und disjunktive Entscheidungsregeln kann 

für Kriterien vom Boolean-Datentyp (d. h. geeignet vs. nicht geeignet) durch die logi-

schen Operatoren „AND“ und „OR“ ausgedrückt werden. Während logical AND (Inter-

section) die Schnittmenge der Alternativen bildet, für die hinsichtlich aller Kriterien die 

Bedingungen erfüllt sind, wird durch logical OR (Union) die Vereinigungsmenge der 

Alternativen generiert, für die jeweils für ein Kriterium die Bedingung erfüllt ist.  

Neben der kompensatorischen WLC-Methode handelt es sich bei den beiden angeführ-

ten Boolean-Overlay-Operationen um die am weitesten verbreiteten Entscheidungsre-

geln (vgl. u. a. Malczewski, 2006b, S. 710). 

 

Innerhalb des bislang modellierten Entscheidungsprozesses werden allerdings nicht nur 

Daten genutzt, die auf Basis definierter Eigenschaften eine Unterscheidung der Alterna-

tiven in geeignet und nicht geeignet ermöglichen (Boolean), sondern vor allem kontinu-

ierlich ausgeprägte Beurteilungskriterien, die Aussagen über den Grad der jeweiligen 

Zielerreichung erlauben. Insofern sind die gerade formulierten Ausführungen zwar für 

das grundsätzliche Verständnis relevant, allerdings nicht ohne Weiteres auf alle An-

wendungszusammenhänge übertragbar. 

Bei der Nutzung kontinuierlich modellierter Daten wird stattdessen auf die Konzepte 

der Fuzzy Logik als Obermenge der konventionellen (d. h. Boolean) Logik zurückge-

griffen, deren logische Operationen somit als Generalisierungen der Boolean Algebra 

angesehen werden können. Der MIN-Operator entspricht dabei in Fuzzy Logik dem 
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Charakter des AND-Operators der konventionellen Logik, der MAX-Operator dem des 

OR-Operators (vgl. Malczewski, 1999, S. 32 ff., 47 f., 234 f. / Eastman, 2006a, S. 133). 

Innerhalb eines Entscheidungsprozesses wird unter Anwendung des MIN-Operators 

jeder Alternative der kleinste Wert aller Kriterien zugewiesen, unter Anwendung des 

MAX-Operators der größte Wert aller Kriterien.  

Eine Entscheidung für eine Alternative, die einen hohen Gesamteignungswert auf Basis 

des MIN-Operators erhalten hat, ist somit grundsätzlich mit einem sehr geringen Risiko 

verbunden, da der Gesamteignungswert dem geringsten aller Kriterienwerte entspricht, 

so dass die Werte aller anderen Kriterien mindestens ebenso hoch sind. 

Sofern der Gesamteignungswert auf der Anwendung des MAX-Operators beruht, ist 

eine Entscheidung demgegenüber deutlich risikoreicher, da lediglich das Kriterium mit 

der höchsten Werteausprägung berücksichtigt wurde, andere Kriterien folglich deutlich 

geringere Eignungswerte aufweisen können. In dieser Hinsicht sind die Aussagen ver-

gleichbar denen der konventionellen (Boolean) Logik. 

Ziel des OWA-Ansatzes ist es, in Bezug auf die beiden angeführten Dimensionen Tra-

de-Off und Risiko variierende Entscheidungsregeln anzubieten, wobei die drei bisher 

dargestellten Entscheidungsregeln WLC, AND/MIN und OR/MAX jeweils eine in einer 

Richtung extreme Ausprägung darstellen (vgl. Abb. 3-4). 

 

Ebenso wie die im letzten Abschnitt dargestellte WLC-Methode nutzt auch der OWA-

Ansatz eine als „Factor Weight“ bezeichnete Gewichtung, welche die relative Bedeu-

tung der einzelnen Kriterien zum Ausdruck bringt.  

Zusätzlich wird jedoch eine zweite Gewichtung eingeführt, die der Ranking-Position 

der Kriterien zugewiesen wird (Order Weight). Bei dieser Vorgehensweise werden zu-

nächst die Kriterien für jede Alternative entsprechend ihres Werts aufsteigend sortiert.8 

Im Anschluss wird das erste Order Weight dem niedrigsten Kriterienwert zugewiesen, 

das zweite Order Weight dem nächsthöheren Kriterienwert usw. Im Gegensatz zu den 

Factor Weights sind die Order Weights somit nicht kriterienspezifisch, d h. nicht zwin-

gend für alle Alternativen einer Factor Map einheitlich. Stattdessen kann derselbe Fak-

tor je nach konkreter Ranking-Position für verschiedene Alternativen unterschiedliche 

Order Weights zugeordnet bekommen. 

                                                 
8 Mit der Orientierung an einer aufsteigenden Reihenfolge wird dem Ansatz von Eastman gefolgt (vgl. 

Eastman, 2006a, S. 133 ff. / Jiang/Eastman, 2000, S. 179). Andere Autoren nutzen demgegenüber eine 
absteigende Reihenfolge (vgl. Boroushaki/Malczewski, 2008, S. 403 / Malczewski et al., 2003, S. 1771 
/ Malczewski, 1999, S. 234). 
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Durch Veränderungen der Order Weights besteht die Möglichkeit eine große Bandbreite 

an Entscheidungsregeln zu erzeugen, die sich im Hinblick auf das Ausmaß des Trade-

Off und des Risikos unterscheiden (vgl. u. a. Eastman, 2006a, S. 133 ff. / Malczewski, 

1999, S. 233 ff. / Malczewski et al., 2003, S. 1771). Begrenzt wird der zur Verfügung 

stehende Raum dabei durch die drei bereits angeführten speziellen Entscheidungsregeln, 

die in Bezug auf eine dieser beiden Ausprägungen eine extreme Position einnehmen 

(vgl. Abb. 3-4). 

 

 
Abb. 3-4: Kontinuum der Entscheidungsregeln im OWA-Ansatz  

(Quelle: nach Eastman, 2006a, S. 135 sowie Jiang/Eastman, 2000, S. 180) 

 

In der unteren linken Ecke des Dreiecks ist die konservativste, d. h. am wenigsten risi-

koreiche, Entscheidungsregel verortet. In der Terminologie des OWA-Ansatzes wird 

diese Lösung durch die Order Weights [1, 0, 0, …, 0] ausgedrückt. Demnach erhält der 

erste Faktorwert, bei einer aufsteigenden Sortierung folglich die geringste Werteausprä-

gung, mit einem Wert von 1 das vollständige Gewicht zugeteilt (d. h. wird mit diesem 

multipliziert). Unabhängig von der Werteausprägung der restlichen Faktoren und deren 

spezifischer Factor Weights beträgt der Gesamtwert der übrigen Faktoren nach Zuwei-

sung der Order Weights 0. Der als Addition aller Faktorenwerte berechnete alternati-

venspezifische Gesamteignungswert ist somit identisch mit dem kleinsten Faktorwert. 

Die Factor Weights sind bei dieser Entscheidungsregel (und allen anderen Regeln, in 

denen kein Trade-Off modelliert wird) ohne Bedeutung (vgl. Eastman, 2006a, S. 136). 

Eine derartige dem Intersection-Operator der Fuzzy-Logik (MIN bzw. AND) entspre-

chende Modellierung bewirkt somit eine möglichst risikoarme Entscheidung, da Alter-

AND / 
MIN 

OR / 
MAX 

WLC

Risiko  

Trade-
Off Decision Rule 

Space 

risikoavers 
ORness = 0 

Dispersion = 1 

Dispersion = 0 

risikofreudig 
ORness = 1 



3. Theoretische Grundlagen 
 

 47

nativen ausschließlich unter Berücksichtigung ihrer schlechtesten Eigenschaften beur-

teilt werden. Eine Entscheidung auf dieser Grundlage schließt folglich die Gefahr einer 

negativen Überraschung aus. Gleichzeitig wird die Möglichkeit zum Trade-Off zwi-

schen verschiedenen Kriterien dadurch verhindert, dass lediglich ein Kriterium in die 

Bewertung einbezogen wird. 

Die im Hinblick auf die Risikobereitschaft des Entscheidungsträgers entgegengesetzte 

Entscheidungsregel ist in Abb. 3-4 in der rechten unteren Ecke des Dreiecks abgebildet 

und lässt sich durch die Order Weights [0, 0, 0, …, 1] ausdrücken. Bei einer solchen 

Verteilung der Gewichte wird dem in der aufsteigend sortierten Reihenfolge letzten 

Faktor das vollständige Gewicht zugeteilt, so dass der Gesamteignungswert einer Alter-

native durch den höchsten Faktorwert bestimmt wird. Da bei dieser dem Union-

Operator der Fuzzy-Logik (MAX bzw. OR) entsprechenden Vorgehensweise lediglich 

das beste Kriterium in die Entscheidung einbezogen wird, während die übrigen Fakto-

ren ungeachtet ihrer konkreten Werte ausgeblendet werden, ist eine auf dieser Grundla-

ge getroffene Entscheidung als maximal optimistisch und risikoreich zu betrachten. Al-

lerdings kann auch bei dieser Entscheidungsregel, analog zur zuvor geschilderten Regel, 

aufgrund der Beschränkung auf nur ein berücksichtigtes Kriterium kein Trade-Off zwi-

schen den Kriterien stattfinden. 

Im Gegensatz hierzu besteht die Möglichkeit zum vollständigen Trade-Off, wenn alle 

Faktoren unabhängig von ihrer jeweiligen Ranking-Position mit gleichem Gewicht in 

die Beurteilung einfließen können. Die Umsetzung im OWA-Ansatz erfolgt somit durch 

eine gleichmäßige Aufteilung des zur Verfügung stehenden Gewichts auf alle Faktoren 

und kann durch die folgende Darstellung ausgedrückt werden: [1/n, 1/n, 1/n, …, 1/n], 

wobei n der Anzahl der Faktoren entspricht. Da auf diese Weise die Ranking-Position 

eines Faktors für die Beurteilung unerheblich und der Gesamteignungswert einer Alter-

native lediglich von den Werteausprägungen der einzelnen Faktoren sowie deren jeweils 

relativer Bedeutung abhängig ist, ist eine derartige Modellierung identisch mit der im 

letzten Abschnitt vorgestellten WLC-Methode. Dadurch dass sowohl niedrige als auch 

hohe Werteausprägungen in die Beurteilung einbezogen werden, erstere allerdings 

durch letztere kompensiert werden können, ist der Grad des mit dieser Entscheidungsre-

gel verbundenen Risikos als mittelmäßig einzustufen (vgl. Eastman, 2006b, S. 114 f.). 

 

Bei den drei betrachteten Entscheidungsregeln, WLC, AND/MIN, OR/MAX, handelt es 

sich um weit verbreitete Formen der räumlichen Analyse, die unter Berücksichtigung 
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des OWA-Ansatzes als extreme Ausprägungen innerhalb einer theoretisch unendlich 

großen Anzahl an Entscheidungsregeln angesehen werden können (vgl. u. a. Eastman, 

2006a, S. 134 f. / Malczewski, 2006a, S. 9f . / Boroushaki/Malczewski, 2008, S. 403). 

Jede der innerhalb des in Abb. 3-4 dargestellten Kontinuums liegenden Entscheidungs-

regeln dient somit unter Einbezug eines jeweils speziellen Grads an Trade-Off und Ri-

sikobereitschaft dazu, die in den Factor Maps vorliegenden Informationen im Hinblick 

auf eine Gesamtbeurteilung der Alternativen zusammenzuführen. 

Das Ausmaß des Trade-Off wird dabei durch die relative Verbreitung (Dispersion) der 

Gewichte zwischen den Faktoren gesteuert. Je konzentrierter die Order Weights sind, 

umso geringer ist der Trade-Off, je gleichmäßiger verteilt sie sind, umso größer ist die-

ser. Eine Order-Weight-Kombination von [0,1 / 0,8 / 0,1] würde somit beispielsweise 

einen deutlich geringeren Trade-Off bedeuten als eine Kombination von [0,3 / 0,4 / 0,3]. 

Der Grad des mit der Entscheidung verbundenen Risikos wird demgegenüber durch die 

Positionierung der Gewichte beeinflusst. Je weiter und größer der Anteil der Gewichte 

im linken Bereich der aufsteigend sortierten Faktoren liegt, umso geringer ist das Risi-

ko. Umgekehrt wird eine Entscheidung umso risikofreudiger, je weiter und größer der 

Anteil der Order Weights im rechten Bereich der aufsteigend sortierten Faktoren ist. 

Dies entspricht der Neigung bei Risikoaversion die schlechteren Aspekte höher zu be-

werten, bei risikofreudigem Optimismus die positiveren Aspekte (vgl. Eastman, 2006a, 

S. 134 f. / Malczewski, 1999, S. 237 / Malczewski, 2006a, S. 9f. / Malczewski et al., 

2003, S. 1772). 

 

Um die Position einer auf Basis spezifischer Order Weights gebildeten Entscheidungs-

regel innerhalb des in Abb. 3-4 dargestellten Kontinuums zu klassifizieren, wurden 

Maßzahlen entwickelt, die den Grad der jeweiligen Risikobereitschaft und des Trade-

Off ausdrücken (vgl. u. a. Yager, 1988, S. 184, 187 ff. / Malczewski, 1999, S. 235 f./ 

Jiang/Eastman, 2000, S. 179 f.).  

Die beiden in Abhängigkeit von der Anzahl der relevanten Kriterien, dem Wert des Or-

der Weights sowie dessen Ranking-Position zu berechnenden komplementären Indika-

toren ANDness und ORness stehen dabei für eine ab- bzw. zunehmende Risikobereit-

schaft. Ein ANDness-Wert von 1 (bzw. ORness-Wert von 0) bedeutet somit maximale 

Risikoaversion, ein ORness-Wert von 1 (bzw. ANDness-Wert von 0) maximale Risiko-

bereitschaft. 
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Der Trade-Off-Indikator bzw. Dispersionsindex wird auf Basis der Anzahl der relevan-

ten Kriterien sowie der Order Weights berechnet. Entsprechend dem zuvor Dargestell-

ten nimmt der Index bei Gleichverteilung der Order Weights seine maximale Ausprä-

gung von 1 an. 

 

In der auf den Überlegungen von Eastman aufbauenden Umsetzung des OWA-Ansatzes 

in dem Softwareprodukt IDRISI-Andes kann der Entscheidungsträger die einzelnen 

Order Weights flexibel bestimmen. Vorausgesetzt wird dabei jedoch, die jeweiligen 

Neigungen hinsichtlich Risikobereitschaft und Trade-Off in die entsprechenden Order 

Weights übersetzen zu können. 

Dem stehen verschiedene Ansätze gegenüber, in denen unterschiedliche Methoden zur 

Ableitung der Order Weights vorgeschlagen werden (vgl. Malczewski, 2006a, S. 8). 

Malczewski entwickelt hierzu auf Basis des von O’Hagan beschriebenen „Maximum-

Entropy“-Ansatzes eine unter loser Kopplung mit anderen Softwareprodukten für Arc-

View 3.2 umgesetzte als „Parameterized-OWA“-Methode bezeichnete Vorgehensweise. 

Dabei werden unter Berücksichtigung eines durch den Entscheidungsträger bestimmten 

Ausmaßes an Risikobereitschaft (ORness-Parameter) die Order Weights berechnet, die 

einen jeweils maximalen Trade-Off bedeuten (vgl. O’Hagan, 1990, S. 598 ff. / Malc-

zewski, 2006a, S. 8 ff. / Malczewski et al., 2003, S. 1771 ff.). 

Auch wenn unter Anwendung dieses Ansatzes nicht das Erfordernis zur freien und so-

mit vor allem bei einer großen Zahl zu berücksichtigender Kriterien oftmals eher intui-

tiven Herleitung der Order Weights besteht, bedeutet diese Vorgehensweise gleichzeitig 

eine Beschränkung auf besondere Arten von Entscheidungsregeln. Der Entscheidungs-

träger kann lediglich den Grad seiner Risikofreudigkeit frei wählen, jedoch nicht gleich-

zeitig das Ausmaß des gewünschten Trade-Off zwischen den Kriterien. Der Grad des 

Trade-Off wird stattdessen unter Berücksichtigung des „Maximum-Entropy“-Ansatzes 

implizit durch die Wahl der Risikobereitschaft auf die jeweils maximal mögliche Höhe 

fixiert. Statt der Möglichkeit zur freien Bewegung innerhalb des in Abb. 3-4 dargestell-

ten Kontinuums, können, unter Orientierung an der angeführten vereinfachenden Abbil-

dung, somit lediglich Entscheidungsregeln entlang des oberen Dreiecksrandes gewählt 

werden.9  

                                                 
9 Tatsächlich folgt das in einem Koordinatensystem (Y-Achse: Trade-Off / X-Achse: Risiko) verortete 

Verhältnis von ORness und jeweils maximaler Dispersion in dem von Malczewski vorgestellten Ansatz 
nicht der Außenkante des dargestellten Dreiecks, sondern einer nach unten geöffneten Parabel (vgl. 
hierzu Malczewski et al., 2003, S. 1780). 
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Eine weitere Herangehensweise bietet der Ansatz von Boroushaki/Malczewski, in dem 

die Order Weights unter Anwendung so genannter „Fuzzy Linguistic Quantifiers“ ge-

bildet werden. In diesem Konzept werden aus dem allgemeinen Sprachgebrauch entlie-

hene Begriffe in Parameter überführt, die im Anschluss in mathematische Berechnun-

gen integriert werden können (vgl. Zadeh, 1983). Boroushaki/Malczewski modellieren 

hierzu regelmäßig ansteigende monotone Quantifier, durch deren Auswahl beeinflusst 

wird, wie viele der entscheidungsrelevanten Kriterien in einer annehmbaren Alternative 

zufrieden stellend berücksichtigt werden. Zur Verfügung stehen dabei die Linguistic 

Quantifier „at least one“, „few“, „some“, „half“, „many“, „most“ und „all“. Auf Basis 

der durch den Entscheidungsträger getroffenen Auswahl werden im Anschluss durch 

das für die Software ArcGIS erstellte Tool die jeweiligen Order Weights berechnet. Der 

zuletzt genannte Quantifier (all) erzeugt dabei ein risikoaverses Worst-Case-Szenario, 

der erste Quantifier (at least one) dessen maximal optimistisches Gegenteil. Der mittlere 

Quantifier (half) generiert ein der WLC-Methodik entsprechendes Ergebnis (vgl. Bo-

roushaki/Malczewski, 2008, S. 403 ff. / Malczewski, 2006c, S. 272 ff. / Malc-

zewski/Rinner, 2005, S. 254 ff.). 

Ebenso wie bei dem zuvor angeführten Ansatz bietet auch die zuletzt aufgezeigte Vor-

gehensweise grundsätzlich den Vorteil, dem Entscheidungsträger die insbesondere bei 

einer hohen Kriterienzahl komplexe Herleitung der Order Weights durch die Orientie-

rung an einem einzigen Parameter zu erleichtern. Untrennbar hiermit verbunden ist aber 

auch bei dem von Boroushaki/Malczewski entwickelten Ansatz die Beschränkung der 

großen Bandbreite grundsätzlich verfügbarer Entscheidungsregeln auf eine deutlich 

geringere Anzahl. 
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3.5.3 Analytic Hierarchy Process (AHP) 
Im Hinblick auf die zentrale Rolle von Entscheidungsregeln, die vorliegenden Informa-

tionen zusammenzuführen und die Alternativen entsprechend ihrer Eignung für die 

Zielerreichung zu ordnen, kann auch der Ansatz des Analytic Hierarchy Process (AHP) 

als eine solche angesehen werden (vgl. Malczewski, 1999, S. 217 ff. / Jankowski, 1995, 

S. 257 f.). Im direkten Vergleich zur WLC-Methode bzw. zu dem im letzten Abschnitt 

vorgestellten umfassenderen OWA-Ansatz setzt der AHP jedoch auf einer anderen Ebe-

ne an. 

Die grundlegende Funktion des AHP besteht in der Strukturierung eines ggf. komplexen 

Entscheidungsproblems in ein hierarchisches Gerüst, in dem alle für die Entscheidungs-

findung wesentlichen Elemente enthalten sind. Ausgehend von dem obersten mit der 

Entscheidung unmittelbar verbundenen Ziel werden sukzessive konkretere Unterziele 

entwickelt, die für die Erreichung des jeweils übergeordneten relevant sind. In Kapitel 

3.1 wurde die Notwendigkeit behandelt, die Entscheidungssituation möglichst umfas-

send und detailliert zu analysieren, um die relevanten Beurteilungskriterien fundiert zu 

ermitteln. Eine derartige zu Beginn des Entscheidungsprozesses verfolgte Vorgehens-

weise kann somit bereits wertvolle Ergebnisse für die erste Stufe des AHP liefern. 

Nach Strukturierung des Entscheidungsproblems werden, der erzeugten Hierarchie stu-

fenweise von oben nach unten folgend, die jeweiligen Kriterien (Ziele und Attribute) im 

Hinblick auf ihre relative Bedeutung für die Erreichung des höheren Ziels mittels des 

Instruments des paarweisen Vergleichs (vgl. Kap. 3.4) beurteilt. Die auf diese Weise für 

die einzelnen Ebenen berechneten relativen Gewichte können in einem abschließenden 

Schritt für die unterste Stufe durch Multiplikation aller Einzelgewichte zu einem Ge-

samtgewicht zusammengefügt werden und somit die Aggregation bestimmen (vgl. 

Malczewski, 1999, S. 220 / Boroushaki/Malczewski, 2008, S. 400 ff.). 

 

3.5.4 Kombination von AHP und OWA 
Insgesamt kann der AHP-Ansatz durch die hierarchische Strukturierung der vollständi-

gen Entscheidungssituation und die ebenenübergreifende Zusammenführung der jewei-

ligen gewichteten Informationen als ein auch sehr komplexe Problemsituationen umfas-

sendes Tool angesehen werden. Bei der Anwendung auf räumlich darstellbare Entschei-

dungsprobleme werden die einzelnen Informationen auf jeder Stufe der Hierarchie unter 

Berücksichtigung des jeweils höheren Ziels mittels einfacher additiv gewichteter Kom-

binationen zusammengefügt. An dieser Stelle besteht die Möglichkeit den OWA-Ansatz 
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in die Struktur des AHP-Ansatzes einfließen zu lassen und auf diese Weise Potenziale 

beider zu verbinden.  

Der OWA-Ansatz bietet ein breites Spektrum unterschiedlicher Entscheidungsregeln, 

kann diese aber nur auf jeweils eine Entscheidungshierarchieebene anwenden. Der AHP 

hingegen kann eine Strukturierung der Entscheidungssituation in eine miteinander in 

Beziehung stehende Vielzahl derartiger Ebenen leisten sowie durch die Methode des 

paarweisen Vergleichs die erforderlichen Gewichte als Maß der relativen Bedeutung der 

jeweiligen Kriterien (Ziele und Attribute) berechnen (d. h. die Factor Weights). Durch 

die Nutzung des OWA-Ansatzes innerhalb der Struktur des AHP-Ansatzes kann auf 

allen zu betrachtenden Hierarchieebenen die Zusammenführung der Informationen unter 

Berücksichtigung der speziellen Neigung des Entscheidungsträgers hinsichtlich Risiko-

bereitschaft und Trade-Off erfolgen (vgl. Boroushaki/Malczewski, 2008, S. 400 ff. / 

Malczewski, 1999, S. 222 f.).  

Eine derartige Kombination ausgewählter Elemente beider Ansätze kann somit mögli-

cherweise dazu beitragen, die Modellierung eines realitätsnahen Entscheidungsfin-

dungsprozesses zu verbessern und soll aus diesem Grund im Rahmen dieser Arbeit zur 

Anwendung kommen. 

 

 

3.6 Sensitivitätsanalyse 
Den Abschluss eines Entscheidungsprozesses stellt die Empfehlung für eine mehr oder 

weniger große Menge an Alternativen dar, die im Hinblick auf die grundsätzliche Ziel-

setzung als besonders geeignet angesehen werden können. 

Bevor eine solche Empfehlung ausgesprochen wird, sollten jedoch als besonders kri-

tisch angesehene Variablen innerhalb des Prozesses einer näheren Prüfung unterzogen 

werden, in welchem Maße sie sich auf die abschließende Entscheidungsgrundlage aus-

wirken. Hierzu werden im Rahmen einer iterativen Sensitivitätsanalyse Veränderungen 

an den Gesamtbeurteilungswerten der einzelnen Alternativen in Abhängigkeit von mo-

deraten Variationen bestimmter Prozessvariablen beobachtet. Die Robustheit einer 

Empfehlung ist umso größer, je weniger die für die Entscheidung relevanten Resultate 

durch derartige Variationen beeinflusst werden (vgl. Malczewski, 1999, S. 261 ff., 

192 f. / Zhou/Lin, 2008, S. 1046 f. / Geldermann/Zhang/Rentz., 2003, S. 148 / 

Bitz/Ewert/Terstege, 2002, S. 217 ff.). 
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Die wichtigsten in einer solchen Analyse zu betrachtenden Elemente sind oftmals die 

Werteausprägungen der Eingangsdaten (Attributwerte) und die Kriteriengewichte. Auf-

grund einer häufig nur eingeschränkten Genauigkeit und Verlässlichkeit der in den Ent-

scheidungsprozess einfließenden Eingangsdaten sowie einer in der Regel stark subjektiv 

geprägten Einschätzung der relativen Bedeutung der einzelnen Entscheidungskriterien 

ist der Einfluss dieser Variablen von hoher Bedeutung für die Beurteilung der Aussage-

kräftigkeit einer abschließenden Empfehlung. 

Daneben kann jedoch auch die Auswahl der Entscheidungsregel einen erheblichen Ein-

fluss auf die Ergebnisse ausüben. Bezogen auf den im letzten Abschnitt angeführten 

OWA-Ansatz ist die Wahl des in den Order Weights zum Ausdruck gebrachten Ausma-

ßes an Risikobereitschaft und Trade-Off in der Regel als ebenso subjektiv geprägt anzu-

sehen wie die Bestimmung der Factor Weights. Auch in dieser Hinsicht sollten somit 

die Auswirkungen auf die abschließenden Empfehlungen geprüft werden. 

Da hinsichtlich der Entscheidungsregeln verschiedene Ansätze zum Teil unterschiedli-

che methodische Herangehensweisen nutzen, kann unter Umständen zusätzlich auch die 

Anwendung eines grundsätzlich anderen Ansatzes eine sinnvolle Möglichkeit darstel-

len, die Robustheit der Ergebnisse zu überprüfen. 

Die Durchführung einer Sensitivitätsanalyse kann dabei auf unterschiedliche Weisen 

erfolgen. Im einfachsten Fall werden die Auswirkungen auf die Ergebnisse beobachtet, 

wenn unter Fixierung des Großteils des Modells jeweils nur einzelne der angeführten 

Variablen verändert werden. In komplexeren Untersuchungen werden darüber hinaus 

die sich aus der gleichzeitigen Veränderung mehrerer Variablen ergebenden kombinier-

ten Effekte betrachtet. Die „Analytical Error Propagation“-Methode und die „Monte 

Carlo Simulation“ können als beispielhafte Ansätze für derartige Analysen angeführt 

werden (vgl. Malczewski, 1999, S. 269 ff.). 

Insgesamt stellt die Sensitivitätsanalyse einen wichtigen Verfahrensschritt innerhalb des 

Entscheidungsprozesses dar, der zu einem tieferen Verständnis der konkreten Modellie-

rung des Entscheidungsproblems beitragen kann. Der Umfang der notwendigen Ausei-

nandersetzung ist dabei in hohem Maße von dem Erfordernis zur Robustheit der Emp-

fehlung abhängig, d. h. unter anderem von der Bedeutung der Entscheidung. Sofern 

durch eine Sensitivitätsanalyse für bestimmte Entscheidungselemente ein besonderer 

Einfluss auf die Ergebnisse ermittelt wurde, sollten diese Informationen auch in die ab-

schließende Empfehlung transparent einbezogen werden. 

 



4. Ermittlung geeigneter Wohnstandorte aus Umweltsicht 
 

 54

4. Ermittlung geeigneter Wohnstandorte aus Umweltsicht  
 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es einen Ansatz zu finden bzw. zu prüfen, um als Teil 

der eingangs geschilderten Gesamtproblematik die aus Umweltsicht möglichst optimale 

Verortung von Wohnbebauung in dem ausgewählten Untersuchungsgebiet zu ermitteln. 

Zur Erstellung einer mit technischen Mitteln erzeugten rational nachvollziehbaren Ent-

scheidungsgrundlage wird eine Kombination verschiedener Methoden der geographi-

schen Informationsverarbeitung und der multikriteriellen Entscheidungsunterstützung 

zunächst als sinnvoll einsetzbare Herangehensweise betrachtet und soll auf ihre An-

wendbarkeit im Hinblick auf die Aussagekräftigkeit bzw. Verlässlichkeit der berechne-

ten Ergebnisse näher beleuchtet werden. 

Im letzten Kapitel wurden die theoretischen Grundlagen des gewählten Ansatzes erar-

beitet. Als gliedernde Struktur diente dabei die modellhafte Abbildung eines Entschei-

dungsfindungsprozesses (vgl. Abb. 3-1). Im Folgenden wird auf dieser Basis die Model-

lierung der in dieser Arbeit konkret zu untersuchenden Entscheidungssituation erfolgen. 

In den folgenden Kapiteln werden somit zum einen die Kriterien behandelt, durch wel-

che die Entscheidungsfindung beeinflusst (Kap. 4.1) und eingeschränkt (Kap. 4.2) wird, 

zum anderen die Präferenzen des Entscheidungsträgers hinsichtlich deren relativer Be-

deutung (Kap. 4.3) sowie die in dieser Arbeit betrachteten Entscheidungsregeln, durch 

welche die einzelnen Daten zusammengeführt werden (Kap. 4.4). 

 

 

4.1 Beurteilungskriterien 

Entsprechend der Ausführungen des letzten Kapitels sind im Rahmen einer Analyse der 

konkreten Problem- bzw. Entscheidungssituation (d. h. der aus Umweltsicht optimalen 

Verortung von Wohnstandorten) zu Beginn alle wesentlichen für eine sachgerechte Ent-

scheidungsfindung erforderlichen Aspekte zu bestimmen sowie in eine die mehr oder 

weniger komplexe Sachlage angemessen strukturierende Form zu überführen. 

Zur Ermittlung der für die betrachtete Frage als relevant anzusehenden Beurteilungskri-

terien wurden unterschiedliche Informationsquellen ausgewertet. Neben der Lektüre 

von Fachliteratur (u. a. Kaule, 2002 / Sukopp/Wittig, 1998 / Weiland/Wohlleber-Feller, 

2007 / Jessel/Tobias, 2002) wurde die Bauleitplanung verschiedener Städte auf die Fra-

ge untersucht, welche umweltbezogenen Aspekte in den jeweiligen Planungen, insbe-

sondere bei der Ausweisung neuer Wohngebiete, Berücksichtigung gefunden haben. 



4. Ermittlung geeigneter Wohnstandorte aus Umweltsicht 
 

 55

Beispielhaft sei hierfür die Aufstellung des Regionalen Flächennutzungsplans für den 

Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main herausgestellt (vgl. Stock/Gründler, 2007). Im 

Anschluss wurde geprüft, welche der ermittelten Kriterien für das hier betrachtete Un-

tersuchungsgebiet als relevant angesehen sowie welche Kriterien aufgrund der besonde-

ren Situation vor Ort ggf. ergänzt werden müssen. Hierzu wurden Gespräche mit Vertre-

tern der verschiedenen Fachgebiete des Umweltamts geführt. 

Insgesamt konnte auf diese Weise eine größere Anzahl an Kriterien ermittelt werden, 

die grundsätzlich in eine umfassende Modellierung der Entscheidungssituation einflie-

ßen sollte. Da eine solche vollständige Behandlung im Rahmen dieser Arbeit jedoch 

nicht geleistet werden konnte, musste unter Berücksichtigung der gewonnen Erkennt-

nisse und der in Kapitel 3.1.1 angeführten Aspekte zwangsläufig eine Begrenzung auf 

eine deutlich geringere Anzahl erfolgen. Die Auswahl der im Weiteren zu berücksichti-

genden Kriterien wurde dabei von dem Ziel geleitet, trotz erforderlicher Beschränkun-

gen eine möglichst angemessene Modellierung des Entscheidungsproblems zu erzeu-

gen, die zwar primär für das hier betrachtete Untersuchungsgebiet von Relevanz ist, im 

Hinblick auf eine potenzielle Übertragbarkeit aber, nicht nur in Bezug auf die grund-

sätzliche Vorgehensweise sondern auch auf die konkrete Form, gleichzeitig auch für 

andere Städte (zumindest des angrenzenden Ruhrgebiets) eine möglichst große Gültig-

keit besitzt. Zudem musste letztlich auch der Frage der Datenverfügbarkeit eine nicht 

unerhebliche Bedeutung beigemessen werden. 

Die Strukturierung der Entscheidungssituation erfolgte durch ein hierarchisches Gerüst 

zunehmend präziser werdender Zielsetzungen. An der Spitze steht demnach die grund-

sätzlich zu betrachtende Frage nach Standorten für eine aus Umweltsicht optimale Ver-

ortung von Wohnbebauung. Auf der nächsten Ebene werden zwei unterschiedliche 

Themenbereiche formuliert, die beide unter Berücksichtigung des Baugesetzbuchs 

(BauGB) im Hinblick auf die Umweltbelange zu beachten sind. Einerseits handelt es 

sich dabei in einer verallgemeinerten Form um den Schutz (der Wohnnutzung bzw. der 

dort wohnenden Menschen) vor umweltspezifischen Vorbelastungen, andererseits um 

den Schutz vorhandener Umweltqualitäten (vor der Wohnbebauung). Beide Zielformu-

lierungen werden auf einer weiteren Ebene durch verschiedene Unterziele präzisiert. Im 

Bereich der Vorbelastungen bedeutet dies den Schutz vor durch den Boden oder die 

Luft ausgehenden Schadstoffen, durch den Straßenverkehr verursachten Schallemissio-

nen sowie gewerblichen Emissionen, bezogen auf die vorhandenen Umweltqualitäten 

den Schutz des Freiraums, der Natur und des Trinkwassers. Mit allen Zielen dieser Ebe-
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ne steht jeweils unmittelbar mindestens ein Attribut in Verbindung, durch das der Grad 

der Zielerreichung letztlich ausgedrückt werden soll. 

Die hieraus resultierende „Zielpyramide“ kann Abbildung 4-1 entnommen werden. Die 

Abbildung dient dabei gleichzeitig als Gliederungsschema der folgenden Unterkapitel. 

Zudem bringt sie die Ebenen der in späteren Abschnitten zu betrachtenden Datenaggre-

gationen zum Ausdruck und kann somit auch für diese Kapitel (Kap. 4.3 und Kap. 4.4), 

als Orientierung genutzt werden. 

Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass wie beschrieben sowohl im Hinblick auf die 

einbezogenen Zielsetzungen als auch auf die diese operationalisierenden Attribute prin-

zipiell eine deutlich größere Anzahl einbezogen werden könnte, wodurch die hierarchi-

sche Struktur nicht nur breiter sondern auch höher ausfallen würde. Ebenso wären ggf. 

auch andere Zielpyramiden denkbar. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird aller-

dings eine Beschränkung auf die in dieser Struktur angeführten Themenbereiche erfol-

gen. 
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Abb. 4-1: Hierarchische Strukturierung der Entscheidungssituation  

(Zielpyramide / Entscheidungsbaum)  
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In den aufgeführten Unterkapiteln werden die einzelnen Themenbereiche jeweils näher 

betrachtet. Dabei wird es zum einen darum gehen, die grundsätzliche Bedeutung des als 

Entscheidungskriteriums in die weiteren Analysen einzubeziehenden Aspekts sowie 

dessen spezielle Relevanz für das hier betrachtete Untersuchungsgebiet anzuführen. 

Zum anderen werden die Art der verwendeten Datengrundlage (inklusive verschiedener 

Einschränkungen) und deren Aufbereitung mittels angemessener GIS-Methoden für die 

weiteren Arbeitschritte im Blickfeld stehen. Für jedes der in Abbildung 4-1 dargestell-

ten Attribute wird ein in geeigneter Weise aufbereiteter Kartenlayer mittels einer Fuzzy-

Membership-Funktion in eine standardisierte Kriterienkarte (Eignungskarte) überführt, 

durch die jeder Alternative im Untersuchungsgebiet (d. h. den einzelnen Rasterzellen) 

ein kriterienspezifischer Eignungswert zugewiesen wird.  

Die obere Grenze des Wertebereichs bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die ent-

sprechende Alternative unter Berücksichtigung des jeweiligen Kriteriums für eine 

Wohnnutzung als uneingeschränkt geeignet angesehen werden kann. Die untere Grenze 

des Wertebereichs indiziert demgegenüber, dass in Bezug auf die betrachteten Vorbe-

lastungen eine Wohnnutzung nur realisierbar ist, sofern zuvor detaillierte Einzeluntersu-

chungen bzw. weitere Vorkehrungen erfolgt sind, um ggf. tatsächlich vorhandene 

schädliche Einwirkungen abzumildern (z. B. durch die Umsetzung von Lärmschutz-

maßnahmen oder Bodensanierungen). In Bezug auf die Umweltqualitäten ist eine ver-

gleichbare Aussage deutlich schwieriger zu treffen, so dass jeweils spezielle Modellie-

rungen auf Basis von ausdrücklich formulierten Annahmen vorgenommen werden. 

Im Hinblick auf die Aussagefähigkeit der erstellten Eignungskarten ist bei deren Gene-

rierung prinzipiell von zentraler Bedeutung, dass die Transformationsfunktionen, wie in 

Kapitel 3.1.2 dargestellt, auf Basis (exogener) fachlich fundierter Vorgaben definiert 

werden. Hierzu werden für alle betrachteten Umweltbelange bzw. Kriterien die jeweils 

relevanten Anforderungen (z. B. in Form von normativen Regelwerken) ermittelt und 

als Grundlage für die Modellierung der Eignungskarten genutzt. Da der Wahl der kon-

kret zu nutzenden Beurteilungsgrundlagen dabei eine außerordentlich große Bedeutung 

für die jeweils generierten Zwischenergebnisse zukommt, wird dieses Thema an ver-

schiedenen Stellen sehr bewusst mit größerer Aufmerksamkeit betrachtet.  

Die derart erzeugten Kriterienkarten werden im weiteren Verlauf der Bearbeitung, d. h. 

in den anschließenden Kapiteln 4.2 bis 4.4, unter Einbezug weiterer Modellparameter 

sukzessive der Zielpyramide aufsteigend folgend zu umfassenderen Beurteilungs- bzw. 

Entscheidungsgrundlagen (Eignungskarten) aggregiert. 
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Die Aufbereitung der als Eingangsdaten genutzten Kartenlayer erfolgte über verschie-

dene durch die Software ArcGIS 9.2 sowie deren Erweiterung „Spatial Analyst“ bereit-

gestellte Funktionalitäten. Die Umrechnung in standardisierte Eignungskarten sowie die 

im Weiteren erforderlichen Verschneidungen wurden mittels des flexiblen MCDM-

Tools der Software IDRISI-Andes betrieben. Entgegen der allgemein formulierten Aus-

führungen in Kapitel 3.1.2 wird für die standardisierten Eignungskarten dabei kein Wer-

tebereich von 0 bis 1, sondern aus Softwaregründen ein Wertebereich von 0 bis 255 

berechnet, wobei ein Wert von 255 einer vollständigen Eignung entspricht. Um die Da-

ten unter Einsatz der Software IDRISI miteinander verschneiden zu können, müssen alle 

Kriterienkarten in der gleichen Auflösung und in den gleichen Ausmaßen vorliegen. 

Hinsichtlich der Auflösung wurde eine Rasterzellengröße von 10 Metern gewählt, so 

dass die einzelnen Alternativen eine Flächengröße von 100 m² aufweisen.10 Die karto-

graphische Gestaltung der letztlich dargestellten Karten wurde schließlich aufgrund der 

entsprechenden vielseitigen Möglichkeiten dieser Software wieder mit ArcGIS 9.2 

durchgeführt. 

 

                                                 
10 Die gewählte räumliche Auflösung von 10 Metern ist grundsätzlich durchaus diskussionsbedürftig, 

insbesondere vor dem Hintergrund der teilweise deutlich geringer aufgelösten Eingangsdaten. Dennoch 
wurde zu Beginn der Bearbeitung diese Auflösung den Untersuchungen zugrunde gelegt und trotz eini-
ger Zweifel im Weiteren beibehalten. 
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4.1.1 Schutz vor umweltspezifischen Vorbelastungen 
In diesem ersten Zweig des Entscheidungsbaums wird zunächst auf Umweltthemen ein-

gegangen, die aufgrund spezieller Ausprägungen zu einer Beeinträchtigung der Ge-

sundheit der in den projektierten Wohngebieten lebenden Menschen führen können und 

spätestens in einem solchen Fall als Vorbelastungen einzustufen sind. Angesichts des 

gesetzlichen Auftrags im Zuge einer geordneten städtebaulichen Entwicklung die An-

forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die umweltbezogenen 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu berücksichtigen (vgl. BauGB, § 1 

Abs. 6.1 / Abs. 6.7c), kommt diesem Themenfeld eine erhebliche Bedeutung zu. 

 

4.1.1.1 Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen 

Große Bereiche urbaner Böden weisen im Vergleich zu ihrem natürlichen Zustand meist 

erhebliche Veränderungen ihrer Eigenschaften auf. Neben der damit oft verbundenen 

Einschränkung natürlicher Bodenfunktionen und Folgen für verschiedene Umweltbe-

standteile können sich zudem zum Teil negative Auswirkungen auf die hier im Vorder-

grund stehende menschliche Gesundheit ergeben (vgl. Sukopp/Wittig, 1998, S. 83, S. 

90 ff., 168 ff., 186 ff.). 

Im dicht besiedelten Ruhrgebiet hat nicht zuletzt die Industrialisierung in hohem Maße 

dazu beigetragen, Böden durch anthropogene Auf- und Abträge sowie die Einbringung 

natürlicher oder technogener Substrate massiv zu beeinflussen und nicht selten mit un-

terschiedlichen Schadstoffen zu belasten (vgl. Hiller/Meuser, 1998). 

In Duisburg sind weite Teile des Stadtgebietes geprägt durch fast flächendeckende Um-

lagerungen des Bodens sowie dessen Beeinflussung durch technogene Substrate wie 

Bauschutt, Schlacken, Aschen, Bergematerial, Müll und Schlämme (vgl. Kuylaars, 

2007, S.1 ff.). Neben diesen Altablagerungen sind eine Vielzahl ehemaliger Standorte 

ausgewählter Industrieanlagen und Gewerbebetriebe als Altlastenverdachtsflächen ein-

gestuft.  

Auch wenn aus diesen beiden Themenfeldern mitunter erhebliche Auswirkungen auf die 

menschliche Gesundheit zu erwarten sind, kann dieser Aspekt aufgrund fehlender be-

lastbarer Daten im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt werden. 

Stattdessen werden schädliche Bodenverunreinigungen betrachtet, die vor allem im 

Laufe der industriellen Entwicklung bis heute durch immissionsbedingte Schadstoffein-

träge entstanden sind. Hierzu wird die digitale Bodenbelastungskarte (BBK) der Stadt 

Duisburg genutzt, die für verschiedene Schadstoffe die durch Staubdepositionen verur-
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sachten Belastungen der oberen Bodenschichten für den Siedlungs- und den Außenbe-

reich flächenhaft darstellt. Die Bodenbelastungskarte wurde mittels einer auf dem Kri-

ging-Verfahren beruhenden Interpolation erstellt, der zum einen Immissionsdaten zum 

anderen Bodendaten aus systematisch ausgewählten punktuellen Probennahmestellen, 

nutzungsabhängig der oberen 10 bzw. 30 cm des Bodens, zugrunde liegen (vgl. Bar-

kowski et. al., 2002). 

Durch den langjährigen Eintrag immissionsbedingter überwiegend industrieller Schad-

stoffe lassen sich auf diese Weise in bestimmten Bereichen des Duisburger Oberbodens 

zum Teil erhebliche Belastungen insbesondere mit unterschiedlichen Schwermetallen 

beobachten. Grundsätzlich können die Berechnungen der Bodenbelastungskarte somit 

einen ersten Anhaltspunkt für den Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen bieten. 

Aufgrund der weiträumig besonderen Relevanz werden im vorliegenden Zusammen-

hang die Daten der Bodenbelastungskarte für die Stoffe Arsen, Blei und Cadmium so-

wie Benzo(a)pyren als Leitkomponente für Polyzyklische Aromatische Kohlenwasser-

stoffe (PAK) genutzt. 

 

Eine durch den Boden verursachte Gesundheitsgefährdung für den Menschen kann 

grundsätzlich über verschiedene Wirkungspfade erfolgen. Neben einer Beeinträchtigung 

durch belastetes Grundwasser sind hierbei vor allem der direkte Bodenkontakt und der 

Verzehr von Nutzpflanzen von Bedeutung (vgl. Hiller/Meuser, 1998, S. 93 ff. / Su-

kopp/Wittig, 1998, S. 90 ff.). 

Zur Bewertung der Belastungssituation stellt die Bundesbodenschutzverordnung (vgl. 

BBodSchV Anhang 2) in Verbindung mit dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

in Abhängigkeit von diesen Gefährdungspfaden und der zu betrachtenden Flächennut-

zung mit Vorsorge-, Prüf- und Maßnahmewerten unterschiedliche Beurteilungswerte 

zur Verfügung.  

Während nach § 8 BBodSchG Prüfwerte die Grenze markieren, bei deren Überschreiten 

durch einzelfallbezogene Kontrollen das Vorliegen schädlicher Bodenveränderungen zu 

überprüfen ist, muss ab den Maßnahmewerten in der Regel von einer solchen Situation 

ausgegangen werden, so dass Handlungen zur Abwehr negativer Auswirkungen erfor-

derlich werden. Vorsorgewerte dienen demgegenüber dazu, eine Gefahr für die Entste-

hung schädlicher Bodenveränderungen anzuzeigen. 

Nach dem gemeinsamen Runderlass der Ministerien für Städtebau und Umwelt des 

Landes NRW (Altlastenerlass) stellen die Prüfwerte der BBodSchV im Rahmen der 
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Bauleitplanung im schlechtesten Fall eine Gefahrenschwelle dar. Da demnach bei einer 

Unterschreitung die Anforderung des Baugesetzbuchs an gesunde Wohn- und Arbeits-

verhältnisse (§ 1 Abs. 6.1 BauGB) am ehesten als erfüllt angesehen werden kann (vgl. 

MSWKS/MUNLV, 2005, S. 7), werden im Weiteren die Prüfwerte als Beurteilungs-

grundlage verwendet. 

Hinsichtlich der bei der Auswahl der Prüfwerte zu berücksichtigenden Flächennutzung 

ist nach § 4 Abs. 6 BBodSchV von Bedeutung, dass von der vorherrschenden Nutzung 

abweichende empfindlichere Teilflächen nach den für die tatsächliche Nutzung jeweils 

festgesetzten Maßstäben zu bewerten sind. Aus diesem Grund muss bei der im vorlie-

genden Zusammenhang relevanten Wohnnutzung berücksichtigt werden, dass potenziel-

le Wohngärten sowohl als Kinderspielflächen, als auch als Nutzgarten verwendet wer-

den können. Insofern sind nicht nur die Prüfwerte für Wohngebiete in die nähere Be-

trachtung zu ziehen, sondern auch die deutlich niedrigeren Werte für Kinderspielflächen 

bzw. für den Wirkungspfad Boden-Pflanze. 

Vor diesem Hintergrund sollte ohne eine genaue Kenntnis der tatsächlichen Verortung 

einzelner Teilnutzungen bei der Beurteilung der Flächeneignung für eine Wohnnutzung 

der jeweils sensibelste ausgewiesene Prüfwert der aufgeführten Alternativen zugrunde 

gelegt werden (vgl. LANUV, 2007, S. 71 ff. / MSWKS/MUNLV, 2005, S. 7 f.).  

Eine derartige Vorgehensweise erscheint auch vor dem Hintergrund sinnvoll, dass die 

tatsächliche Belastungssituation unter ausschließlicher Nutzung der Bodenbelastungs-

karte tendenziell eher unterschätzt wird, da, wie eingangs dargestellt, die Beeinträchti-

gung durch Altablagerungen und Altstandorte nicht berücksichtigt wird. 

 

Insgesamt ergeben sich somit für die zu betrachtenden Stoffe als Beurteilungsgrundlage 

für die Eignung einer Fläche zur Wohnnutzung die in der folgenden Tabelle 4-1 darge-

stellten Prüfwerte (vgl. LANUV, 2008, S. 17).  
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Tab. 4-1: Prüfwerte der BBodSchV und ausgewählter Hintergrundwerte für NRW 

Stoff Arsen (As) Blei (Pb) Benzo(a)pyren Cadmium 

Prüfwert 25 mg/kg* 200 mg/kg* 1 mg/kg** 2 mg/kg*** 

HGW 11 12,8 mg/kg 79 mg/kg 0,4 mg/kg 0,69 mg/kg 

HGW 22 8,0 mg/kg 72 mg/kg 0,19 mg/kg 0,8 mg/kg 

HGW 32 3,0 mg/kg 49 mg/kg 0,12 mg/kg 0,5 mg/kg 
*  

 

** 

 

*** 
 

1 

 
2 

 

3 

Prüfwert für Kinderspielflächen für Prüfpfad Boden-Mensch (Direktkontakt)  

(BBodSchV, Anhang 2, Abs. 1.3) 

Prüfwert für Ackerbau und Nutzgärten für Prüfpfad Boden – Nutzpflanze (Pflanzenqualität) 

(BBodSchV, Anhang 2 , Abs. 2.2) 

Integrierter Prüfwert Haus und Kleingärten für Kinderspielflächen und Anbau von Nahrungs-

pflanzen (BBodSchV, Anhang 2,  Abs. 1.3) 

Hintergrundwerte (HGW) für Oberböden in NRW für die Gebietstypenklasse I (Ballungskern), 

Nutzung Garten, 50. Perzentil (vgl. LUA, 2003) 

Hintergrundwerte (HGW) für Oberböden in NRW für die Gebietstypenklasse II (Ballungsrand-

zone / solitäre Verdichtungsräume), Nutzung Garten, 50. Perzentil (vgl. LUA, 2003) 

Hintergrundwerte (HGW) für Oberböden in NRW für die Gebietstypenklasse III (überwiegend 

ländlich), Nutzung Garten, 50. Perzentil (vgl. LUA, 2003) 

 

Bis zu diesen Prüfwerten kann entsprechend der dargelegten Ausführungen von einer 

Eignung der Flächen für die Nutzung Wohnen ausgegangen werden, ohne dass durch 

den Boden verursachte negative Auswirkungen auf die Gesundheit zu erwarten sind. 

Oberhalb dieser Werte kann ohne eine nähere Prüfung und ggf. die Veranlassung von 

Maßnahmen eine gesunde Wohnnutzung nicht mit Sicherheit gewährleistet werden.  

Vor dem Hintergrund, dass Planung über die reine Gefahrenabwehr hinausgehen sollte, 

kann es dem Altlastenerlass entsprechend jedoch sinnvoll sein, auch auf lediglich wenig 

belasteten Flächen keine sensiblen Nutzungen zu etablieren, sofern alternative Flächen 

zur Verfügung stehen. Demnach sollte eine möglichst weitgehende Unterschreitung der 

Prüfwerte in der Planung Berücksichtigung finden (vgl. MSWKS/MUNLV, 2005, S. 7). 

Entsprechend wurden für alle betrachteten Schadstoffe die Daten für die weitere Bear-

beitung so modelliert, dass bis zu dem in Tabelle 4-1 dargestellten Prüfwert mit stei-

gendem Schadstoffgehalt eine kontinuierliche Abnahme der Eignung berechnet wird. 

Ab dem jeweiligen Prüfwert wird die Eignung für die Wohnnutzung mit dem Wert Null 

angegeben. 

Im Anschluss an die erste Modellierung zeigte sich, dass eine bei dem Wert 0 mg/kg 

beginnende kontinuierliche Abnahme der Eignung zu sehr restriktiven Eignungskarten 
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führt, durch welche die reale Situation zudem nicht in dem erforderlichen Maße wider-

gespiegelt wird. Auch wenn eine möglichst weitgehende Unterschreitung der Prüfwerte 

als sinnvoll angesehen werden kann, lassen sich unter Berücksichtigung des geogenen 

Grundgehalts eines Bodens, der Bodennutzung und der Gebietsstruktur selten Werte 

von 0 mg/kg beobachten. Von Bedeutung ist vor diesem Hintergrund somit die Model-

lierung einer Obergrenze, bis zu der eine Wohnnutzung als verhältnismäßig unkritisch 

anzusehen ist, d. h. ab der die Transformationsfunktion zu sinken beginnt (vgl. Kap 

3.1.2). 

Aus diesem Grund wurden für die relevanten Stoffe Hintergrundwerte (HGW) für die 

Oberböden in NRW und im Ruhrgebiet recherchiert (vgl. LUA, 2003 / LANUV, 2008). 

Die Hintergrundwerte geben dabei unter Berücksichtigung der geogenen Grundgehalte 

eines Bodens und der ubiquitären Stoffverteilung als Folge diffuser Einträge in den Bo-

den allgemein bzw. regionsspezifisch repräsentative Stoffkonzentrationen in Oberböden 

an (vgl. LUA, 2003, S. 2). Für weite Teile des Ruhrgebiets wurden für bestimmte Stoffe 

und Gebietstypen jedoch bereits Hintergrundwerte ermittelt, die über den Prüfwerten 

der BBodSchV liegen (vgl. LANUV, 2008, S. 26). Dieser Aspekt ist von außerordent-

lich hoher Bedeutung insbesondere auch für die Interpretation der Bodenbelastungskar-

ten der Stadt Duisburg, im vorliegenden Zusammenhang können diese Werte allerdings 

nicht genutzt werden. Stattdessen wurden Hintergrundwerte einbezogen, die repräsenta-

tive Aussagen für das gesamte Bundesland NRW treffen. In Abhängigkeit von der Bo-

dennutzung und der Gebietstruktur zeigen sich bei der Betrachtung der HGW deutlich 

unterschiedliche Ausprägungen (vgl. LUA, 2003).  

Tabelle 4-1 enthält für die im Rahmen der vorliegenden Fragestellung relevante Boden-

nutzung „Garten“ die Medianwerte (50. Perzentil) der stoffspezifischen HGW für Bal-

lungsgebiete (HGW 1), Ballungsrandzonen (HGW 2) sowie eine überwiegend ländlich 

geprägte Gebietsstruktur (HGW 3) (vgl. LUA, 2003, S. 14, 16). 

Im vorliegenden Fall wurden den weiteren Arbeitsschritten die Hintergrundwerte für 

Ballungsgebiete zugrunde gelegt. Ausdrücklich sei aber darauf hingewiesen, dass auch 

die Werte der anderen Gebietstypenklassen, ggf. in Abhängigkeit von den Gegebenhei-

ten der einzelnen Stadtbezirke, oder vollständig andere Werte wie beispielsweise die 

jeweiligen Vorsorgewerte der BBodSchV hätten genutzt werden können. Da die jewei-

ligen Werteausprägungen z. T. deutliche Unterschiede aufweisen, lassen sich im An-

schluss an die jeweilige Modellierung der Transformationsfunktion auch entsprechende 

Auswirkungen auf die Eignungskarten erwarten. Abbildung 4-2 zeigt für den Stoff Ar-
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sen gegenüberstellend die unter Nutzung der Hintergrundwerte für Ballungsgebiete 

(links) sowie überwiegend ländlich geprägte Räume (rechts) erstellten Eignungskarten. 

Erwartungsgemäß ergeben sich je nach zugrunde liegendem Hintergrundwert erhebliche 

Differenzen hinsichtlich der Beurteilung einzelner Flächen für die Nutzung Wohnen. 

 

 
Abb. 4-2: Eignungskarten auf Basis Arsen: Gegenüberstellung HGW 1 und HGW 3 

 

An dieser Stelle zeigt sich exemplarisch anhand des Beispiels arsenspezifischer Ober-

bodenbelastungen, dass die im Rahmen der Datenmodellierung getroffenen zielgerichte-

ten Annahmen in vielen Fällen in hohem Maße bedeutend sind für die in die weiteren 

Arbeitsschritte einfließenden Eingangsdaten. 

 

Zur Berechnung der Eignungskarten wurden zunächst die für den Innen- und den Au-

ßenbereich vorliegenden Daten der Bodenbelastungskarten stoffspezifisch zusammen-

geführt, reklassifiziert und im Hinblick auf die Anforderungen an Ausmaß und Auflö-

sung des Datensatzes aufbereitet. Im Anschluss wurden die bearbeiteten Daten unter 

Nutzung einer ASCII-Datei in die Software IDRISI importiert. Da bei einer derartigen 

Form des Exports grundsätzlich das räumliche Referenzsystem verloren geht, mussten 

die Daten vor der Weiterbearbeitung zunächst wieder referenziert werden. Unter An-

wendung des Fuzzy-Tools wurde für die Berechnung der standardisierten Eignungskar-

ten eine S-förmige Transformationsfunktion genutzt (vgl. Kap.3.1.2), die bis zu dem 
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zugrunde gelegten HGW eine vollständige Eignung (255) und ab dem entsprechenden 

Prüfwert eine Eignung von 0 berechnet. Die Sigmoidal-Funktion wurde einer linearen 

Funktion vorgezogen, da auf diese Weise an den Extrema ein „weicherer“ Übergang 

erzeugt wird (vgl. Abb. 3-3 I). Zur vergleichenden Darstellung der Eingangskarten und 

der entsprechenden standardisierten Eignungskarten wurden die Daten unter Nutzung 

eines ASCII-Files nach ArcGIS exportiert, referenziert und entsprechend aufbereitet.  

Die folgenden Abbildungen zeigen jeweils gegenüberstellend sowohl die Eingangsdaten 

(klassifiziert nach Prüfwert, Hintergrundwert 1 und Hintergrundwert 3) als auch die 

standardisierten Eignungskarten, die im weiteren Verlauf in die Entscheidungsfindung 

einbezogen werden. 

. 

 
Abb. 4-3: Oberbodenbelastung (Arsen): Eingangsdaten und Eignungskarte 
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Abb. 4-4: Oberbodenbelastung (Blei): Eingangsdaten und Eignungskarte 

 

 
Abb. 4-5: Oberbodenbelastung (BaP): Eingangsdaten und Eignungskarte 
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Abb. 4-6: Oberbodenbelastung (Cadmium): Eingangsdaten und Eignungskarte 

 

Bei der Betrachtung der Karten zeigt sich, dass in allen vier den weiteren Analysen 

zugrunde gelegten Fällen insbesondere im rechtsrheinischen Bereich des Stadtgebiets 

mehr oder weniger großräumige Überschreitungen des jeweiligen Prüfwerts berechnet 

wurden. Die für die Modellierung relevanten Hintergrundwerte für Gartennutzungen in 

Ballungskernen in NRW (HGW-Typ 1) werden für fast alle betrachteten Schadstoffe 

nahezu im vollständigen Untersuchungsgebiet in mehr oder weniger hohem Maße über-

schritten. Lediglich in den Randbereichen des Untersuchungsgebiets zeigen sich groß-

räumigere Unterschreitungen. Eine Ausnahme bildet der Stoff Benzo(a)pyren für den 

für deutlich größere Teile des Stadtgebiets eine Unterschreitung des Hintergrundwerts 

vorliegt. 

Entsprechend sind vor allem in den rechtsrheinischen Gebieten zumeist sehr niedrige 

Flächeneignungen für eine potenzielle Wohnnutzung zu beobachten, für weite Teile 

muss auf Basis der gewählten Modellierung eine Eignung abgesprochen werden. Dem-

gegenüber sind vor allem in den nördlichen, westlichen und südlichen Randbereichen 

oft deutlich höhere Eignungswerte zu verfolgen. 
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4.1.1.2 Schutz vor verkehrlichen Schallimmissionen 

Bei der Betrachtung umweltbezogener Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen 

kommt dem Themenfeld Lärm eine weitere wesentliche Bedeutung zu.  

Vor allem in ausgedehnten Bereichen stark verdichteter Ballungsräume führt eine nicht 

selten große räumliche Nähe zwischen zahlreichen Lärmemittenten und sensiblen Nut-

zungen zu erheblichen Belastungen für einen großen Teil der Bevölkerung. Dabei spie-

len physiologische und psychische Auswirkungen aufgrund alltäglich hoher Lärmwerte 

bezogen auf die Quantität der betroffenen Personen eine größere Rolle als akute Gehör-

schäden, die durch ggf. extreme aber verhältnismäßig kurzfristige Lautstärken verur-

sacht wurden. 

Als wesentliche im Rahmen der Stadtplanung relevante Lärmquellen sind dabei insbe-

sondere der Straßen-, Schienen- und Luftverkehr sowie Industrie und Gewerbe anzuse-

hen (vgl. Kaule, 2002, S. 56 ff. / MUNLV, 2007a, S. 86 ff. / Sukopp/Wittig, 1998, S. 

95 ff.). 

 

Für die Beurteilung der Lärmbelastung werden je nach konkretem auf die Anwendung 

für spezielle Lärmarten ausgerichtetem Regelwerk unterschiedliche Schwellenwerte 

angesetzt. Im Rahmen städtebaulicher Planungen wie der hier relevanten Ausweisung 

neuer Wohngebiete stellen die durch die DIN 18005 aufgezeigten Orientierungswerte 

die zentrale Beurteilungsgrundlage für Verkehrs- und Gewerbelärm dar. Demnach wäre 

die Einhaltung bzw. Unterschreitung eines Schallimmissionspegels (SIP) von 50 dB(A) 

tags und 40 dB(A) nachts ein ausdrücklich wünschenswertes planerisches Ziel (vgl. 

Kuschnerus, 2005, S. 184 ff.).11 

Analog dem im Rahmen der Modellierung der bodenspezifischen Eignungskarten vor-

gestellten Vorgehen wäre somit eine diesen Werten entsprechende Lärmbelastung als 

Grenze anzusehen, ab der die Realisierung einer Wohnnutzung einer näheren Auseinan-

dersetzung mit der Lärmthematik bedarf. Bei einer Überschreitung wäre eine Eignung 

somit erst gegeben, wenn Vorkehrungen zur Abwendung negativer Auswirkungen bei-

spielsweise in Form von aktiven oder passiven Schallschutzmaßnahmen ergriffen wer-

den. Insofern wäre ab diesem Wert eine Eignung von Null zu modellieren. Im Sinne 

einer planerisch möglichst weiten Unterschreitung der Orientierungswerte würde eine 

                                                 
11 Im Rahmen der nicht zuletzt auf die Bauleitplanung ausgerichteten Regelwerke werden die Nutzungen 

entsprechend der Baunutzungsverordnung (BauNVO) unterschieden. Innerhalb dieser Arbeit wird im 
Falle einer Unterscheidung von Allgemeinem und Reinen Wohngebiet unter Wohnnutzung das Reine 
Wohngebiet verstanden und somit auf die sensiblere Nutzung und den entsprechend höheren Schutzbe-
darf abgestellt. 
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Eignungskarte durch eine bis zu diesem Wert abnehmende Eignung modelliert. Dabei 

sollte jedoch ähnlich wie beim Thema Boden zusätzlich berücksichtigt werden, dass ein 

Wert von 0 dB(A) in der Realität kaum zu erreichen ist und zudem im unteren Wertebe-

reich negative Auswirkungen auf die Gesundheit nicht zu erwarten bzw. kaum zu diffe-

renzieren sind. Aus diesem Grund sollte ein als gesundheitlich unbedenklich eingestuf-

ter Sockelwert in einer zu definierenden Höhe in die Modellierung einbezogen werden. 

Ein dem Pegel eines leichten Blätterrauschens entsprechender Wert von 30 dB(A) 

nachts bzw. einer Flüstersprache entsprechender Pegel von 40 dB(A) tags kann mögli-

cherweise in dieser Hinsicht als akzeptabel angesehen werden und als Grenze maxima-

ler Eignung in die Modellierung einfließen (vgl. Kuschnerus, 2005, S. 186).  

Insgesamt ergäbe sich bei einer derartigen Herangehensweise somit bis zu einem Wert 

von 40 dB(A) tags bzw. 30 dB(A) nachts eine maximale Eignung, bis zu einem Wert 

von 50 dB(A) tags bzw. 40 dB(A) nachts eine kontinuierlich sinkende Eignung und ab 

diesen Werten eine nicht mehr vorhandene Eignung von Null (vgl. hierzu auch Joe-

rin/Theriault/Musy, 2001, S. 160 ff.).  

 

Vor dem Hintergrund, dass die EU insbesondere von den angeführten Emittenten verur-

sachte Geräusche als eines der größten Umweltprobleme in Europa ansieht, wurde im 

Jahr 2002 eine Richtlinie erlassen, die diesem als Umgebungslärm bezeichneten Phä-

nomen begegnet. Ziel ist zunächst die Erstellung einer flächendeckenden vergleichbaren 

Datengrundlage in Form von Lärmkarten, im Weiteren die Anfertigung von Lärmakti-

onsplänen um bei national zu definierenden Überschreitungen von Schwellenwerten 

negative Auswirkungen zu vermindern. 

Duisburg als Ballungsraum mit mehr als 250.000 Einwohnern gehört zu den Städten, 

für die bereits in der ersten Stufe der Umsetzung der Richtlinie die erforderlichen 

Lärmkartierungen durchzuführen waren (vgl. RL 2002/49/EG, Art. 7 / BImSchG, 

§ 47c). Die konkreten Anforderungen an die Kartierung des Umgebungslärms können 

dabei der 34. Verordnung zur Durchführung des BImSchG entnommen werden (vgl. 34. 

BImSchV). 

In der vorliegenden Arbeit werden auf dieser Verordnung beruhende Daten (Bezugsjahr 

2006) für die von Straßenverkehr ausgehenden Lärmeinwirkungen berücksichtigt, wo-

bei einige erhebliche Einschränkungen im Hinblick auf die Nutzbarkeit der verfügbaren 

Daten anzuführen sind. 
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So sind entsprechend der EU-RL hinsichtlich des Straßenverkehrs lediglich Straßen mit 

einem Verkehrsaufkommen von mehr als 6 Mio. Kfz pro Jahr in die Berechnungen der 

Lärmkarten eingeflossen.  

Auch wenn auf diese Weise die in einigen Bereichen des Stadtgebiets vorliegenden er-

heblichen Belastungen in die weiteren Untersuchungen einbezogen werden können, ist 

bei der Analyse der Ergebniskarten unbedingt zu beachten, dass die potenzielle Auswei-

sung einer hohen Eignung im Umfeld nicht berücksichtigter Straßen liegender Gebiete 

für Wohnbebauung in vielen Fällen angezweifelt werden muss. 

In diesem Zusammenhang zeigt sich sehr eindrücklich die hohe Bedeutung einer umfas-

senden Ermittlung aller relevanten Daten für eine verlässliche Nutzbarkeit der Ergeb-

niskarten. 

Als weitere Einschränkung muss betrachtet werden, dass lediglich Daten zur Verfügung 

stehen, die die Lärmbelastungen in 5 dB(A) Schritten entsprechend der 34. BImSchV 

darstellen. Eine kontinuierliche Modellierung der Eignungskarten ist vor diesem Hin-

tergrund nicht möglich. Zudem wurden nur Lärmwerte von über 55 dB(A) tags und 50 

dB(A) nachts berechnet. Unterhalb dieser Schwelle liegen keine Schallimmissionswerte 

vor. Eine dem eingangs dargestellten idealtypischen Vorgehen entsprechende auf die 

Orientierungswerte der für den Städtebau zentralen Beurteilungsgrundlage für Schall-

immissionen (DIN 18005) ausgerichtete Datenmodellierung ist somit angesichts der 

verfügbaren Datengrundlage nicht sinnvoll umsetzbar. 

Trotz der beschriebenen Einschränkungen der verfügbaren Daten soll vor dem Hinter-

grund der hohen Bedeutung dieses Themenfeldes jedoch auf einen Einbezug nicht ver-

zichtet werden.  

Während in der Praxis entweder zusätzliche (kostenintensiven) Datengrundlagen er-

zeugt werden oder unter Berücksichtigung der Verkehrszahlen und möglichst ortsbezo-

gener lärmrelevanter Erfahrungswerte eine Abschätzung „zur sicheren Seite“ im Sinne 

einer Modellierung von „Worst-Case“-Szenarien erfolgen müsste, wird im Rahmen die-

ser Arbeit vereinfachend unterstellt, dass die im Umfeld der nicht berücksichtigten Ver-

kehrswege liegenden Gebiete bezogen auf die Lärmwerte in vollem Umfang für Wohn-

nutzung geeignet sind. 

Für die Modellierung der Eignungskarten wird aus den genannten Gründen nicht auf die 

Orientierungswerte der DIN 18005, sondern auf die in NRW für die angesprochene Ak-

tionsplanung festgelegten Auslösewerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts zu-
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rückgegriffen (vgl. MUNLV, 2008, S. 1 f.), deren Erreichung tendenziell als Schwelle 

zur Unzumutbarkeit angesehen werden kann (vgl. Kuschnerus, 2005, S. 189 ff.). 

Abweichungen in der Interpretierbarkeit der SIP, die sich aus unterschiedlichen Berech-

nungsverfahren zwischen EU-Vorgaben und den bestehenden nationalen Regelwerken 

ergeben, werden im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls vereinfachend unberücksichtigt 

gelassen. 

Ab den angeführten SIP von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts wäre demnach für die 

Realisierung einer Wohnbebauung die Prüfung der konkreten Notwendigkeit zur Um-

setzung von Lärmschutzmaßnahmen erforderlich und somit eine Eignung von Null zu 

unterstellen. Bis zu dieser Schwelle wird von einer sinkenden Eignung ausgegangen, 

wobei, auch wenn keine Werte kleiner 55 dB(A) bzw. 50 dB(A) in den Daten enthalten 

sind, der im Vorfeld angeführte Sockelwert in die Modellierung einbezogen wird. Ins-

gesamt wird zur Berechnung der standardisierten Eignungskarten erneut eine S-förmige 

Transformationsfunktion genutzt, die für die Tageswerte von 40 dB(A) bis 70 (dB(A)) 

und für die Nachtwerte von 30 dB(A) bis 60 dB(A) kontinuierlich sinkt (vgl. Abb. 3-3I).  

 

Beim Vergleich der den beiden dargestellten Möglichkeiten zur Datenmodellierung 

zugrunde liegenden Schwellenwerte lassen sich erhebliche Unterschiede der lärmbezo-

genen Eignungskarten erahnen. Durch die vorangegangenen Ausführungen wird deut-

lich offenbar, dass neben der Qualität der verwendeten Daten auch die Wahl der für die 

weitere Modellierung genutzten Beurteilungsgrundlage ausschlaggebend ist für die 

Aussagekraft der letztlich erzeugten Ergebnisse. Letzteres kann im Übrigen einen Be-

reich darstellen, über den, ebenso wie bei der Festlegung der Schwellenwerte im The-

menfeld Boden, nicht zwingend Konsens zwischen den am Entscheidungsprozess Betei-

ligten bestehen muss. 

Beide Aspekte, Datenqualität und Art der Datenmodellierung, bedürfen somit für die 

Einschätzung der Güte der Endaussagen einer transparenten Darstellung. 

 

Um die lärmspezifische Kriterienkarte zu erzeugen, wurden die als Vektordaten vorlie-

genden Lärmbelastungskarten mit der Software ArcGIS in einen dem Erfordernis an 

Ausmaß und Auflösung entsprechenden Rasterdatensatz überführt. Im Anschluss wur-

den diese Daten über eine ASCII-Datei in die Software IDRISI importiert und erneut 

mit einem räumlichen Referenzsystem versehen. Die auf diese Weise in IDRISI vorlie-

genden Lärmbelastungsdaten wurden unter Anwendung des Fuzzy-Tools in der be-
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schriebenen Weise modelliert. Die lediglich in 5 dB(A)-Schritten vorliegenden Daten 

wurden dabei jeweils mit ihrer Untergrenze berücksichtigt, d. h. die Klasse von bei-

spielsweise größer 55 dB(A) und kleiner bzw. gleich 60 dB(A) floss mit 55 dB(A) in 

die weitere Bearbeitung ein. Andere Modellierungen, wie z. B. die Berücksichtigung 

der Klassenmitte oder der Klassenobergrenze, wären ebenso denkbar gewesen. Um die 

standardisierte Eignungskarte in einem angemessenen Layout darstellen zu können, 

wurde diese mittels eines ASCII-Files wieder nach ArcGIS exportiert und erneut refe-

renziert.  

 

 
Abb. 4-7: Verkehrliche Schallimmissionen: Eingangsdaten und Eignungskarte 

 

Abbildung 4-7 zeigt erwartungsgemäß, dass die für eine Wohnbebauung ungeeigneten 

Flächen in enger räumlicher Nähe zu den stark befahrenen Straßen liegen. Da die beiden 

obersten Kategorien der Lärmimmissionskarte (70 dB(A) und 75 dB(A)) mit einer Eig-

nung von 0 modelliert wurden, erscheint die Eignungskarte weniger feingliedrig. Den-

noch lässt sich an beiden Karten beobachten, dass die Daten lediglich in diskreter Form 

vorliegen. Wie im Vorfeld angeführt, sind großräumige Flächen mit maximaler Eignung 

(255) versehen. Auch wenn im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine derartige Beurtei-

lung genutzt wird, darf nicht übersehen werden, dass diese positive Einschätzung zu-

nächst auf den Mangel an flächendeckenden Daten zurückzuführen ist. Ob eine derarti-

ge Modellierung tatsächlich als angemessenes Abbild der Realität angesehen werden 
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kann, muss zumindest in diesem Ausmaß bezweifelt werden. Dennoch soll vereinfa-

chend mit diesen Daten weitergearbeitet werden. 

 

Obwohl in den vorangegangenen Ausführungen die durch den Straßenverkehr verur-

sachten nächtlichen Belastungen behandelt wurden, müssen diese aus den weiteren 

Analysen ausgeblendet werden. Trotz zahlreicher Versuche ist es im Zuge der Erstel-

lung der vorliegenden Arbeit nicht gelungen, den verfügbaren Datensatz in die erforder-

liche Form zu überführen.12  

Die vom Luftverkehr ausgehenden Lärmemissionen spielen im Untersuchungsgebiet 

eine eher untergeordnete Rolle und werden deswegen nicht weiter betrachtet. Der 

Schienenverkehr muss aus Gründen der Datenverfügbarkeit, trotz seiner in Teilberei-

chen des Stadtgebiets erheblichen Bedeutung, ebenfalls aus den weiteren Betrachtungen 

ausgeschlossen werden. Die Vorgehensweise wäre allerdings der in diesem Abschnitt 

dargestellten vergleichbar. Da auf die im Rahmen der Umgebungslärm-Richtlinie zu 

berechnenden Daten zu durch Industrie- und Gewerbe verursachten Lärmbelastungen 

nicht zurückgegriffen werden konnte, werden u. a. diese Emissionen auf anderem Wege 

in die weiteren Analysen einbezogen. Im nächsten Kapitel wird dieses Thema im Mit-

telpunkt des Interesses stehen.  

 

 

                                                 
12 Obwohl die Software über sehr lange Zeit Berechnungen durchgeführt hat, sind keine verwertbaren 

Ergebnisse entstanden. Trotz verschiedener Bemühungen konnte die Ursache hierfür nicht ermittelt 
werden. Die identische Vorgehensweise führte für die Tageswerte problemlos zu nutzbaren Ergebnis-
sen. 
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4.1.1.3 Schutz vor gewerblichen Immissionen 

Bei zahlreichen Industrie- und Gewerbebetrieben sind emissionsbedingte Auswirkungen 

auf eine mehr oder weniger große Umgebung selbst dann nicht vollständig zu vermei-

den, wenn die betriebenen Anlagen auch hinsichtlich des Emissionsminderungspotenzi-

als dem jeweils aktuellen Stand der Technik entsprechen (vgl. MUNLV, 2007a, S.93 f.). 

Nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind aus diesem Grund für be-

stimmte Nutzungen vorgesehene Flächen einander so zuzuordnen, dass sowohl schädli-

che Umwelteinwirkungen als auch von schweren Unfällen ausgehende Auswirkungen 

u. a. auf  Wohngebiete weitestgehend vermieden werden. Einem ausreichenden Abstand 

zwischen den emittierenden und den zu schützenden sensiblen Nutzungen kommt dabei 

eine wesentliche Bedeutung zu. 

Insbesondere aufgrund dieses Trennungsgrundsatzes wird durch das MUNLV ein zu-

letzt im Jahr 2007 aktualisierter Erlass bereitgestellt, dessen Ziel die Stärkung eines 

vorsorgenden Immissionsschutzes in der Planung ist. 

Zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen werden durch diesen Erlass vor al-

lem für bestimmte genehmigungsbedürftige Anlagen, d. h. Anlagen, die nach § 4 

BImSchG in besonderem Maße geeignet sind schädliche Umwelteinwirkungen hervor-

zurufen (vgl. auch 4. BImSchV), Abstände zwischen diesen in Industrie- bzw. Gewer-

begebieten verorteten Anlagen und Wohngebieten definiert. Bei einer Einhaltung der 

aufgeführten Abstände sind im Allgemeinen bei bestimmungsgemäßem Anlagenbetrieb 

keine Gefahren, erhebliche Nachteile oder Belästigungen aufgrund von Lärm-, aber 

auch Luft- oder Geruchsemissionen zu erwarten. 

Bei einer mehr als nur geringfügigen Unterschreitung der angegebenen Abstände sollte 

über eine detaillierte Einzelfallprüfung untersucht werden, ob Gefahren, Nachteile oder 

Belästigungen zu befürchten sind und welche Schutzmaßnahmen ggf. getroffen werden 

können (vgl. MUNLV, 2007b, S. 17, 66, 172).13 

Innerhalb des in der vorliegenden Arbeit zu betrachtenden Untersuchungsgebiets 

kommt diesem Themenfeld aufgrund einer hohen Anzahl genehmigungsbedürftiger 

Anlagen eine besondere Bedeutung zu. Insofern wurde für alle zugrunde gelegten Anla-

gen der Abstand gemäß der Abstandsliste 2007 ermittelt, wobei nicht alle zum Zeit-

punkt der Erstellung der Arbeit nach dem BImSchG genehmigungspflichtigen Anlagen 

                                                 
13 Eine Unterschreitung der definierten Abstandsempfehlungen ist somit nicht automatisch mit erhebli-

chen negativen Beeinträchtigungen gleichzusetzen. Im Einzelfall kann auch bei einer deutlichen Unter-
schreitung der Distanzen durch entsprechende zusätzliche Vorkehrungen ein angemessener Schutz er-
zielt werden. 
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innerhalb des Duisburger Stadtgebietes recherchiert werden konnten. Aus diesem Grund 

muss die tatsächliche Eignung in verschiedenen Bereichen des Untersuchungsgebiets 

als deutlich geringer angesehen werden als durch die erfolgte Modellierung ausge-

drückt. 

 

Im Rahmen der Datenmodellierung wurden ausgehend von den erfassten Anlagen, dif-

ferenziert nach den relevanten Abstandsklassen, Distanzoberflächen berechnet, die im 

Weiteren als Grundlage für die Eignungskarte genutzt wurden. Sofern der entsprechen-

de anlagenspezifische Abstand erreicht oder überschritten wird, ist die Eignung als op-

timal anzusehen und die jeweilige Fläche mit dem Wert 255 belegt. Bis zu einem Wert 

von 70 % des definierten Abstands wurde mittels einer benutzerdefinierten linearen 

Transformationsfunktion (Fuzzy-Tool der Software IDRISI) eine abnehmende Eignung 

modelliert, die aufgrund der Geringfügigkeit der Unterschreitung noch keine Einzelfall-

untersuchung erforderlich macht. Bei einem Wert von weniger als 70 % der in der Ab-

standsliste definierten Distanz wird unterstellt, dass die Unterschreitung nicht mehr in 

einem als geringfügig zu bezeichnenden Ausmaß vorliegt, so dass für die Errichtung 

einer Wohnbebauung detaillierte Prüfungen und ggf. Schutzmaßnahmen erforderlich 

sind, die zu einem Eignungswert von Null führen. Dabei muss betont werden, dass die 

hier genutzte Geringfügigkeitsschwelle keine normative Untermauerung besitzt, son-

dern als verhältnismäßig freie Annahme innerhalb dieser Arbeit festgesetzt wurde. Be-

rücksichtigt wurde bei der Fixierung dieser Grenze vor allem, dass spätestens ab einer 

Halbierung des Abstands mit einer erheblichen Zunahme des Lärmpegels gerechnet 

werden muss. Eine Ausdehnung der Geringfügigkeitsschwelle über den Wert von 30 % 

hinaus wurde somit vor diesem lärmbezogenen Hintergrund als nicht sinnvoll angese-

hen. Auch wenn es sich letztlich insbesondere hinsichtlich der anlagenunabhängigen 

pauschalen Definition dieser Geringfügigkeitsschwelle um eine möglicherweise unzu-

lässige Vereinfachung handelt, wurde im vorliegenden Zusammenhang ein derartiges 

Vorgehen als akzeptabel angesehen. Im Rahmen einer detaillierteren Betrachtung könn-

te die Modellierung unter Berücksichtigung zusätzlicher fachlicher Kenntnisse, bei-

spielsweise über eine anlagenspezifische Geringfügigkeitsschwelle, weiter verfeinert 

werden. 

Zusätzlich muss beachtet werden, dass bei der gewählten Herangehensweise lediglich 

der geringste Abstand zur nächsten Anlage in die Datenmodellierung einbezogen wird. 

Eine gleichzeitige Verortung innerhalb der Geringfügigkeitsschwelle mehrerer Anlagen 
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würde somit bislang nicht berücksichtigt. Da durch den Abstandserlass das Themenfeld 

der Summation potenzieller Lärm-, Luft- und/oder Geruchsbelastungen unterschied-

lichster Anlagenarten nicht allgemeingültig behandelt werden kann (vgl. Kuschnerus, 

2005, S. 216), wird im Weiteren angenommen, dass Gebiete, die den definierten Ab-

stand zu mehreren Anlagen unterschreiten, auch im Falle einer lediglich geringfügigen 

Unterschreitung einer Einzelfallprüfung bedürfen. Hierzu wurden die entsprechenden 

Überschneidungsbereiche der abstandsspezifischen Buffer ermittelt, in einen Rasterda-

tensatz überführt und mit einem Eignungswert von Null belegt. 

Die einzelnen Rasterdatensätze wurden schließlich mittels verschiedener Reklassifizie-

rungen und Verschneidungen zu einer Gesamteignungskarte zusammengefügt. In dieser 

besitzen alle Flächen innerhalb eines Radius von 70 % des jeweils relevanten Ab-

standswertes einen Eignungswert von Null, alle darüber hinausgehenden aber unterhalb 

der empfohlenen Distanz liegenden Flächen eine bis auf den Wert von 255 linear an-

steigende Eignung und alle außerhalb der Buffer liegenden Flächen pauschal eine ma-

ximale Eignung (255). Flächen im Schnittbereich mehrerer Radien weisen unabhängig 

von der exakten Distanz eine Eignung von Null auf. 

Die der Arbeit zugrunde gelegten genehmigungsbedürftigen Anlagen inklusive der ent-

sprechenden Abstandsradien sowie die unter Berücksichtigung der angeführten Vorge-

hensweise daraus resultierende Eignungskarte sind in der folgenden Abbildung darge-

stellt. 

 
Abb. 4-8: Gewerbeemissionen: Eingangsdaten und Eignungskarte 
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Bei der Betrachtung der Abbildung 4-8 zeigt sich vor allem im zentralen rechtsrheini-

schen Bereich des Untersuchungsgebiets eine erhebliche Konzentration genehmigungs-

bedürftiger Anlagen, die großflächig zu einer zumeist nicht vorhandenen Eignung führt. 

Darüber hinaus lassen sich zahlreiche nahezu über das gesamte Gebiet verteilte Anlagen 

beobachten. Da die berücksichtigten Anlagen überwiegend niedrigen Abstandskatego-

rien zuzuordnen sind, ist der prozentual definierte Übergangsbereich zwischen Eignung 

und Nicht-Eignung häufig sehr klein. Bei höheren Abstandsklassen fällt diese hinsicht-

lich der Eignungswerte kontinuierlich ausgeprägte Zone deutlich breiter aus. 

 

Der zweite in § 50 BImSchG angesprochene Aspekt, der Schutz sensibler Nutzungen 

vor von schweren Unfälle verursachten Auswirkungen, wird durch den bisher darge-

stellten einen bestimmungsgemäßen Anlagenbetrieb zugrunde legenden Abstandserlass 

nicht gefasst. 

Zur planerischen Berücksichtigung der insbesondere auf Artikel 12 der Seveso-II-

Richtlinie (vgl. RL 96/82/EG, Art 12. Land-Use-Planning) zurückgehenden Forderung, 

schwere Unfälle zu verhüten bzw. die Folgen eines solchen Unfalls zu begrenzen, wur-

de ein zusätzlicher Leitfaden erstellt, der Empfehlungen für Abstände zwischen störfall-

gefährdeten Anlagen und schutzbedürftigen Nutzungen vorsieht (vgl. SKF/TAA, 2005). 

Auch wenn eine Berücksichtigung dieses Themenfeldes auch für das betrachtete Unter-

suchungsgebiet von außerordentlich großer Bedeutung ist, konnte eine Behandlung im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht erfolgen, da die stoff- und mengenbezogenen 

Abstandsempfehlungen den recherchierten Anlagetypen ohne detailliertes Hintergrund-

wissen zu den spezifischen Produktionsprozessen nicht fundiert zugeordnet werden 

konnten. Das grundsätzliche Vorgehen würde dem im Vorfeld beschriebenen allerdings 

ähneln. 
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4.1.1.4 Schutz vor Luftschadstoffen 
Die Auswirkungen von Luftverunreinigungen auf die Umwelt können vielfältiger Art 

sein. Die hier im Vordergrund stehenden Auswirkungen auf den Menschen reichen da-

bei von mehr oder weniger starken Belästigungen, bis zu im schlimmsten Fall ernsthaf-

ten Beeinträchtigungen der Gesundheit. Aufgrund der inhalativen Aufnahme gas- oder 

partikelförmiger Luftschadstoffe sind dabei vor allem Auswirkungen auf die Atemwege 

zu nennen, daneben können aber auch allergische Reaktionen bis hin zu Krebserkran-

kungen im Zusammenhang mit Immissionsbelastungen stehen (vgl. Sukopp/Wittig, 

1998, S. 84 ff., 92 ff.). 

Im Vergleich zu langen Zeiträumen der industriellen Entwicklung hat sich die Luftqua-

lität im Untersuchungsgebiet, ähnlich wie in vielen anderen europäischen urbanen Bal-

lungsräumen, bezogen auf zahlreiche Schadstoffe erheblich verbessert. Dennoch lassen 

sich auch gegenwärtig noch in bestimmten Bereichen des betrachteten Stadtgebiets für 

verschiedene Stoffe zum Teil deutliche Grenzwertüberschreitungen feststellen. Die be-

sondere Relevanz immissionsbezogener Gesundheitsbeeinträchtigungen für Duisburg 

wurde u. a. in humanmedizinischen Untersuchungen innerhalb kleinräumiger durch 

erhöhte Immissionsbelastungen geprägter Gebiete (Hot Spots) bestätigt (vgl. LUA, 

2004).  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden im Hinblick auf die Zielsetzung „Schutz 

vor Luftschadstoffen“ sowohl die spezifische Feinstaubsituation als auch die durch 

Stickstoffdioxid verursachten Belastungen in die weiteren Untersuchungen einbezogen. 

Weitere zunächst in der Modellierung berücksichtigten Daten zu Staubniederschlägen 

unterschiedlicher Inhaltsstoffe wurden aufgrund nicht unerheblicher Schwierigkeiten im 

Hinblick auf die relevanten Rückschlüsse und potenzieller Korrelationen zu den Aussa-

gen der Bodenbelastungskarte letztlich aus den weiteren Untersuchungen ausgeblendet. 

 

Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstäube (PM10, d. h. Partikel mit einer Größe von ≤ 10 

µm) tragen in vielen urbanen Gebieten in hohem Maße zur Immissionsbelastung bei. 

Als Hauptverursacher sind hierfür vor allem industrielle Nutzungen sowie der (Stra-

ßen)Verkehr anzusehen. 

Die negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit konnten dabei in ver-

schiedenen Untersuchungen belegt werden. Beide Formen der Luftverunreinigung müs-

sen demnach als in Zusammenhang mit Atemwegs- oder Kreislauferkrankungen ste-

hend gesehen werden, zudem liegen auch Hinweise auf eine allgemeine Erhöhung der 
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Sterblichkeit vor (vgl. MUNLV, 2007a, S. 42 ff., 50 ff., 64 ff, 68 ff. / Bezirksregierung 

Düsseldorf, 2008, S. 14 ff. / SRU, 2008, S. 213 ff.). 

Vor allem dem Wohnort kommt dabei eine nicht unerhebliche Bedeutung zu. So besteht 

in Bezug auf die PM10-Belastung ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen 

einer auf Atemwegs- und Herz-Kreislauferkrankungen zurückgehenden Sterblichkeit 

und einem Wohnort im Umkreis von 50 Metern zu einer Hauptverkehrsstraße mit mehr 

als 10.000 Fahrzeugbewegungen pro Tag (vgl. Bezirksregierung Düsseldorf, 2008, S.16 

/ LUA, 2005, S. 77). 

Aufgrund der besonderen Bedeutung dieses Themenfelds für das Untersuchungsgebiet 

sowie mehrere östlich angrenzende Nachbarstädte wurde in jüngster Vergangenheit der 

Luftreinhalteplan Ruhrgebiet (West) aufgestellt. In diesem Rahmen wurden auch für 

bestimmte Straßenabschnitte innerhalb des in der vorliegenden Arbeit relevanten Unter-

suchungsgebiets Belastungskarten für NO2 und PM10 berechnet. Als Grundlagen dien-

ten Daten der großräumigen regionalen Hintergrundbelastung, der urbanen Zusatzbelas-

tung sowie der Belastungen, die an den jeweiligen Straßenabschnitten durch den lokalen 

Kraftfahrzeugverkehr verursacht werden (zum Modellierungsverfahren vgl. Bezirksre-

gierung Düsseldorf, 2008, S. 26 ff.).  

Einschränkend muss angeführt werden, dass der Beitrag des lokalen Straßenverkehrs 

nur für zu beiden Seiten durch Randbebauung geprägte Straßenabschnitte berechnet 

werden konnte. Auf diese Weise sind jedoch selbst für eine Vielzahl stark befahrener 

Straßenabschnitte, wie z. B. große Teile des Autobahnnetzes, mit den vorliegenden Da-

ten keine Aussagen über die lokalen straßenabschnittsbezogenen Belastungen möglich.  

Sofern die aus allen drei Grundlagen bestehenden relativ präzise berechneten Gesamtbe-

lastungsdaten vorlagen, wurden diese den weiteren Untersuchungen zugrunde gelegt. 

Dabei wurden die straßenbezogenen Liniendatensätze stark vereinfachend auf einen 

homogenen Buffer von 50 Metern zu beiden Seiten der Straßenmitte bezogen. Klein-

räumige sich aus der tatsächlich vorhandenen lokalen Situation (z. B. der Gebäudestel-

lung und den Strömungsverhältnissen) ergebende Differenzierungen der Belastung wer-

den auf diese Weise allerdings unberücksichtigt gelassen. 

Für die restlichen Bereiche des Stadtgebiets musste aufgrund mangelnder genauerer 

Daten auf die im Rahmen des Luftreinhalteplans genutzten in einer räumlichen Auflö-

sung von 1 km vorliegenden Daten zur summierten regionalen und urbanen Hinter-

grundbelastung zurückgegriffen werden (vgl. Bezirksregierung Düsseldorf, 2008, S. 

77).  
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Eine wesentliche Beurteilungsgrundlage für PM10 ist die Anzahl der Tage pro Jahr, an 

denen ein Tagesmittelwert von 50 µg/m³ überschritten wird (vgl. 22.BImSchV, § 4). 

Sofern der Jahresmittelwert für PM10 30 µg/m³ übersteigt, kann mit hoher Wahrschein-

lichkeit davon ausgegangen werden, dass die maximal zulässige Anzahl von 35 Über-

schreitungstagen erreicht wird (vgl. Bezirksregierung Düsseldorf, 2008, S. 32). Aus 

diesem Grund wird dieser Jahresmittelwert im Rahmen der Modellierung der Eignungs-

karten als Grenze angesetzt, ab der eine Wohnnutzung ohne Durchführung belastungs-

senkender Maßnahmen als kritisch angesehen werden muss. 

Für NO2 ist für das Jahr 2008 ein zulässiger Jahresmittelwert von 44 µg/m³ festgelegt 

worden (vgl. 22. BImSchV, § 3). Ab einer Überschreitung dieses aus dem Grenzwert 

für 2010 (40 µg/m³) und einer jährlich abnehmenden Toleranzmarge gebildeten Jahres-

mittelwerts wird, analog zum Vorgehen bei PM10, keine bedenkenlose Eignung des 

entsprechenden Standorts für Wohnnutzung angenommen. 

Weder PM10, noch NO2 verfügen nach aktuellem Kenntnisstand über Wirkungsschwel-

len, bis zu deren Erreichen nicht von einer Gesundheitsgefährdung ausgegangen werden 

muss. Hinsichtlich beider Luftschadstoffe ist somit eine möglichst weitgehende Unter-

schreitung des jeweiligen Grenzwertes als sinnvoll anzusehen. Allerdings sollte, in An-

lehnung an das im Themenbereich Boden und Lärm angeführte Vorgehen, in die Mo-

dellierung einbezogen werden, dass auch ohne die jeweilige urbane Zusatzbelastung für 

beide Substanzen keine Jahresmittelwerte von 0 µg/m³ erreicht würden. Die Verwen-

dung eines solchen Werts als Beurteilungsgrundlage für eine maximale Eignung würde 

somit auch in dem hier betrachteten Fall zu einer systematischen Unterschätzung einer 

realitätsnahen Eignung eines Standorts für Wohnnutzung führen. Aus diesem Grund 

wird als untere Grenze maximaler Eignung der aus Messungen im ländlichen Raum 

berechnete Mittelwert des regionalen Hintergrundniveaus genutzt, d. h. für das Jahr 

2006 ein Wert von 20 µg/m³ für NO2 und für 22 µg/m³ für PM10 (vgl. Bezirksregierung 

Düsseldorf, 2008, S. 52). Hinsichtlich NO2 entspricht dieser Wert gleichzeitig einer 

unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Vorsorge ausgesprochenen Empfehlung 

eines für eine langfristige Belastung in Wohngebieten erstrebenswerten Niveaus, für 

PM10 liegen hierüber keine Informationen vor.14 

 

                                                 
14 Vgl. http://www.lanuv.nrw.de/gesundheit/schadstoffe/no2.htm  (Stand: 27.10.2008) 
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Im Rahmen der Datenmodellierung wurden zunächst die vorhandenen linearen Straßen-

daten mit einem Buffer von 50 Metern versehen und unter Berücksichtigung der ent-

sprechenden Attribute in jeweils eine straßenbezogene Rasterdatei für PM10 und NO2 

konvertiert. Mittels verschiedener Reklassifizierungs- und Verschneidungsvorgänge 

wurden diese Flächen aus den ebenfalls in eine Rasterdatei überführten flächig vorlie-

genden Gesamthintergrundwerten (regionaler Hintergrundwert plus urbane Zusatzbelas-

tung) „ausgestanzt“ und durch die präziseren Daten ersetzt. Die derart erzeugten Datei-

en wurden im Anschluss über eine ASCII-Datei nach IDRISI exportiert, georeferenziert 

und mittels des Fuzzy-Tools unter Anwendung einer linearen Transformationsfunktion 

in eine standardisierte Eignungskarte umgerechnet. Hierzu wurden die eingangs ange-

führten Mittelwerte des regionalen Hintergrundniveaus des ländlichen Raums als Un-

tergrenze einer maximalen Eignung genutzt (d. h. als Punkt an der die Eignungskurve 

unter den Wert 255 sinkt), während als Grenze für eine nicht mehr vorhandene Eignung 

die jeweils zulässigen Jahresmittelwerte angesehen wurden. Für NO2 wurde hierzu, in 

Anlehnung an den aktuellen Luftreinhalteplan, auf den für das Jahr 2008 zulässigen 

Jahresmittelwert von 44 µg/m³ zurückgegriffen. Anzumerken ist, dass sich bei der Wahl 

des ab dem Jahre 201015 gültigen Grenzwerts von 40 µg/m³ als Untergrenze einer prin-

zipiellen Eignung ein nicht unerheblich von der hier genutzten Eignungskarte abwei-

chendes Ergebnis ergeben hätte, ebenso bei der Wahl eines anderen gemittelten Hinter-

grundwerts als Untergrenze maximaler Eignung. Insofern zeigt sich auch an dieser Stel-

le die erhebliche Bedeutung einer fundierten im Hinblick auf die Beurteilung der be-

rechneten Ergebnisse aber auch transparenten Datenmodellierung. Für PM10 wurden 

den Berechnungen die Werte 22 µg/m³ sowie 30 µg/m³ zugrunde gelegt. 

Die aus der gewählten Datenmodellierung resultierenden Ergebniskarten sind den bei-

den folgenden Abbildungen zu entnehmen. 

Bei der Betrachtung der Abbildung 4-9 zeigt sich, dass für weite Teile des Untersu-

chungsgebiets der Grenzwert für PM10 bereits aufgrund der Gesamthintergrundwerte 

(d. h. regionaler Hintergrund plus urbane Zusatzbelastung) überschritten ist. Betroffen 

hiervon sind vor allem großflächige Gebiete im Südwesten, im Zentrum und im Nordos-

ten. Für den Großteil der restlichen Gebiete liegt eine jedoch nicht selten nur gering 

ausgeprägte Unterschreitung des Grenzwerts vor, so dass für zahlreiche der verfügbaren 

                                                 
15 Ab dem Jahr 2010 wird dem zulässigen Grenzwert keine zusätzliche Toleranzmarge mehr hinzugefügt. 

Insofern handelt es sich dabei, nach der aktuell gültigen normativen Grundlage, um den zukünftig rele-
vanten Grenzwert. Gerade bei der Suche nach Standorten für langfristig existierende Wohngebiete wür-
den auch Gründe für eine Verwendung dieses Grenzwerts sprechen. In dieser Arbeit wurde dennoch auf 
den gegenwärtig gültigen Grenzwert zurückgegriffen. 
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Straßenabschnitte der Einbezug der lokalen verkehrlichen Zusatzbelastung zu dessen 

Überschreitung führt. Der als erstrebenswert angesehene Wert von 22 µg/m³ wird ledig-

lich für einen Datensatz im äußersten Westen erreicht. 

 

 
Abb. 4-9: Luftschadstoffe (Feinstaub PM10): Eingangsdaten und Eignungskarte 

 

Im Hinblick auf die standardisierte Eignungskarte resultiert aus der modellierten Trans-

formation für den Großteil des Untersuchungsgebiets eine bestenfalls mittlere Eignung 

für die Errichtung von Wohnbebauung. Insbesondere für große Bereiche des nördlich 

der Ruhr und östlich des Rheins gelegenen Stadtgebiets sowie im Süden für einen brei-

ten Gürtel entlang des Rheins wurden Eignungswerte von 0 berechnet. Lediglich im 

äußersten Norden, Westen und Südosten wird eine höhere Eignung ausgewiesen. 

 

Für Stickstoffdioxid (NO2) stellt Abbildung 4-10 die Ergebnisse der Datenmodellierung 

dar. Dabei zeigt sich, dass an keiner Stelle innerhalb des Untersuchungsgebiets der als 

erstrebenswertes Ziel einbezogene Mittelwert des regionalen Hintergrundniveaus (20 

µg/m³) erreicht oder unterschritten wird. Gleichzeitig wird offenbar, dass für drei Berei-

che die Hintergrundwerte den ab dem Jahr 2010 gültigen Grenzwert von 40 µg/m³ über-

schreiten, wobei ein Datensatz sogar den Grenzwert für das Jahr 2008 (40 µg/m³ plus 4 

µg/m³ Toleranzmarge) übersteigt. Für den Großteil des Untersuchungsgebiets lässt sich 

allerdings großflächig eine Unterschreitung beider Grenzwerte erkennen. Unter Berück-
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sichtigung der vorhandenen präziseren Straßendatensätze sind aufgrund der Zusatzbe-

lastungen des lokalen Straßenverkehrs an zahlreichen Stellen jedoch Überschreitungen 

zu verzeichnen.  

 

 
Abb. 4-10: Luftschadstoffe (Stickstoffdioxid NO2): Eingangsdaten und Eignungskarte 

 

Durch Transformation der Eingangsdaten in die standardisierte Eignungskarte zeigt sich 

auf der rechten Seite der Abbildung 4-10 ein kontinuierliches Bild der Flächeneignung. 

Demnach lässt sich insbesondere im Zentrum des Untersuchungsgebiets, im Südwesten 

sowie im Nordosten überwiegend eine mittlere bis geringe Flächeneignung für die Etab-

lierung einer Wohnnutzung erkennen. Zudem ist an zahlreichen Straßenabschnitten eine 

im Vergleich zur unmittelbaren Umgebung geringere Eignung beobachtbar. Die hieran 

ersichtliche potenziell hohe Bedeutung der lokalen Zusatzbelastung führt, angesichts der 

nur selektiven Verfügbarkeit dieser Informationen, dazu, dass die Nutzbarkeit der Eig-

nungskarte lediglich unter Vorbehalt geschehen kann. Verstärkend wirkt hierfür die 

verhältnismäßig geringe lokale Aussagekraft der räumlich gering aufgelösten Hinter-

grundwerte.  

Auch wenn im Rahmen der vorliegenden Arbeit für beide Luftschadstoffe diese Daten 

den weiteren Untersuchungen zugrunde gelegt werden, müssen die angeführten Ein-

schränkungen bei der Interpretation der Ergebnisse in Erinnerung behalten werden. 
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4.1.2 Schutz vorhandener Umweltqualitäten 
Die bislang betrachteten Umweltbelange beziehen sich sämtlich auf Vorbelastungen, die 

auf die Gesundheit des Menschen bzw. enger gefasst auf die Gesundheit der in den neu 

zu planenden Wohngebieten zukünftig lebenden Bevölkerung einwirken. 

Neben diesem umfangreichen Themenfeld sind im Rahmen einer umfassenden Stadt-

planung allerdings auch bestehende Umweltqualitäten zu berücksichtigen, die durch ein 

spezielles Planvorhaben, wie die Errichtung einer Wohnbebauung, negativ beeinflusst 

werden können (vgl. BauGB, § 1 Abs. 6.7). 

Auch wenn sich in vielen Fällen mehr oder weniger direkte Auswirkungen auf das 

Schutzgut Mensch erkennen lassen, steht dieses nicht zwangsläufig im Mittelpunkt des 

jeweiligen Interesses. Stattdessen sind die Qualitäten verschiedener Umweltbelange, 

abseits einer reinen anthropozentrischen Sicht, auch als Wert „an sich“ anzusehen (vgl. 

Kaule, 2002, S. 26 ff. / von Haaren, 2004, S. 32 ff.). Das BNatSchG setzt in diesem Zu-

sammenhang die dauerhafte Sicherung von Natur und Landschaft sowohl aufgrund ih-

res eigenen Wertes als auch als Lebensgrundlage des Menschen als ausdrückliches Ziel 

fest (vgl. BNatSchG, § 1). Ebenso ist nach § 1 Abs. 5 BauGB neben der Sicherung einer 

menschenwürdigen Umwelt auch der Schutz und die Entwicklung der natürlichen Le-

bensgrundlagen zwingend zu beachten. 

Die folgenden Abschnitte behandeln ausgewählte Umweltbelange, um deren spezifische 

Qualitäten, neben den bereits besprochenen Vorbelastungen, in die Entscheidungsfin-

dung einzubeziehen.  
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4.1.2.1 Schutz des Freiraums 
Die fortschreitende Entwicklung von Siedlungsbereichen findet aufgrund eines oft un-

gleichen Wettbewerbs um den umkämpften Raum nach wie vor in hohem Maße auf 

Kosten von Freiräumen statt. Dabei wird der Begriff Freiraum in dieser Arbeit, im Ge-

gensatz zum besiedelten innerörtlichen Bereich des Stadtgebiets, vor allem als unbesie-

delter und weitgehend unbebauter (Landschafts-)Raum angesehen (vgl. Baier et al., 

2006, S. 389, 19 ff., 55 ff.). 

Trotz ambitionierter Ziele der Bundesregierung, im Rahmen einer Nachhaltigkeitsstra-

tegie eine deutliche Verminderung des Flächenverbrauchs herbeizuführen, liegt dieser 

deutschlandweit noch immer auf hohem Niveau (vgl. SRU, 2008, S. 401 f. / vgl. auch 

MUNLV, 2007a, S. 265 ff., 382). 

Angesichts einer in menschlichen Zeiträumen gemessen allenfalls eingeschränkten Wie-

derherstellbarkeit des Freiraums, bzw. genauer der mit ihm verbundenen biotischen und 

abiotischen Eigenschaften und Funktionen, muss die Ressource Freiraum grundsätzlich 

als endlich und, auch unabhängig von den auf einzelne ökologische oder andere funkti-

onelle Belange abzielenden spezifischen Qualitäten, als schützenswertes Gut betrachtet 

werden (vgl. Baier et al., 2006, S. 46).  

Gerade in stark verdichteten Ballungsräumen wie dem hier relevanten Untersuchungs-

gebiet kommt insbesondere den verbleibenden unbebauten Flächen außerhalb der besie-

delten Bereiche eine multifunktionale Bedeutung zu. Unterschiedliche oft nutzungsori-

entierte Belange weisen bestimmten Bereichen des Freiraums dabei unter Berücksichti-

gung der jeweiligen spezifischen Erfordernisse entsprechende Qualitäten zu (vgl. Baier 

et al., 2006, S. 392 ff.). Exemplarisch wird in dieser Hinsicht auf die Bedeutung der 

Freiraumflächen für den Naturschutz im nächsten Abschnitt näher eingegangen (vgl. 

Kap. 4.1.2.2). 

Weitere derartige Aspekte, wie beispielsweise die besondere Qualität spezieller Flächen 

im Hinblick auf die Übernahme bestimmter im Bundesbodenschutzgesetz angeführter 

Bodenfunktionen (vgl. BBodSchG, § 2) und eine daraus resultierende differenzierte 

Einstufung der Schutzwürdigkeit des Bodens (und somit auch der Fläche), können je-

doch innerhalb der vorliegenden Arbeit nicht in die Betrachtung einbezogen werden. 

Eine umfassende Behandlung aller relevanten Aspekte würde den gesetzten Rahmen bei 

Weitem sprengen. 
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Innerhalb dieses Kapitels wird die Datenmodellierung nicht auf die Qualitätsziele ein-

zelner Belange bezogen, sondern auf einen grundsätzlichen Schutz der unbebauten 

(landschaftlichen) Bereiche des Untersuchungsgebiets. 

Nach dem Raumordnungsgesetz sind Siedlungstätigkeiten räumlich zu konzentrieren, 

gleichzeitig ist der Wiedernutzung brachgefallener Flächen Vorrang vor der Inan-

spruchnahme von Freiflächen zu geben (vgl. ROG, § 2). In die gleiche Richtung weist 

die Bodenschutzklausel des Baugesetzbuchs, nach der mit Grund und Boden sparsam 

und schonend umgegangen werden soll, wobei zur Verringerung der zusätzlichen Flä-

cheninanspruchnahme bauliche Nutzungen vor allem über Maßnahmen der Innenent-

wicklung wie Flächenrecycling oder Nachverdichtung realisiert werden sollen (vgl. 

BauGB, § 1a / Krautzberger , 2008, S. 121).  

Vor diesem Hintergrund wird auch im Hinblick auf den Freiraumschutz die Eignung 

von Flächen für Wohnbebauung in dieser Arbeit aufgrund ihrer Lage bzw. Entfernung 

zu den bereits bestehenden Siedlungsbereichen beurteilt. 

Danach sind alle innerhalb dieser bereits bestehenden Siedlungsbereiche liegenden Flä-

chen im Sinne einer Innenentwicklung als maximal geeignet anzusehen. Während Flä-

chen bis zu einer bestimmten Entfernung als ggf. arrondierende Maßnahmen noch zuge-

lassen werden können, muss ab einer bestimmten Entfernung zu bestehenden Sied-

lungsgebieten eine Eignung abgesprochen werden. Insofern sinkt im Rahmen der Da-

tenmodellierung der Eignungswert mit zunehmender Entfernung und wird ab einer Dis-

tanz von 100 Metern mit Null belegt. 

Durch eine derartige Datenmodellierung wird gleichzeitig, wenn auch nur in vereinfa-

chender Weise, einem strukturellen Freiraumschutz Rechnung getragen, dessen Ziel in 

der größtmöglichen Erhaltung funktionstüchtiger, ausreichend dimensionierter Frei-

raumflächen liegt (vgl. Baier et al., 2006, S. 402). Eine Förderung disperser Siedlungs-

strukturen, die nicht selten auch aus verschiedenen weiteren Gründen negative Auswir-

kungen bedeuten (u. a. zusätzliche Verkehrserzeugung sowie Belastung kommunaler 

Haushalte zur Aufrechterhaltung der Erschließung), würde demgegenüber sowohl durch 

die eigentlichen Wohnbauflächen als auch durch erforderliche bauliche und technische 

Infrastrukturanlagen zu einer zunehmenden Fragmentierung der Landschaft führen. 

Eine Möglichkeit das Ausmaß der Freiraumzerschneidung ausdrücklicher in die Daten-

modellierung und somit in die Generierung der Eignungskarten einzubeziehen, bieten 

verschiedene Landschaftsstrukturmaße. Vor allem Zerschneidungsmaße wie die effekti-

ve Maschenweite stellen in dieser Hinsicht einen sinnvollen Kennwert dar, der je nach 
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absoluter und relativer Ausprägung für einzelne Bereiche des Landschaftsraums (so 

genannte Patches) ein mehr oder weniger großes Schutzerfordernis anzeigen kann. An-

dere Indizes (z. B. der Kernflächen- oder Nachbarschaftsanalyse) können unter Berück-

sichtigung spezieller Themenfelder, wie z. B. dem Schutz gefährdeter Tierarten, zusätz-

liche Beurteilungsgrundlagen für Flächenausweisungen schaffen (vgl. Lang/Blaschke, 

2007, S. 257 ff., 223 ff. / Baier et al., 2006, S. 360 ff.). 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit können diese Ansätze jedoch nicht weiter verfolgt 

werden. Stattdessen orientiert sich die Beurteilung der Flächeneignung im Hinblick auf 

den Freiraumschutz wie angeführt an der Distanz zu bestehenden Siedlungsgebieten. 

Hierzu wurden zunächst auf Basis der gegenwärtigen Flächennutzungsausweisungen 

der Stadt Duisburg die Gebiete ermittelt, die in dieser Arbeit als Innenbereich definiert 

werden sollen. Einbezogen wurden dabei die für Industrie, Gewerbe und Wohnen sowie 

diese begleitenden Nutzungsformen des Gemeinbedarfs ausgewiesenen Flächen. Die 

ermittelten Bereiche wurden im Anschluss unter Berücksichtigung des aktuellen Stadt-

plans sowie Luftbildern aus dem Jahr 2006 einer Plausibilitätskontrolle unterzogen. 

Dabei wurden vereinzelte Flächen entfernt, andere hinzugefügt, um an verschiedenen 

Stellen größere Abweichungen zu beseitigen. Abbildung 4-11 zeigt auf der linken Seite 

die im Weiteren in dieser Arbeit als Siedlungs- bzw. Innenbereich berücksichtigten Flä-

chen. Umgekehrt wurden alle Flächen für Land- und Forstwirtschaft, Gewässer sowie 

Grünflächen unterschiedlicher Art als unbebaute Bereiche definiert. Auf diese Weise 

wurden, wie in Abbildung 4-11 ersichtlich, nicht nur die oftmals großflächigen land-

schaftlichen Freiräume als vor neuer Bebauung schützenswert modelliert, sondern auch 

innerhalb der Siedlungsbereiche liegende größere Grünflächen. 

Im Anschluss wurde ausgehend von den als Siedlungsgebiet definierten Bereichen des 

Untersuchungsgebiets eine Distanzoberfläche berechnet. Mittels einer linearen Trans-

formationsfunktion wurde diese nach dem Export in die Software IDRISI unter Anwen-

dung des Fuzzy-Tools in eine Eignungskarte überführt (vgl. Abb. 3-2). Dabei wird die 

Eignung mit zunehmender Entfernung zu den Siedlungsbereichen als abnehmend mo-

delliert, wobei entsprechend der im Vorfeld angeführten Überlegungen in dieser Arbeit 

unterstellt wird, dass ab einer Distanz von 100 Metern die Eignung den Wert 0 an-

nimmt. Flächen, die innerhalb der bestehenden Siedlungsbereiche liegen, erhalten den 

maximalen Eignungswert (255), d. h. die Ausweisung neuer Wohnflächen in den derzeit 

bereits besiedelten Bereichen des Untersuchungsgebiets (z. B. durch Nachverdichtung 
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oder Recycling brach gefallener Flächen) wird im Hinblick auf den Freiraumschutz als 

optimal angesehen.  

 

 
Abb. 4-11: Freiraumsituation und Eignungskarte 

 

Insgesamt zeigt Abbildung 4-11, dass überwiegend in verschiedenen randlichen Berei-

chen des Untersuchungsgebiets aus Sicht des Freiraumschutzes eine Eignung für die 

Errichtung von Wohnbebauung abgesprochen werden muss. Umgekehrt lassen sich vor 

allem im Südwesten aber auch weiten Teilen des rechtsrheinischen Stadtgebiets groß-

flächige Siedlungsbereiche beobachten, die vor allem im Norden nur geringfügig durch 

größere Freiflächen unterbrochen sind. Entsprechend sind diese Bereiche durch eine 

hohe Eignung gekennzeichnet. 
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4.1.2.2 Schutz der Natur 
Die Erhaltung und Entwicklung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-

halts ist ein wesentlicher Aspekt, der nicht nur wegen seiner Relevanz für die Lebens-

qualität des Menschen, sondern auch aufgrund des Eigenwerts der jeweiligen Schutzgü-

ter, in der Stadtplanung Berücksichtigung finden muss (vgl. BNatSchG, § 1). Der 

Schutz der Lebensräume von Tieren und Pflanzen ist somit ein weiteres in der vorlie-

genden Arbeit näher betrachtetes Entscheidungskriterium. 

Gerade in hoch verdichteten altindustrialisierten Ballungsräumen wie dem hier relevan-

ten Untersuchungsgebiet sind die verhältnismäßig naturnahen Flächen quantitativ oft 

stark begrenzt. Den im letzten Abschnitt angesprochenen Freiräumen insbesondere au-

ßerhalb der besiedelten Bereiche kommt somit häufig eine besondere Bedeutung für den 

Naturschutz zu. Da jedoch auch Flächen innerhalb des Siedlungsbereichs als Ersatzle-

bensräume von zum Teil seltenen und gefährdeten Tieren und Pflanzenarten genutzt 

werden (vgl. MUNLV, 2007a, S. 292 ff.), kann eine Betrachtung nicht alleine auf die 

unbesiedelten (landschaftlichen) Gebiete beschränkt bleiben. 

Hieraus ergäbe sich das Erfordernis, eine umfassende Prüfung aller Flächen des Unter-

suchungsgebiets vorzunehmen, in der die vorgefundenen Tiere und Pflanzenarten sowie 

deren Lebensräume unter Berücksichtigung von Kriterien wie Naturnähe, Seltenheit, 

Gefährdung, Besonderheit, Diversität, Regenerierbarkeit und Ersetzbarkeit einer detail-

lierten naturschutzfachlichen Bewertung unterzogen werden (vgl. Kaule, 2002, S. 

190 ff. / Barsch/Bork/Söllner, 2003, S. 140 f. / van Haaren, 2004, S. 236 ff.). Ein derar-

tiges Datenmaterial konnte der vorliegenden Arbeit allerdings nicht zugrunde gelegt 

werden. 

Stattdessen musste auf die vorhandenen naturschutzbezogenen Kenntnisse zurückge-

griffen werden, die sich in unterschiedlichen Ausweisungen schützenswerter Gebiete 

manifestiert haben.  

Einbezogen wurden dabei die gemeldeten „NATURA 2000“-Gebiete, die im Land-

schaftsplan der Stadt Duisburg festgesetzten Naturschutzgebiete (NSG), geschützten 

Landschaftsbestandteile (GLB) und Landschaftsschutzgebiete (LSG), die bekannten 

geschützten Biotope nach § 62 des Landschaftsgesetzes NRW sowie die im Kataster des 

LANUV vermerkten Biotope.16 

                                                 
16 Hinsichtlich der Schutzgebiete wurde dabei einerseits auf die von der Unteren Landschaftsbehörde der 

Stadt Duisburg gelieferten Daten u. a. zum Landschaftsplan zurückgegriffen, anderseits auf die auf der 
Internetseite des LANUV NRW bereitgestellten Daten zum Biotopkataster (vgl. 
http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/bk/content/de/download/lizenz.html?jid=0o3 
(Stand: 27.10.2008)).  
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Da keine Informationen zu der nach § 22 BNatSchG eingeräumten Möglichkeit die ge-

setzlich festgesetzten Schutzgebiete in Zonen unterschiedlichen Schutzes zu unterglie-

dern vorlagen und eine differenzierte naturschutzfachliche Beurteilung der Einzelflä-

chen innerhalb der einbezogenen Schutzgebiete im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet 

werden konnte, wurde die Schutzwürdigkeit der Flächen sowohl innerhalb der einzelnen 

Schutzgebiete, als auch innerhalb der jeweiligen Schutzgebietskategorie vereinfachend 

als homogen unterstellt.17  

Für die weiteren Arbeitsschritte wurde somit keine Kartierung einer naturschutzfachlich 

begründeten Wertigkeit der Einzelflächen genutzt, sondern eine pauschalisierte Karte 

des sich aus dem jeweiligen Schutzstatus der Flächen ergebenden Raumwiderstands 

gegenüber den zu erwartenden Auswirkungen einer Wohnbebauung.   

Dabei wird angenommen, dass der Raumwiderstand bei den „NATURA 2000“-

Gebieten aufgrund der internationalen Bedeutung dieser Flächen am stärksten ausge-

prägt ist. Die Überwindung der potenziellen Unverträglichkeit einer Planung mit den 

Zielen eines derartigen Gebietes des europäischen Biotopverbundsystems ist nur in we-

nigen begründeten Fällen ausnahmsweise möglich und bedarf einer strengen gesetzlich 

definierten Prüfung (vgl. BNatSchG, §§ 32-37 / Lang/Blaschke, 2007, S. 273 / von Haa-

ren, 2004, S. 67). 

Ein aufgrund der „lediglich“ nationalen Wirkung des Schutzstatus geringerer Raumwi-

derstand wird für Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG und § 20 des Landschaftsge-

setzes NRW (LG NRW) unterstellt. Flächen dieser Kategorie sind jedoch aufgrund ihrer 

besonderen Bedeutung für bestimmte Tier- und Pflanzenarten als zentrale Vorrangge-

biete eines Verbunds ökologisch wertvoller Bereiche anzusehen und besitzen somit eine 

hohe Schutzwirkung. 

Der gleiche Schutzstatus wird für geschützte Landschaftsbestandteile nach § 29 

BNatSchG und § 23 LG NRW sowie für bestimmte Biotope unterstellt, die nach § 30 

BNatSchG in Verbindung mit § 62 des Landschaftsgesetzes NRW als besonders 

schutzwürdig ausgewiesen sind. Diese oft sehr kleinflächigen Biotope sind pauschal als 

Lebensraum besonders geschützt und bedürfen somit, auch wenn nicht selten innerhalb 

der Grenzen eines großräumigen Schutzgebiets verortet, keines ausdrücklichen Schutz-

gebietes. 

                                                 
17 Denkbar könnte in diesem Zusammenhang u. a. auch eine differenzierte Beurteilung spezifischer Teil-

flächen eines Schutzgebiets unter Berücksichtigung ausgewählter im letzten Kapitel bereits angeführter 
Landschaftsstrukturmaße sein. 



4. Ermittlung geeigneter Wohnstandorte aus Umweltsicht 
 

 92

Ein erneut verringerter Raumwiderstand wird den Landschaftsschutzgebieten nach § 26 

BNatSchG und § 21 LG NRW zugeschrieben. Der Schutzstatus dieser nicht selten groß-

flächig ausgebildeten und zum Teil als Puffer um Naturschutzgebiete und geschützte 

Landschaftsbestandteile gelegenen landschaftsplanerischen Vorsorgegebiete ist dabei in 

der Regel leichter zu überwinden als bei den zuvor aufgeführten Schutzgebieten (vgl. 

MUNLV, 2007a, S. 306 ff. / von Haaren, 2004, S. 406 ff. / Barsch/Bork/Söllner, 2003, 

S. 77 ff.). 

Über die bislang dargestellten auf gesetzlicher Grundlage formal ausgewiesenen 

Schutzgebiete hinaus wurde im Rahmen dieser Arbeit auch das Biotopkataster des LA-

NUV genutzt18, in dem zusätzlich zahlreiche weitere Flächen aufgeführt werden, für die 

aus naturschutzfachlicher Sicht die Ausweisung eines Schutzstatus vorgeschlagen wird. 

So lange ein solcher allerdings nicht formal festgesetzt wurde, muss der Raumwider-

stand als verhältnismäßig gering eingestuft werden. 

Zudem wurden alle Waldflächen mit einem verhältnismäßig hohen Raumwiderstand 

versehen, um vor dem Hintergrund der besonderen zeitlichen Anforderungen an die 

Regenerierbarkeit dieses Biotoptyps, dem Ziel entsprechend Rechnung zu tragen, den 

im Verhältnis zu vergleichbaren Großstädten ohnehin geringen Waldanteil im Untersu-

chungsgebiet zu halten bzw. weiter auszubauen (vgl. LDS NRW, 2008) (vgl. Tab. 4-2). 

Bei der Einstufung dieser Raumwiderstandskategorie wird aus diesem Grund auch nicht 

zwischen innerhalb und außerhalb eines Schutzgebiets liegenden real existierenden 

Waldflächen unterschieden. 

Insgesamt wurde somit eine Karte erstellt, in welcher der Raumwiderstand der Flächen 

entsprechend der in der folgenden Tabelle enthaltenen Wertigkeiten modelliert wurde. 

 

Tab. 4-2: Schutzstatusspezifischer Raumwiderstand und resultierende Eignung 

Schutzgebiet 
NATURA 

2000 

NSG / 

GLB / 

Biotope nach § 62 

LG NRW 

Wald LSG 

Sonstige Bio-

tope nach dem 

Biotopkataster 

des LANUV 

Raumwiderstand 10 8 7 6 4 

Eignung Constraint 0 75 100 175 

 

                                                 
18 Insofern soll an dieser Stelle entsprechend der Lizenzvereinbarung darauf hingewiesen werden, dass 

die Karten zum Themenfeld Natur und Landschaft u. a. auch „unter Verwendung von Sach- und Gra-
fikdaten des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV), Aktualisie-
rungsdatum: Mai 2008“ erstellt wurden. 
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Hervorzuheben ist dabei, dass im Falle einer Überlagerung unterschiedlicher Schutz-

ausweisungen grundsätzlich der Widerstand der höchsten Ausweisung zugrunde gelegt 

wird. So wurden beispielsweise innerhalb von Landschaftsschutzgebieten die Areale, 

die zugleich als geschützte Biotope nach § 62 Landschaftsgesetz NRW ausgewiesen 

sind, mit einem Raumwiderstand von acht belegt (vgl. Tab. 4-2). 

Grundsätzlich muss bei der gewählten Art der Datenmodellierung allerdings berück-

sichtigt werden, dass trotz der numerischen Kodierung der Ausprägungen, keine Aussa-

gen zu den Abständen zwischen den einzelnen Kategorien, sondern lediglich zur Ord-

nung der Raumwiderstände möglich ist. Mathematische Operationen sind somit auf-

grund der ordinalskalierten Daten streng genommen nicht zulässig. 

 

Im Rahmen der Datenmodellierung wurden zunächst die als Eingangsdaten genutzten 

Vektordaten in verschiedener Hinsicht nachbearbeitet, um sie im Anschluss differen-

ziert nach den einzelnen Schutzgebieten in getrennte Rasterdatensätze überführen zu 

können. Unter Anwendung verschiedener Reklassifizierungs- und Verschneidungsvor-

gänge wurden die Einzeldaten so in eine umfassende Datengrundlage überführt, dass 

alle Alternativen (Rasterzellen, vgl. Kap. 3.3) unter Berücksichtigung der in Tabelle 4-2 

dargestellten Werteausprägungen entsprechend ihres maximalen Raumwiderstands aus-

gewiesen werden. 

Die somit vorliegende Raumwiderstandskarte wurde im Anschluss in eine Eignungskar-

te umgerechnet. Im Gegensatz zu den bislang behandelten Kriterienkarten wurde hierzu 

nicht auf eine mathematische Transformationsfunktion zurückgegriffen, sondern auf-

grund der ordinalskalierten qualitativen Datengrundlage eine Umrechnung auf Basis 

manueller Wertezuweisung durchgeführt. Hierzu wurden die ebenfalls in Tabelle 4-2 

enthaltenen Eignungswerte genutzt. 

„NATURA 2000“-Gebiete wurden dabei als Constraints definiert, d. h. die entspre-

chenden Flächen werden aus dem weiteren Entscheidungsfindungsprozess ausgeschlos-

sen (vgl. Kap. 3.2 bzw. 4.2). Angesichts der konkreten Situation im Untersuchungsge-

biet müssen die Hürden der im Vorfeld angeführten gesetzlich vorgeschriebenen Ver-

träglichkeitsprüfung als so hoch angesehen werden, dass eine Überwindung für die hier 

relevante Flächennutzungsform „Wohnen“ als vollkommen unrealistisch anzusehen ist. 

Insofern würde selbst eine Eignung von 0 die Entscheidungssituation nur unzureichend 

wiedergeben, da auf diese Weise die entsprechenden Bereiche einer Abwägung zugäng-

lich wären. NSG, GLB und Biotope nach § 62 LG NRW werden demgegenüber auf-
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grund ihres zwar sehr hohen Raumwiderstands aber einer im konkreten Fall nicht prin-

zipiell ausgeschlossenen Überwindbarkeit mit einer Eignung von 0 belegt. Dem gerin-

geren Raumwiderstand der Kategorien Wald und LSG wurde eine Eignung von 75 bzw. 

100 zugeordnet, während die sonstigen Biotope aufgrund des verhältnismäßig geringen 

Raumwiderstands eine im Vergleich zu den übrigen Kategorien relativ hohe Eignung 

von 175 erhielten. 

Wie bei verschiedenen anderen bislang behandelten Entscheidungskriterien, so muss 

auch und gerade in dem in diesem Abschnitt behandelten qualitativen Zusammenhang 

betont werden, dass sowohl die hier zugrunde gelegten Festsetzungen des Raumwider-

stands als auch die darauf aufbauende Zuweisung von Eignungswerten nicht zwingend 

unstrittig sein müssen, sondern je nach einbezogenem Entscheidungsträger ggf. andere 

Werteausprägungen erhalten können. Zudem wird auch diskussionsfähig sein, ob die 

Kategorie NSG, GLB und Biotope nach § 62 LG NRW ebenso wie die „NATURA 

2000“-Gebiete als Constraints definiert werden sollten. An dieser Stelle bekommt die 

schwer handhabbare Frage einer grundsätzlichen Vergleichbarkeit der Kriterien insbe-

sondere im Hinblick auf die Grenze, ab der eine Eignung abgesprochen wird, eine be-

sonders offenkundige Bedeutung. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die in Tabelle 4-2 dargestellten Werte je-

doch als sinnvoll betrachtet und den weiteren Arbeitsschritten zugrunde gelegt. 

Abbildung 4-12 stellt die in der Raumwiderstandskarte berücksichtigten Gebietskatego-

rien und die daraus resultierende Eignungskarte dar. Sofern sich in einigen Bereichen 

verschiedene Kategorien überlagern, werden jeweils die Kategorien dargestellt, die ei-

nen höheren Raumwiderstand aufweisen. 
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Abb. 4-12: Naturschutz: Eingangsdaten und Eignungskarte 

 

Bei der Betrachtung der beiden Arbeitskarten lässt sich beobachten, dass an verschiede-

nen Stellen innerhalb des Untersuchungsgebiets, insbesondere aber entlang des Rheins, 

großflächige Gebiete mit zum Teil hohem Raumwiderstand und entsprechend geringer 

Flächeneignung vorhanden sind (NSG, LSG). Im Osten, Südosten sowie Nordwesten 

lassen sich größere zusammenhängende Waldflächen erkennen, im Norden ist ein 

„NATURA 2000“-Gebiet verortet, das im Hinblick auf die beschriebene Datenmodel-

lierung aus der späteren Entscheidungsfindung ausgeblendet wird (vgl. Kap. 4-2). Ins-

gesamt weist die Eignungskarte aus Sicht des Naturschutzes vor allem in verschiedenen 

randlich gelegenen Bereichen des Untersuchungsgebiets geringe bis zum Teil sehr ge-

ringe Eignungen für die Errichtung von Wohnbebauung aus.  
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4.1.2.3 Schutz des Trinkwassers 
Die Gewährleistung der gesicherten Verfügbarkeit ausreichender Mengen qualitativ 

hochwertigen Trinkwassers ist ein für die Gesundheit des Menschen weiterer zentraler 

Belang. Im Gegensatz zu den in Abschnitt 4.1.1 behandelten Themenfeldern, bei denen 

die Gesundheit der in den zu planenden Wohngebieten angesiedelten Bevölkerung im 

Mittelpunkt des Interesses stand, bezieht sich der in diesem Abschnitt angesprochene 

Gesundheitsschutz jedoch auf das Wohl der Allgemeinheit. 

In NRW basiert die öffentliche Wasserversorgung vor allem auf aus Talsperren gespeis-

tem Oberflächenwasser, Grund- und Quellwasser sowie in hohem Maße auf oberflä-

chenwasserbeeinflusstem Grundwasser, das in NRW insbesondere aus künstlich ange-

reichertem Grundwasser oder Uferfiltrat19 gewonnen wird (vgl. MUNLV, 2007a, S. 

230 ff.).  

Zur Verhinderung nachteiliger Einwirkungen auf die für die Wasserversorgung relevan-

ten Gewässer besteht die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit, Schutzgebiete auszuwei-

sen. Da mit zunehmender Nähe zur Wassergewinnungsanlage das von einer Verunreini-

gung ausgehende Gefahrenpotenzial steigt, werden die Schutzgebietgebiete üblicher-

weise mit abnehmender Distanz zur Anlage in Zonen zunehmenden Schutzstatus unter-

gliedert. Über entsprechende Verordnungen kann, ausgerichtet auf die speziellen Erfor-

dernisse der jeweiligen Wasserschutzgebiete (WSG), ein nach den Zonen differenziertes 

Spektrum der erlaubten und verbotenen Handlungen festgesetzt werden (vgl. WHG, 

§ 19 / LWG, § 14). 

In dem hier relevanten Untersuchungsgebiet sind insgesamt drei Wasserwerke verortet, 

die über förmlich festgesetzte Trinkwasserschutzzonen (TWS-Zone) verfügen. Die drei 

Schutzgebietsverordnungen wurden im Hinblick auf Art und Umfang zulässiger Raum-

nutzungen ausgewertet und die Ergebnisse für die weiteren Arbeitsschritte entsprechend 

aufbereitet (vgl. WSG-Verordnung Bockum / WSG-Verordnung Rumeln / WSG-

Verordnung Binsheimer Feld). 

Die TWS-Zonen der Klasse I umfassen das nahe Umfeld der Wassergewinnungsanla-

gen. Sie besitzen den höchsten Schutzstatus, da im Falle einer Verunreinigung die Qua-

lität des Trinkwassers nahezu unmittelbar beeinträchtigt würde. In allen hier betrachte-

                                                 
19 Bei Uferfiltrat handelt es sich um Wasser, das über die Böschung und die Sohle eines Gewässers in den 

angrenzenden Grundwasserkörper eintritt. Durch die Filterung der überwiegend sand- und kieshaltigen 
Bodenschichten wird das Oberflächenwasser dabei gereinigt (vgl. Bahadir/Parlar/Spiteller, 2000, S. 
1213 / MUNLV, 2007a, S. 233). 
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ten TWS-Zonen der Klasse I sind lediglich die zur Aufrechterhaltung des Betriebs er-

forderlichen Maßnahmen gestattet. 

Auch die jeweils anschließenden TWS-Zonen der Klasse II sind erheblichen Nutzungs-

beschränkungen unterworfen, da in allen Fällen die Errichtung oder Erweiterung bauli-

cher Anlagen ausdrücklich verboten ist.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sind unter dem Gesichtspunkt der Ermittlung ge-

eigneter Wohngebietsstandorte die Schutzzonen I und II somit als Constraints anzuse-

hen (vgl. Kap. 4.2). 

Die TWS-Zonen der Klasse III beginnen am äußeren Rand der Zonen der Klasse II und 

somit an der Grenze, ab der das Wasser ca. 50 Tage benötigt um zu den Gewinnungsan-

lagen zu gelangen. Innerhalb dieses Zeitraums kann unterstellt werden, dass insbesonde-

re eine von potenziell krankheitserregenden Keimen ausgehende Gesundheitsgefähr-

dung überwiegend abgebaut ist.  

In allen drei relevanten WSG ist innerhalb der Zonen der Klasse III zum Schutz vor 

weniger leicht abbaubaren Gefahrenpotenzialen die Errichtung baulicher Anlagen sowie 

zusätzlicher für eine Wohnnutzung erforderlicher Infrastruktur (z. B. Kanalanlagen oder 

Straßen und Wege) genehmigungspflichtig.  

 

Für die Modellierung der Eignungskarte wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit an-

genommen, dass die Eignung innerhalb der TWS-Zone III mit zunehmender Entfernung 

zu der als Constraint zu definierenden TWS-Zone II ansteigt, da potenzielle die Trink-

wasserqualität gefährdende Verunreinigungen umso stärker abgebaut werden, je größer 

die euklidische Distanz zur 50-Tage-Linie bzw. zur Wassergewinnungsanlage ist und 

somit vereinfachend unterstellt die Bodenpassage des Grundwassers andauert. Zudem 

besteht bei größerer Distanz im schlimmsten Fall eine längere Zeitspanne zur Einleitung 

angemessener Sicherungsmaßnahmen. Unterschiedliche Bodeneigenschaften und die 

entsprechenden Auswirkungen auf die auf das Grundwasser einwirkende Filter-, Puffer- 

und Transformationswirkung sowie auf dessen Fließverhalten und Fließgeschwindigkeit 

werden dabei allerdings unberücksichtigt gelassen (vgl. Sukopp/Wittig, 1998, S. 197 f. / 

Barsch/Bork/Söllner, 2002, S. 333 ff.). Um diese Faktoren einbeziehen zu können wäre 

für jede TWS-Zone ein umfassendes hydrogeologisches Modell erforderlich. Da Daten 

dieser Art im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zur Verfügung standen, wurden 

vereinfachend lediglich die festgesetzten Schutzzonengliederungen und die jeweiligen 

Distanzen als Beurteilungsgrundlage herangezogen. 
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Außerhalb der TWS-Zone III, deren äußere Grenze das Ende des jeweiligen Wasserein-

zugsgebiets markiert, kann eine Wohnnutzung aus Sicht des Schutzbedarfs der jeweili-

gen Wasserschutzgebiete als unbedenklich eingestuft werden.  

Da keine Informationen zu weiteren schutzbedürftigen Grundwasservorkommen inner-

halb des Untersuchungsgebiets vorliegen, wird die Eignung für Wohnnutzung außerhalb 

der angeführten TWS-Zonen somit unter Berücksichtigung dieses Umweltbelangs als 

maximal angesehen. Ein über die besondere Schutzbedürftigkeit ausgewiesener Zonen 

hinausgehender Grundwasserschutz kann im Rahmen dieser Arbeit aus Gründen der 

Datenverfügbarkeit nicht behandelt werden. Denkbar wäre in diese Hinsicht jedoch der 

Einbezug einer mehr oder weniger stark ausgeprägten Grundwasserempfindlichkeit u. a. 

auf Basis der jeweiligen Grundwasserflurabstände und Bodenarten bzw. Bodeneigen-

schaften. 

 

Zur Modellierung der Eignungskarte wurden die Wasserschutzgebiete digitalisiert, in 

einzelne Rasterdateien überführt und im Laufe des alle WSG isoliert betrachtenden Be-

arbeitungsprozesses mehrfachen Reklassifizierungen und Verschneidungen unterwor-

fen. 

Während die TWS-Zonen III a näherungsweise eine um die TWS-Zonen I liegende 

konzentrische Form aufweisen, stellen die Zonen der Kategorie III b zum Teil großflä-

chige Gebiete dar, die jedoch nur an bestimmten Stellen an die Zonen den Kategorie 

III a anschließen. Für die Modellierung wurde zunächst eine von den TWS-Zonen II 

ausgehende auf die Abgrenzungen der TWS-Zone III a beschränkte Distanzoberfläche 

berechnet. Die Standardisierung erfolgte unter Anwendung des Fuzzy-Tools der Soft-

ware IDRISI auf Basis einer linearen Funktion, wobei der jeweils maximalen Entfer-

nung eine Eignung von 200 (statt 255) zugewiesen wurde. Die derart erzeugten gebiets-

spezifischen Eignungskarten wurden im Anschluss zu einem einheitlichen Datensatz 

verschnitten. Hinsichtlich der weniger schutzbedürftigen Zonen der Kategorie III b wur-

de für die drei betrachteten WSG eine unterschiedliche Herangehensweise gewählt. Für 

das WSG Binsheimer Feld wurde ausgehend von der TWS-Zone III a eine auf die 

TWS-Zone III b beschränkte Distanzoberfläche berechnet. Mittels einer linearen Trans-

formationsfunktion wurde in Abhängigkeit von der Entfernung zu dieser Grenze eine 

Eignungskarte mit dem Wertebereich von 200 bis 255 modelliert. Die Fläche mit der 

maximalen Entfernung zur TWS-Zone III a besitzt auf diese Weise eine Eignung von 

255, Flächen in unmittelbarer Nachbarschaft eine Eignung von 200. Für das südliche 
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WSG Bockum ließ sich ein solches Vorgehen aufgrund der weit über das Untersu-

chungsgebiet hinausgehenden Grenzen der TWS-Zone III b nicht realisieren. Insofern 

wurde den jeweiligen Flächen pauschal ein Wert von 200 zugewiesen, um im Rahmen 

des definierten Wertebereichs einen maximalen Schutz des Trinkwassers durch die 

kleinstmögliche Eignung zu gewährleisten. Das dritte WSG verfügt innerhalb des Un-

tersuchungsgebiets über keine Bereiche der TWS-Zone III, so dass hier keine Modellie-

rungen erforderlich waren. Auch an dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass vor allem hinsichtlich der konkreten Vergabe der Schwellenwerte der linearen 

Transformationsfunktionen auch andere Einteilungen mit entsprechenden Auswirkun-

gen auf die Ergebniskarte hätten genutzt werden können. 

Insgesamt stellt die Eignungskarte somit die Flächen der TWS-Zone I und II zunächst 

mit einer Eignung von 0, die Flächen der TWS-Zone III a in Abhängigkeit von der Ent-

fernung zur 50-Tage-Linie mit einer Eignung von 0 bis 200 und die Flächen der TWS-

Zone III b mit einer Eignung von 200 (bis 255) dar. Außerhalb der WSG liegende Be-

reiche des Untersuchungsgebiets verfügen demgegenüber über eine aus Sicht des Be-

langs Trinkwasserschutz optimale Eignung (255). 

Die drei Wasserschutzgebiete mit den jeweils innerhalb des Untersuchungsgebiets lie-

genden TWS-Zonen können ebenso wie die aus dem angeführten Vorgehen resultieren-

de Eignungskarte der folgenden Abbildung entnommen werden. 

 

 
Abb. 4-13: Trinkwasserschutz: Eingangsdaten und Eignungskarte 
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Es zeigt sich, dass bei einer Beschränkung des Grundwasserschutzes auf die Trinkwas-

serschutzzonen der Großteil des Untersuchungsgebiets mit einer hohen Eignung für die 

Errichtung von Wohnbebauung ausgewiesen wird. Lediglich die in den Randbereichen 

des Stadtgebiets verorteten Trinkwasserschutzzonen lassen in Abhängigkeit von der 

angeführten Datenmodellierung geringere Eignungswerte erkennen. 

 

 

4.2 Constraints 
In den bisher dargestellten Schritten des Entscheidungsprozesses wurden die Grundla-

gen gelegt, um die Entscheidungssituation möglichst angemessen modellieren zu kön-

nen. Auf Basis der Analyse der Problemstellung wurden die zu betrachtenden Kriterien 

ermittelt und die entsprechenden Daten unter Berücksichtigung ausgewählter fachlicher 

Vorgaben in themenspezifische standardisierte Eignungskarten umgerechnet, die dazu 

dienen, die einzelnen Alternativen (Rasterzellen) im Hinblick auf den Grad der jeweili-

gen Zielereichung zu beurteilen. Im Weiteren werden diese einer Abwägung zugängli-

chen kriterienspezifischen Eignungskarten der Zielhierarchie sukzessive folgend zu ei-

ner umfassenden Entscheidungsgrundlage zusammengeführt. 

Zuvor sind jedoch potenzielle Restriktionskriterien zu ermitteln, aufgrund derer die hier 

betrachtete Realisierung von Wohnbebauung an bestimmten Stellen des Untersu-

chungsgebiets ausgeschlossen werden muss, die entsprechenden Alternativen somit 

einer weiteren Betrachtung im Entscheidungsfindungsprozess vollständig entzogen wer-

den (vgl. Kap. 3.2). 

 

Im vorliegenden Fall lassen sich derartige Constraints auf normative Regelungen und 

real existierende Gegebenheiten zurückführen. 

Im Hinblick auf normativ begründete Restriktionen wurde in vorangegangenen Ab-

schnitten bereits auf die „NATURA-2000“-Gebiete sowie die Trinkwasserschutzzonen 

der Kategorie I und II hingewiesen. Während die Errichtung baulicher Anlagen in den 

angeführten TWS-Zonen unter Berücksichtigung der erlassenen Verordnungen verboten 

ist, müssen bezogen auf die „NATURA-2000“-Gebiete die Hürden einer gesetzlich vor-

geschriebenen Verträglichkeitsprüfung für das betrachtete Untersuchungsgebiet als un-

überwindbar angesehen werden. Beide Kriterien führen somit zu einem Ausschluss der 

entsprechenden Flächen aus dem weiteren Entscheidungsprozess. 
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Als zusätzliche normativ begründete Restriktion sind im vorliegenden Fall die Über-

schwemmungsgebiete der beiden im Untersuchungsgebiet liegenden großen Fließge-

wässer Rhein und Ruhr zu betrachten. Als Überschwemmungsgebiete werden dabei 

nach § 31 b des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vor allem die Bereiche zwischen ober-

irdischen Gewässern und Deichen bezeichnet, die bei Hochwasser überschwemmt oder 

durchflossen werden. Nicht zuletzt aufgrund des mit einem Hochwasserereignis ver-

bundenen in mehrerer Hinsicht hohen Schadenspotenzials ist nach § 31 b WHG in Ver-

bindung mit § 113 des Landeswassergesetzes (LWG NRW) in diesen Bereichen die 

Ausweisung neuer Baugebiete verboten bzw. lediglich in Ausnahmefällen unter erhebli-

chen Anforderungen gestattet. Angesichts der konkreten Situation im Untersuchungsge-

biet kann, ähnlich wie bei der Betrachtung der „NATURA-2000“-Gebiete, davon aus-

gegangen werden, dass die Hürden für eine derartige Ausnahmegenehmigung uner-

reichbar hoch sind, so dass die Überschwemmungsgebiete im Rahmen dieser Arbeit als 

Constraints definiert werden. 

Als Datengrundlage werden die von der Oberen Wasserbehörde festgesetzten Über-

schwemmungsgebiete genutzt, bei denen es sich inhaltlich um die berechneten Flächen 

handelt, die von einem statistisch einmal in hundert Jahren stattfindenden Hochwasser-

ereignis betroffen sind. Vor Einbeziehung in den weiteren Arbeitsprozess wurden die 

seitens der Unteren Wasserbehörde bereitgestellten Daten in eine geeignete Form über-

führt. 

 

Neben den geschilderten Restriktionen können auch weitere real existierende Begeben-

heiten die Errichtung einer Wohnbebauung derart einschränken, dass eine Umsetzung 

an der entsprechenden Stelle als unrealistisch angesehen werden muss. Als in dieser 

Beziehung besonders relevant werden sowohl natürliche sowie künstlich geschaffene 

Gewässer als auch überörtlich bedeutsame Hauptverkehrsstraßen angesehen. Selbst 

wenn in einigen Fällen eine Verlagerung nicht grundsätzlich unmöglich sein muss, wird 

dies in dieser Arbeit als unrealistisch und nicht durchführbar unterstellt. Auch in dieser 

Hinsicht wirken letztlich zum Teil erhebliche normative Restriktionen, die, neben ggf. 

technischen, ökonomischen und legitimatorischen Schwierigkeiten, die Realisierung 

einer Wohnbebauung verhindern. Die eingangs angeführte Trennung zwischen normativ 

und real begründeten Constraints kann somit nicht immer als eindeutig differenzierende 

harte Grenze angesehen werden. 
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Ebenso wie die Modellierung der in den letzten Abschnitten behandelten Beurteilungs-

kriterien an zahlreichen Stellen in Abhängigkeit von den einbezogenen Entscheidungs-

trägern unterschiedlich ausfallen wird, muss auch die Definition der Constraints nicht 

zwingend eindeutig bzw. diskussionslos sein. Gerade aufgrund des harten Ausschluss-

charakters dieser Entscheidungskriterien und den daraus resultierenden potenziell erheb-

lichen Auswirkungen auf die Entscheidungsergebnisse kommt deren Formulierung eine 

hohe Bedeutung und somit ggf. ein hohes Konfliktpotenzial zu. Die Einschätzung, ab 

wann ein Entscheidungskriterium zu einem Constraint wird, kann dabei je nach Einstel-

lung bzw. Funktion eines Entscheidungsträgers variieren. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden die angeführten Kriterien Gewässer, 

Hauptverkehrsstraßen, TWS-Zonen I und II sowie die festgesetzten Überschwem-

mungsgebiete und „NATURA 2000“-Gebiete als Constraints definiert. 

 

Hinsichtlich der Datenmodellierung wird auf Basis einer binären Differenzierung die 

bereits in Kapitel 3.2 dargestellte Vorgehensweise verfolgt. Alle Bereiche des Untersu-

chungsgebiets, die unter Berücksichtigung der zugrunde gelegten Ausschlusskriterien 

aus der Entscheidungsfindung ausgeblendet werden sollen, erhalten die Wertzuweisung 

0, alle anderen den Wert 1. 

Auf verschiedene Möglichkeiten zur Kombination der in binärem Datenformat vorlie-

genden Informationen wurde in Kapitel 3.5.2 eingegangen. Im Rahmen dieser Arbeit 

werden Constraints wie beschrieben so definiert, dass vorhandene Gegebenheiten die 

Errichtung von Wohnbebauung in einem bestimmten Gebiet unmöglich machen. Da 

bereits die Existenz eines dieser Kriterien ausreicht, um den entsprechenden Bereich des 

Stadtgebiets aus dem Entscheidungsraum auszuschließen, wird in diesem Zusammen-

hang die Vereinigungsmenge (Logical OR) genutzt, um eine umfassende Constraint 

Map zu modellieren. Insofern fließen in den weiteren Entscheidungsprozess lediglich 

die Alternativen ein, für die keines der Restriktionskriterien erfüllt ist. 

Insgesamt ergeben sich somit innerhalb des betrachteten Untersuchungsgebiets eine 

Vielzahl an Flächen, die der weiteren Betrachtung durch die als Maske wirkenden 

Constraints entzogen werden. Abbildung 4-14 zeigt in diesem Zusammenhang einer-

seits die großflächigen Bereiche der Gewässer, Überschwemmungsgebiete, Trinkwas-

serschutzzonen und „NATURA 2000“-Gebiete, andererseits die eher linearen Struktu-

ren der Hauptverkehrsstraßen. 
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Abb. 4-14: Hinleitung zur Constraint Map 

 

Neben diesen mittels der Constraint Map in den Entscheidungsprozess eingebundenen 

Restriktionen muss im Hinblick auf die verwendete räumliche Auflösung von 10 Me-

tern berücksichtigt werden, dass die für Wohnbebauung als geeignet einzustufenden 

Flächen eine bestimmte Mindestgröße nicht unterschreiten sollten. Insofern wird mögli-

cherweise je nach berechneten Ergebnissen und Detailschärfe der erforderlichen Pla-

nungsempfehlung eine weitere Differenzierung der Flächen erforderlich. Methoden der 

geographischen Informationsverarbeitung kann bei diesem Arbeitsschritt erneut eine 

hohe Bedeutung zukommen. Bei der Definition des Schwellenwerts der Flächengröße 

ist allerdings zu beachten, dass nicht alleine die Ausweisung großflächiger Neubauge-

biete im Fokus stehen muss, sondern auch die Identifikation geeigneter Standorte zur 

Nachverdichtung, die nicht zwingend weiträumige Bereiche umfassen müssen. 
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4.3 Präferenzen des Entscheidungsträgers (Factor Weights) 
In den vorangegangenen Abschnitten wurden auf Basis einer Analyse der grundlegen-

den Entscheidungssituation die Evaluationskriterien ermittelt, die geeignet erscheinen, 

die zur Verfügung stehenden Alternativen im Hinblick auf die Ermittlung der aus Um-

weltsicht optimalen Standorte einer zukünftigen Wohnbebauung zu beurteilen. Für alle 

in den weiteren Entscheidungsprozess einzubeziehenden Kriterien wurden unter Be-

rücksichtigung der jeweiligen normativen Zielsetzungen bzw. relevanten fachlichen 

Erfordernisse Kartenlayer modelliert, durch die, angesichts eines speziellen Grads der 

Zielerreichung, Aussagen über die Eignung der einzelnen Alternativen für die Realisie-

rung einer Wohnbebauung abgeleitet werden können. Durch die Generierung dieser 

standardisierten Eignungskarten wurde die Basis gebildet, die unterschiedlichen Krite-

rien im weiteren Entscheidungsprozess zu einer umfassenden Beurteilungs- bzw. Ent-

scheidungsgrundlage zusammenzuführen. 

Die Aggregation der einzelnen Datensätze richtet sich dabei nach der hierarchisch ge-

gliederten Struktur des Entscheidungsproblems. Zu Beginn des Kapitels 4.1 wurde die 

hier betrachtete Entscheidungssituation in eine derartige verhältnismäßig einfache hie-

rarchische Struktur zerlegt (vgl. Abb. 4-1). Für jeden Zweig und jede Stufe werden im 

Weiteren unter Anwendung spezieller Methoden des OWA-Ansatzes die jeweiligen 

Datensätze zusammengeführt. Zentral ist dabei der Einbezug sowohl der Einschätzung 

des Entscheidungsträgers hinsichtlich der relativen Bedeutung der einzelnen Kriterien 

für die Erreichung des entsprechenden übergeordneten Ziels als auch seiner Präferenzen 

hinsichtlich des Entscheidungsrisikos und des erlaubten Trade-Off zwischen den Krite-

rien. Beide Gewichtungen (Factor Weights und Order Weights (vgl. Kap. 3.5.2)) wer-

den hierzu in den weiteren Ausführungen jeweils zu bestimmen sein. 

In überschaubaren Vergleichen wird die Vergabe der Factor Weights über die unmittel-

bare Zuweisung der Werte erfolgen, in weniger eindeutigen Fällen wird zur Ableitung 

robuster Gewichte auf die Methode des paarweisen Vergleichs zurückgegriffen (vgl. 

Kap. 3.4). Abweichend zu dem von Saaty innerhalb des AHP-Ansatzes genutzten Vor-

gehen werden dabei die Factor Weights nicht Hierarchieebenen übergreifend aggregiert 

(vgl. z. B. Saaty, 1980, S. 146 / Saaty, 2005, S. 361). Stattdessen werden die Gewichte 

für jeden Zweig der gegliederten Struktur separat vergeben bevor die entsprechenden 

Datensätze nach zu definierenden Entscheidungsregeln zusammengeführt werden und in 

aggregierter Form in die nächsthöhere Ebene einfließen. Auf diese Weise wird eine 
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Vorgehensweise verfolgt, die sich eher an der von Eastman angeführten orientiert (vgl. 

Eastman, 2006b, S. 122 f.). 

Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich zunächst auf die Ableitung der Factor 

Weights, bevor im nächsten Kapitel die Order Weights einer näheren Betrachtung un-

terzogen werden. 

 

4.3.1 Präferenzen Ebene 1 
Auf der obersten Ebene der Hierarchie (vgl. Abb. 4-1 ) gilt es zu beurteilen, welche Be-

deutung den beiden Zielen „Schutz der Bevölkerung der neuen Wohngebiete vor um-

weltspezifischen Vorbelastungen“ und „Schutz vorhandener Umweltqualitäten vor der 

Beeinflussung durch eine neue Wohnbebauung“ im unmittelbaren Vergleich zukommt. 

So unstrittig die grundsätzliche Bedeutung beider Zielsetzungen isoliert betrachtet sein 

mag, so kontrovers werden die Ansichten unterschiedlicher Entscheidungsträger insbe-

sondere dann ausfallen, wenn die Ziele einander entgegenstehen. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden in diesem Zusammenhang durch die Nut-

zung unterschiedlicher Gewichtungen verschiedene Szenarien erzeugt. Die relative Be-

deutung der beiden Kriterien wird dabei ausdrücklich in sehr hohem Maße variiert, um 

die Entscheidungsfindung auf Basis eines breiten Spektrums sehr kontroverser Ansich-

ten durchzuführen. In die weiteren Modellierungen fließen somit einerseits Gewichtun-

gen von 75:25 sowie 25:75, andererseits eine Gleichgewichtung beider Ziele von 50:50 

ein. Die frei gewählten Gewichtungen werden dabei den beiden Kriterien unmittelbar 

zugewiesen. 

 

4.3.2 Präferenzen Ebene 2 
Auf der zweiten Ebene der Hierarchie werden die beiden angeführten Zielsetzungen in 

unterschiedliche Unterziele zergliedert. Entsprechend ihrer relativen Bedeutung für das 

jeweils übergeordnete Ziel werden für diese Unterziele unter Anwendung der in Kapitel 

3.4 geschilderten Methode des paarweisen Vergleichs im Weiteren die spezifischen 

Gewichte ermittelt. 

Wie in den jeweils zu erzeugenden Tabellen dargestellt wird, ist die Diagonale der Mat-

rix grundsätzlich mit dem Wert 1 belegt. Die relative Bedeutung eines Kriteriums ver-

glichen mit sich selbst ist aus nahe liegenden Gründen immer gleich ausgeprägt. Aus 

dem symmetrischen Aufbau der Matrix resultiert darüber hinaus, dass lediglich für eine 

Hälfte der Matrix die Präferenzen angegeben werden müssen. Die entsprechenden ge-
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genüberliegenden Werte weisen jeweils den reziproken Wert auf. Die Wertevergabe 

erfolgt dabei unter Berücksichtigung der in Kapitel 3.4 dargestellten Tabelle 3-1 und der 

Fragestellung, wie wichtig im Hinblick auf das jeweils zu betrachtende Ziel der jeweili-

ge Zeilenfaktor relativ zum entsprechenden Spaltenfaktor ist. 

Die technische Umsetzung des paarweisen Vergleichs erfolgte unter Anwendung des in 

der Software IDRISI-Andes implementierten Moduls „WEIGHT“. Die Eingangsdaten 

können den beiden folgenden Tabellen entnommen werden. Die letzten Spalten geben 

die über die Eigenwertmethode berechneten Gewichte (Factor Weights) der Kriterien 

wieder, die unterste Zeile enthält die für die Einschätzung der Zuverlässigkeit der abge-

gebenen paarweisen Vergleiche erforderlichen Angaben. Sofern das Konsistenzverhält-

nis einen Wert von kleiner 0,1 aufweist, können die Ergebnisse als akzeptabel angese-

hen werden (vgl. Kap. 3.4). 

 

Zunächst werden die Gewichte der Kriterien bestimmt, die für das Ziel „Schutz vor 

umweltspezifischen Vorbelastungen“ als relevant erachtet wurden.  

 

Tab. 4-3: Definition der Factor Weights im Themenfeld Vorbelastungen 

Ziel: Schutz vor umweltspezifischen Vorbelastungen 

 Bodenverän-

derungen 

Verkehrs-

lärm 

Gewerbe- 

emissionen 

Luftschad-

stoffe 

Gewicht 

Bodenveränderungen 1    0,11 

Verkehrslärm 3 1   0,35 

Gewerbeemissionen 2 1/2 1  0,19 

Luftschadstoffe 3 1 2 1 0,35 

Konsistenzverhältnis CR = 0,00      d. h. Konsistenz ist akzeptabel 

 

Die in Tabelle 4-3 zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen beruhen dabei auf den 

folgenden Überlegungen.  

Grundsätzlich kann für alle betrachteten Umweltthemen eine gesundheitsbeeinträchti-

gende Relevanz unterstellt werden. Eine allgemeingültige wissenschaftlich fundierte 

Ableitung des Ausmaßes der Gesundheitsgefährdung eines Belangs verglichen mit dem 

eines anderen, erscheint jedoch angesichts der hohen Heterogenität der betrachteten 

Themen kaum realisierbar. Insofern wurden für eine Berücksichtigung innerhalb der 

notwendigerweise zu vollziehenden Abwägung an dieser Stelle Annahmen getroffen, in 

welchem Ausmaß die jeweiligen Vorbelastungen durch entsprechende Maßnahmen ab-
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gemildert bzw. beseitigt werden können. Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass 

dem paarweisen Vergleich nicht nur ebenso andere Annahmen hätten zugrunde gelegt 

werden können (z. B. auf Erfahrungswerten beruhende durchschnittlich erwartbare Kos-

ten zur Durchführung der Maßnahmen), sondern aus den angestellten Überlegungen 

auch andere Konsequenzen für die konkrete Vergabe der Werte hätten gezogen werden 

können. Hingewiesen sei zusätzlich darauf, dass die tatsächliche Qualität der für diese 

Arbeit verfügbaren Datengrundlagen, im Gegensatz zur grundsätzlichen Datenkonzepti-

on (Abstandserlass), keinen Niederschlag in der Gewichtung gefunden hat.20  

Die in Tabelle 4-3 angegebenen Einschätzungen bilden letztlich das Ergebnis eines ite-

rativen Prozesses, an dessen Ende durch verschiedene geringfügige Überarbeitungen, 

ein akzeptables Konsistenzverhältnis erreicht wurde. 

 

Im Bereich der hier betrachteten schädlichen Bodenveränderungen besteht je nach kon-

kretem Umfang der Belastungen auf verschiedene Weise die Möglichkeit, eine dauer-

haft uneingeschränkte Nutzbarkeit der relevanten Flächen wieder herzustellen. Im 

schlechtesten Fall kann selbst bei erheblichen Belastungen mit allen betrachteten Schad-

stoffen durch eine Abschiebung und Entsorgung der betroffenen oberen Bodenschichten 

bzw. deren Abdeckung mit unbedenklichem Material eine sichere Nutzung auch der 

sensiblen Teilflächen mit verhältnismäßig geringem Aufwand gewährleistet werden. 

Im Gegensatz dazu werden die Chancen, eine Fläche umfassend von erheblichen Schall-

immissionen zu entlasten, in vielen Fällen als deutlich geringer unterstellt. Zwar können 

durch passive Maßnahmen, wie z. B. Schallschutzfenster, oft hohe Minderungen erzielt 

werden, dennoch kann ein derartiger Schutz nur sehr eingeschränkt wirken, da er sich 

vor allem auf die Innenbereiche bei geschlossenen Fenstern bezieht. Die für die Le-

bensqualität oftmals nicht unerheblichen Außenbereiche einer Wohnnutzung lassen sich 

auf diese Weise nicht schützen. Hierzu geeignete aktive Maßnahmen, wie die Errich-

tung von Lärmschutzwänden, sind in innerstädtischen Gebieten jedoch häufig nicht rea-

lisierbar. 

                                                 
20 Andernfalls hätten gerade die beiden hoch gewichteten Kriterien Verkehrslärmemissionen und Luft-

schadstoffe aufgrund der erheblichen Datenlücken des erstgenannten und der großteils sehr geringen 
räumlichen Auflösung des letztgenannten Kriteriums deutlich geringer gewichtet werden müssen. Auf 
der anderen Seite hätte das Gewicht des Bodenbelangs aufgrund der verhältnismäßig guten Datengrund-
lage deutlich höher ausfallen müssen, so dass sich insgesamt Factor Weights ergeben hätten, die eine 
vollständig andere Modellierung bedeuten würden als die der skizzierten Überlegungen entsprechende. 
Vor diesem Hintergrund wurde für die vorliegende Arbeit unterstellt, dass die zur Anwendung gebrach-
ten verfügbaren Datengrundlagen ein angemessenes Bild der tatsächlichen Situation wiedergeben. 
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Diese angestellten Überlegungen lassen sich sowohl auf Verkehrslärm als auch auf 

durch Gewerbebetriebe verursachte Schallemissionen beziehen. Berücksichtigt werden 

sollte jedoch zudem, dass es sich bei den Angaben zum Verkehrslärm um berechnete 

Werte auf Grundlage von die konkreten Situationen modellierender Ausgangsdaten han-

delt, während die Empfehlungen des Abstandserlasses prinzipiell pauschale Aussagen 

ohne Bezug zur speziellen Situation darstellen. Auch wenn durch die Abstandsempfeh-

lung neben den Lärmemissionen auch Auswirkungen durch andere Beeinträchtigungen 

wie Gerüche und Luftschadstoffe einbezogen werden, werden in dieser Arbeit die Ver-

kehrsemissionen im unmittelbaren Vergleich zu den Gewerbeemissionen als geringfü-

gig bedeutender angesehen. 

Hinsichtlich der Luftschadstoffe wird an dieser Stelle davon ausgegangen, dass die 

Möglichkeit zum Schutz der Wohnbevölkerung vor derartigen Belastungen, zumindest 

im Außenbereich, ebenfalls als relativ gering bzw. ungesichert anzusehen ist. Im Ge-

gensatz zum Bodenbereich wird die Wahrscheinlichkeit, dass durch entsprechende ört-

lich begrenzte Maßnahmen (z. B. intensive Straßenbegrünung oder die Vermeidung von 

Straßenschluchten durch die geplante Bebauung) dauerhaft eine Gesundheitsgefährdung 

ausgeschlossen werden kann, als geringer angesehen. Wirksame Maßnahmenbündel 

können, angesichts der erheblichen Hintergrundbelastungen zumindest im hier relevan-

ten Untersuchungsgebiet, weniger auf das kleinräumige Gebiet einer konkreten geplan-

ten Wohnnutzung beschränkt bleiben, sondern müssen auf einer großräumigen ggf. so-

gar überkommunalen Ebene im Rahmen eines Luftreinhalteplans ansetzen. Diese Prob-

lematik einer kleinräumig weitgehenden Handlungsunfähigkeit verbunden mit den für 

das relevante Untersuchungsgebiet erkennbaren weiträumig hohen Hintergrundbelas-

tungen könnte von anderen Entscheidungsträgern durchaus auch als Begründung ange-

sehen werden, den Belang relativ gering zu gewichten.  

Auch wenn nicht nur im Hinblick auf diesen Umweltbelang intensive Diskussionen 

über die zu nutzenden Factor Weights möglich wären, werden im Rahmen dieser Arbeit 

die in Tabelle 4-3 angegebenen Gewichtungen den weiteren Berechnungen zugrunde 

gelegt. 

 

Auch hinsichtlich des zweiten zu berücksichtigenden Ziels dieser Hierarchieebene, dem 

„Schutz vorhandener Umweltqualitäten“, werden die Factor Weights unter Anwendung 

der Methode des paarweisen Vergleichs vergeben.  
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Analog zum vorangegangenen Vorgehen werden in Tabelle 4-4 die im Rahmen der vor-

liegenden Arbeit genutzten Einschätzungen zur relativen Bedeutung der einzelnen Beur-

teilungskriterien, die daraus resultierenden Gewichtungen sowie die Angaben zum Kon-

sistenzverhältnis dargestellt. Im Weiteren werden die Annahmen angeführt, auf deren 

Grundlage die getroffenen Einschätzungen basieren. 

 

Tab. 4-4: Definition der Factor Weights im Themenfeld Umweltqualitäten 

Ziel: Schutz vorhandener Umweltqualitäten 
 Freiraumschutz Naturschutz Trinkwasserschutz Gewicht 

Freiraumschutz 1   0,25 

Naturschutz 3 1  0,59 

Trinkwasserschutz 1/2 1/3 1 0,16 

Konsistenzverhältnis CR = 0,05      d. h. Konsistenz ist akzeptabel 

 

Bei dem Vergleich der relativen Bedeutung der Umweltthemen Freiraumschutz und 

Naturschutz wird letzterem in dieser Arbeit eine höhere Bedeutung eingeräumt. Der mit 

den zumeist gesetzlich definierten Schutzwürdigkeiten spezieller Gebiete verbundene 

Raumwiderstand wird hier als bedeutender angesehen, als der mit der genutzten Form 

der Datenmodellierung verfolgte allgemeine Freiraumschutz. 

Für beide Belange wird allerdings in dieser Arbeit unterstellt, dass sie in hohem Maße 

beeinträchtigt werden, sobald auf diesen Flächen eine Wohnnutzung etabliert wird. 

Selbst wenn über das Instrument der Eingriffsregelung (vgl. BNatSchG, §§ 18-21 / 

Weiland/Wohlleber-Feller, 2007, S. 255 ff.) ein Hilfsmittel angeboten wird, um be-

stimmte Teile der zu erwartenden Auswirkungen zu kompensieren, wird in dieser Arbeit 

für die jeweils betroffenen Flächen davon ausgegangen, dass eine Vereinbarkeit der 

umweltspezifischen Ziele mit einer Wohnnutzung nicht gewährleistet ist. Die Realisie-

rung einer Wohnbebauung in diesen Bereichen bedeutet somit, zumindest in hohem 

Maße, die gesicherte Aufgabe der umweltspezifischen Ziele. 

Demgegenüber muss die Errichtung neuer Wohngebiete das Ziel Trinkwasserschutz 

nicht zwingend konterkarieren. Durch entsprechende Maßnahmen zur Versickerung des 

beispielsweise auf den Dachflächen anfallenden unbelasteten Niederschlagswassers 

über die belebte Bodenzone kann die negative Auswirkung einer erhöhten Versiegelung 

auf die Grundwasserneubildung verringert werden ohne die Gefahren für seine Qualität 

erheblich zu erhöhen. Durch die Formulierung weiterer Auflagen, beispielsweise hin-

sichtlich der Nutzung wassergefährdender Stoffe (z. B. durch ölbetriebene Heizungsan-
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lagen), kann zudem die durch bestimmte Faktoren drohende Gefahr erheblicher Aus-

wirkungen auf die Qualität des Grundwassers reduziert werden. Vor diesem Hinter-

grund wird somit in dieser Arbeit die relative Bedeutung des Belangs Trinkwasser-

schutz als verhältnismäßig gering angesehen.  

Im Gegensatz zu dieser Einschätzung würden andere Entscheidungsträger möglicher-

weise den Schutz der menschlichen Gesundheit als zentralen Belang einstufen und so-

mit dem Trinkwasserschutz ein deutlich höheres Gewicht einräumen als den beiden 

anderen betrachteten Umweltthemen.  

Ausdrücklich sei insofern erneut darauf hingewiesen, dass die im Rahmen der paarwei-

sen Vergleiche durchgeführte Beurteilung der relativen Bedeutung der einbezogenen 

Entscheidungskriterien in hohem Maße auf subjektiven Einschätzungen beruht, deren 

Motivationen jedoch durch die angeführten Überlegungen weitgehend transparent dar-

gelegt wurden. Das besondere Potenzial der Methode des paarweisen Vergleichs liegt 

dabei nicht zuletzt in der Möglichkeit, die individuell getroffenen Einschätzungen un-

terschiedlicher einbezogener Entscheidungsträger als Basis eines auf die relevanten As-

pekte konzentrierten strukturierten Diskussionsprozesses zu nutzen, an dessen Ende 

entweder eine konsensuelle Wertevergabe oder eine näher zu bestimmende gewichtete 

Zusammenführung der Einzelwerte steht. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte ein derartiger wünschenswerter Prozess 

allerdings nicht durchgeführt werden. Stattdessen wurden die aus den innerhalb der Ta-

bellen 4-3 und 4-4 angegebenen Einschätzungen resultierenden Gewichtungen den wei-

teren Berechnungen zugrunde gelegt. 

 

4.3.3 Präferenzen Ebene 3 
Auf der dritten Hierarchiestufe sind nur im Hinblick auf wenige Umweltthemen Daten 

gewichtet zu aggregieren. Die meisten Umweltziele der zweiten Hierarchiestufe basie-

ren im Rahmen der vorliegenden Arbeit z. T. sehr vereinfachend lediglich auf einem 

einzigen Entscheidungskriterium (vgl. Abb. 4-1). In einer umfassenderen Modellierung 

der Entscheidungssituation würde die entsprechende hierarchische Gliederung an ver-

schiedenen Stellen deutlich komplexer ausfallen. Beispielsweise könnte ein Ziel 

„Schutz vor Lärm“ formuliert werden, das, sofern auf entsprechende Datengrundlagen 

zurückgegriffen werden kann, weiter untergliedert ist in Verkehrslärm, Gewerbelärm 

und Sport- und Freizeitlärm, denen wiederum jeweils unterschiedliche Datensätze zu-

gewiesen sind (z. B. Straßenlärm, Schienenlärm, Schiffslärm jeweils basierend auf Tag- 
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und Nachtwerten). Auch in Bezug auf andere Umweltbelange wäre denkbar, den Grad 

der jeweiligen Zielerreichung anhand verschiedener Kriterien zu messen. 

Im vorliegenden Fall wird jedoch lediglich hinsichtlich zweier Umweltthemen eine drit-

te Hierarchieebene modelliert, auf der mehrere Datensätze gewichtet zusammenzufüh-

ren sind. Zum einen basiert das Ziel „Schutz vor Luftschadstoffen“ sowohl auf Daten zu 

NO2 als auch zu PM10, zum anderen fließt in das Ziel „Schutz vor schädlichen Boden-

veränderungen“ die Betrachtung der Konzentrationen unterschiedlicher Stoffe (Arsen, 

Benzo(a)pyren, Blei und Cadmium) ein. In beiden Fällen wurden aufgrund der in dieser 

Arbeit unterstellten Überschaubarkeit der jeweiligen Entscheidungssituation die Factor 

Weights unmittelbar zugewiesen.  

 

Im Hinblick auf die Aggregation der bodenspezifischen Eignungskarten kann durch die 

Vergabe der Factor Weights die Bedeutung der einzelnen Stoffe innerhalb der resultie-

renden Gesamteignungskarte Boden beeinflusst werden. Sofern von einem Stoff eine 

größere Gesundheitsgefahr ausgeht als von einem anderen, wäre auf diese Weise dessen 

relative Bedeutung innerhalb der Modellierung entsprechend zu erhöhen. 

Im vorliegenden Fall sind alle betrachteten Stoffe bei hinreichender Dosierung in ho-

hem Maße als giftig und krebserregend einzustufen. Eine Differenzierung der Gesund-

heitsgefährdung bei direktem Bodenkontakt erscheint jedoch im Rahmen der vorliegen-

den Arbeit ohne detaillierte humantoxikologische Beurteilungsgrundlagen nicht mög-

lich. Zusätzlich müsste unter Berücksichtigung des Wirkungspfads Boden-Nutzpflanze 

die tatsächliche Pflanzenverfügbarkeit der jeweiligen Stoffe innerhalb des Bodens als 

bedeutend für das spezifische Gefährdungsmaß angesehen werden. Von Relevanz ist 

hierfür nicht zuletzt die spezielle lokale Beschaffenheit des Bodenumfelds wie z. B. der 

pH-Wert oder die Bodenart (vgl. Hiller/Meuser, 1998, S. 77 ff., 94 ff.). Auch zu diesem 

Themenfeld liegen keine detaillierten Informationen vor. 

Insgesamt wird aus den angeführten Gründen für die weitere Bearbeitung von einer i-

dentischen Gesundheitsgefährdung der einzelnen Schadstoffe und somit einer Gleich-

gewichtung (d. h. jeweils 0,25) der Kriterien im Hinblick auf das Ziel „Schutz vor 

schädlichen Bodenveränderungen“ ausgegangen. Dennoch bietet die grundsätzliche 

Möglichkeit zur differenzierten Gewichtung prinzipiell ein großes Potenzial dieser He-

rangehensweise. 
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Eine vergleichbare Vorgehensweise kann auch hinsichtlich des Ziels „Schutz vor Luft-

schadstoffen“ verfolgt werden. In die Entscheidungsfindung einbezogen werden zum 

einen Daten zu Feinstaub (PM10), zum anderen Daten zu Stickstoffdioxid (NO2). Über 

die kriterienspezifische Gewichtung besteht auch in diesem Zusammenhang die Mög-

lichkeit, die relative Bedeutung der beiden Stoffe innerhalb der zu erzeugenden Ge-

samteignungskarte Luftschadstoffe zu beeinflussen. 

Trotz Recherche konnten jedoch keine Informationen ermittelt werden, die in Abhän-

gigkeit von der spezifischen Gesundheitsgefährdung eine fundierte differenzierte Ge-

wichtung der beiden Luftschadstoffe begründet hätte. Entsprechend wurden auch in 

diesem Themenbereich die Factor Weights der beiden Kriterien gleich ausgeprägt (d. h. 

jeweils 0,5).  

Angesichts des in der jüngeren Vergangenheit durch den Europäischen Gerichtshof ein-

geräumten Rechts des einzelnen Bürgers, die Gemeinde des Wohnortes notfalls mit ju-

ristischen Mitteln zur Aufstellung von Aktionsplänen gegen eine zu hohe Feinstaubbe-

lastung zu veranlassen, könnte im Gegensatz zu dem hier gewählten Vorgehen von ei-

nigen Entscheidungsträgern, unter Aufweitung einer rein gesundheitlich motivierten 

Zielsetzung, durchaus auch befürwortet werden, dem Feinstaub eine (deutlich) höhere 

relative Bedeutung zukommen zu lassen. 

 

Insgesamt wurden somit in den letzten Abschnitten für alle Ebenen und Zweige der hie-

rarchischen Struktur (vgl. Abb. 4-1) die kriterienspezifischen Gewichtungen bestimmt, 

die im Rahmen der vorliegenden Arbeit genutzt werden sollen. Wie angeführt wird auf 

diese Weise die relative Bedeutung bestimmt, die den einzelnen Kriterien zur Errei-

chung des jeweils übergeordneten Ziels durch den jeweiligen Entscheidungsträger zu-

geordnet wird. In den folgenden Abschnitten werden die Order Weights als zweite we-

sentliche Gewichtungsart behandelt.  
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4.4 Entscheidungsregeln (Order Weights) 
Die im letzten Abschnitt definierten Factor Weights geben an, in welchem Ausmaß ein 

Kriterium ein anderes Kriterium ausgleichen kann. Hoch gewichtete Kriterien können 

demnach geringe Werte anderer Kriterien leichter ausgleichen als gering gewichtete 

Kriterien. Die im Folgenden zu behandelnden Order Weights definieren demgegenüber 

den von dem Entscheidungsträger präferierten Grad an einbezogenem Entscheidungsri-

siko, aber auch in welchem Maße der Trade-Off zwischen den Kriterien prinzipiell statt-

finden soll. Vor allem die Order Weights sind somit ausschlaggebend für die im Weite-

ren zu betrachtende Aggregation der einzelnen bislang erzeugten Eignungskarten zu 

aggregierten Entscheidungsgrundlagen. Durch sie wird die Entscheidungsstrategie bzw. 

Entscheidungsregel definiert, nach der sich die Zusammenführung der jeweiligen Daten 

richtet. Die theoretischen Grundlagen zum OWA-Ansatz wurden in Kapitel 3.5.2 be-

handelt. 

Die Aggregation der Eignungskarten wird dabei wie beschrieben der in Kapitel 4-1 de-

finierten hierarchisch gegliederten Struktur der Entscheidungssituation folgen. Die Aus-

einandersetzung mit den Order Weights beginnt dabei am unteren Ende der Entschei-

dungspyramide, da die auf den unteren Stufen gebildeten Aggregationen jeweils in die 

höhere Ebene einfließen. 

 

4.4.1 Datenaggregation Ebene 3 
4.4.1.1 Eignungskarte auf Basis der schädlichen Bodenveränderungen 
Auf der zunächst betrachteten dritten Aggregationsebene wird die Zusammenführung 

der Daten mit dem Themenfeld der schädlichen Bodenveränderungen begonnen. Im 

Weiteren werden unter Berücksichtigung der festgesetzten Factor Weights (vgl. 

Kap.4.3.3) die bodenspezifischen standardisierten Eignungskarten mittels verschiedener 

Aggregationsmethoden zu jeweils einer Gesamteignungskarte schädliche Bodenverän-

derungen (Boden) zusammengeführt. Hierzu werden zunächst die drei rahmensetzenden 

Methoden des OWA-Ansatzes (MIN, MAX und WLC) genutzt, um im Anschluss die 

Ergebnisse hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit im vorliegenden Zusammenhang zu beur-

teilen. 

 

Zunächst werden die beiden im Hinblick auf das einbezogene Risiko extrem gegensätz-

lichen Entscheidungsregeln MIN und MAX angewendet. Beiden Aggregationsmetho-
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den ist jedoch gemeinsam, dass sie keinen Trade-Off zwischen den einbezogenen Krite-

rien zulassen. 

Unter Nutzung der MIN-Entscheidungsregel, d. h. Order Weights von [1/0/0/0], wird 

der Gesamteignungswert der aggregierten Boden-Eignungskarte für jede Alternative 

allein durch den geringsten Eignungswert der einbezogenen Kriterien bestimmt. Daraus 

folgt, dass alle einbezogenen entscheidungsrelevanten Kriterien mindestens über Eig-

nungswerte verfügen, die dem Ausgewiesenen entsprechen. Auf diese Weise wird ein 

sehr risikoaverses Szenario erzeugt, da lediglich die Alternativen eine hohe Gesamteig-

nung zugewiesen bekommen, für die alle schadstoffspezifischen Eignungskarten einen 

hohen Wert aufweisen. Abbildung 4-15 zeigt, dass hinsichtlich der durch Arsen, Blei, 

Benzo(a)Pyren und Cadmium verursachten schädlichen Bodenveränderungen lediglich 

ein geringer Anteil des Stadtgebiets über eine mittlere bis hohe Eignung verfügt. Für 

den Großteil des Untersuchungsgebiets muss die Eignung im Hinblick auf den Schutz 

der Bevölkerung vor schädlichen Bodenveränderungen auf Basis von mindestens einem 

der betrachteten Schadstoffe als gering angesehen werden. 

 

Auf der anderen Seite des Risikospektrums wird die aggregierte Gesamteignungskarte 

Boden unter Anwendung der MAX-Entscheidungsregel bestimmt durch Order Weights 

von [0/0/0/1]. Jeder Alternative wird somit der größte Eignungswert der einbezogenen 

Kriterien zugrunde gelegt. Unabhängig von der Werteausprägung der anderen Schad-

stoffe wird eine Alternative folglich immer dann mit einer hohen Gesamteignung aus-

gewiesen, wenn eine solche für mindestens einen der betrachteten Stoffe berechnet 

wurde. Die Entscheidung für eine Alternative zur Etablierung einer Wohnnutzung ist 

somit bei einer Orientierung an der resultierenden Ergebniskarte als sehr risikoreich 

anzusehen, da keine Gewähr besteht, dass die ausgewiesene Eignung für alle Schadstof-

fe Gültigkeit besitzt. Umgekehrt kann allerdings davon ausgegangen werden, dass die 

Flächen, die über eine geringe Gesamteignung verfügen, hinsichtlich aller betrachteten 

Kriterien eine geringe Eignung aufweisen.   

Abbildung 4-15 stellt die aus den beiden dargestellten Entscheidungsregeln resultieren-

den Gesamteignungskarten einander gegenüber. Während in dem Worst-Case-Szenario 

(links) nur ein sehr geringer Anteil des Stadtgebiets über eine mittlere bis hohe Gesamt-

eignung verfügt, weist die maximal optimistische Sicht (rechts) für einen Großteil des 

Untersuchungsgebiets eine hohe Eignung aus. 
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Abb. 4-15: Gesamteignungskarten Bodenbelastung: MIN / MAX 

 

Im vorliegenden Zusammenhang wird eine mit der MAX-Methode verbundene sehr 

optimistisch motivierte Aggregation der Bodendaten angesichts des hohen Entschei-

dungsrisikos und den daraus resultierenden unkalkulierbaren potenziellen gesundheitli-

chen Auswirkungen als nicht sachgemäß angesehen und aus diesem Grund nicht weiter 

verfolgt. 

Demgegenüber erscheint die über die MIN-Methode berechnete Gesamteignungskarte 

deutlich nutzbarer, da eine Überschätzung der Flächeneignung und somit die Gefahr 

unberücksichtigter gesundheitlicher Auswirkungen durch die extrem hohe Riskoaversi-

on ausgeschlossen wird. Im Sinne einer größtmöglichen Sicherheit wäre demnach eine 

derart aggregierte Bodenkarte in die nächsthöhere Ebene der Entscheidungshierarchie 

einzubeziehen.  

Allerdings zeigt Abbildung 4-15 sehr eindrücklich, dass auf diese Weise innerhalb des 

Untersuchungsgebiets eine Eignung für Wohnbebauung nahezu flächendeckend abge-

sprochen werden muss. Zudem muss beachtet werden, dass bei einer derartigen Model-

lierung eine Fläche, die für einen einzelnen Schadstoff Prüfwertüberschreitungen auf-

weist, genauso schlecht beurteilt wird, wie eine Fläche, die gleichzeitig für alle betrach-

teten Kriterien derartige Überschreitungen aufweist. Um eine solche in der Realität 

nicht unerhebliche Differenzierung in der Modellierung zu berücksichtigen, sollte ein 
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Trade-Off zwischen den Kriterien in einer näher zu definierenden Höhe einbezogen 

werden.  

 

Im Gegensatz zu den beiden bisher angeführten Entscheidungsregeln lässt die im Weite-

ren zu betrachtende WLC-Methode nicht nur einen Trade-Off zwischen den einbezoge-

nen Kriterien zu, sondern ist in dieser Hinsicht auch als extrem anzusehen. Die Order 

Weights weisen jedem Kriterium das einheitliche Gewicht 1/n zu, d. h. im vorliegenden 

Fall ein Gewicht von 0,25. Da für die Faktor Weights ebenfalls eine Gleichgewichtung 

definiert wurde (ebenfalls 0,25 vgl. Kap. 4.3.3), wird die Gesamteignung bestimmt 

durch das arithmetische Mittel der einbezogenen Kriterien. Auf diese Weise besteht 

jedoch die hier im Vordergrund stehende Gefahr, dass negative Ausreißer in dem be-

rechneten Durchschnittswert untergehen. So wird beispielsweise eine Fläche, die hin-

sichtlich dreier Schadstoffe als unbedenklich (Eignung von 255), im Hinblick auf einen 

Schadstoff jedoch aufgrund einer Prüfwertüberschreitung als ungeeignet (Eignung von 

0) anzusehen ist, unter Anwendung der WLC-Methode in der hier genutzten Modellie-

rung mit dem Gesamtwert von 191,3 und somit einer unzulässig hohen Eignung ausge-

wiesen. Aufgrund dieser mit einer Unterschätzung negativer Extremwerte verbundenen 

Gefahr muss die WLC-Methode im vorliegenden Zusammenhang mit Vorsicht bedacht 

werden. Ausschlaggebend hierfür ist das hohe Maß an Trade-Off, verbunden mit einer 

mittleren Risikobereitschaft.  

Abbildung 4-16 zeigt auf der linken Seite die unter Anwendung der WLC-Methode ge-

nerierte Gesamteignungskarte Boden. Im Vergleich zu den beiden im Vorfeld erstellten 

Karten lässt sich erkennen, dass die berechneten Einschätzungen hinsichtlich der Flä-

cheneignung für die Nutzungsform Wohnen in vielen Fällen in einem mittleren Bereich 

angesiedelt sind. 
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Abb. 4-16: Gesamteignungskarten Bodenbelastung: WLC / OWA [0,7/0,2/0,1/0]  

 

Vor dem Hintergrund der eingeschränkten Einsetzbarkeit der bislang behandelten Ent-

scheidungsregeln bietet die hohe Flexibilität des OWA-Ansatzes die an dieser Stelle 

sinnvoll nutzbare Möglichkeit, eine für den konkreten Anwendungszusammenhang an-

gemessene Entscheidungsregel zu konstruieren. Unter Berücksichtigung der letzten 

Ausführungen sollte diese vom Grundsatz her innerhalb des in Abbildung 3-4 darge-

stellten „Decision Rule Space“ zwischen der WLC- und der MIN-Methode verortet 

sein. Die konkrete Aggregationsmethode wird dabei im Hinblick auf eine hohe Ent-

scheidungssicherheit (hohe Risikoaversion) so konzipiert, dass dem niedrigsten Eig-

nungswert die größte Bedeutung zukommt, gleichzeitig aber den nächsthöheren Eig-

nungswerten eine mit zunehmender Eignung abnehmende Möglichkeit zum Trade-Off 

geboten wird. Zahlreiche Order-Weight-Kombinationen sind in dieser Hinsicht reali-

sierbar, in der vorliegenden Arbeit werden den weiteren Berechnungen jedoch die Order 

Weights [0,7/0,2/ 0,1/0] zugrunde gelegt.21 

Auf diese Weise bestimmt der niedrigste Eignungswert die Gesamteignung zu mehr als 

zwei Dritteln, während die beiden nächsthöheren Werte in geringem und zusätzlich ab-

nehmendem Maße in die Gesamteignung einfließen. Das Kriterium mit der besten Eig-
                                                 
21 Auf der nächsten Ebene der Entscheidungspyramide werden mehrere individuell konstruierte OWA-

Entscheidungsregeln miteinander verglichen. Im Hinblick auf den Umfang der vorliegenden Arbeit 
wird auf dieser untersten Hierarchieebene allerdings für die beiden Themenfelder (Boden und Luft) nur 
jeweils eine Regel in die Betrachtung einbezogen. 
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nung wird demgegenüber vollkommen unberücksichtigt gelassen. Insgesamt handelt es 

sich also um eine sehr risikoaverse Entscheidungsregel, die jedoch die im Vorfeld ange-

führte Beschränkung der MIN-Entscheidungsregel zu einem bestimmten Teil überwin-

det. Bezogen auf das oben angeführte Beispiel würde bei einer einzelnen Prüfwertüber-

schreitung (d. h. einem Eignungswert von 0) und drei unter den einbezogenen Hinter-

grundwerten liegenden Werten (d. h. einer Eignung von 255) der schlechteste Wert das 

Ergebnis so stark beeinflussen, dass lediglich ein Wert von 76,5 und somit eine sehr 

geringe Gesamteignung erreicht werden kann. Dennoch besteht durch den einbezogenen 

Trade-Off, wenn auch nur in geringem Maße, die Möglichkeit, eine Differenzierung von 

Flächen zuzulassen, für die mehrere Werte eine geringe Eignung aufweisen. Durch Va-

riation der Order Weights kann das Ausmaß einer solchen Differenzierung frei gestaltet 

werden. 

Abbildung 4-16 stellt auf der rechten Seite die aus den genannten Order Weights resul-

tierende Gesamteignungskarte Boden dar. Erwartungsgemäß lässt sich eine große Ähn-

lichkeit mit der über die MIN-Methode aggregierten Gesamteignungskarte erkennen, 

allerdings zeigen sich dieser gegenüber, aufgrund des Einbezugs des geringen Trade-

Off zwischen den Kriterien, an zahlreichen Stellen leichte Abmilderungen der schlech-

ten Einstufungen. 

Insgesamt wird offensichtlich, dass auch die Auswahl der Entscheidungsregel keines-

wegs objektiv eindeutig bestimmbar ist, sondern in hohem Maße u. a. von den durch 

den Entscheidungsträger subjektiv eingeschätzten Erfordernissen der Entscheidungssi-

tuation abhängt. Insofern kann auch dieser Aspekt erhebliches Diskussionspotenzial im 

Rahmen des Entscheidungsprozesses bieten. 

 

4.4.1.2 Eignungskarte auf Basis der Luftschadstoffe 
Neben den bodenspezifischen Belangen sind auf der dritten Hierarchiestufe im Hinblick 

auf das übergeordnete Ziel „Schutz vor Luftschadstoffen“ auch die im Vorfeld generier-

ten standardisierten Eignungskarten zu den beiden in dieser Arbeit betrachteten Aspek-

ten Feinstaub und Stickstoffdioxid zu einer Gesamteignungskarte Luftschadstoffe zu 

aggregieren.  

Das hierbei verfolgte Vorgehen entspricht dem des in den letzten Abschnitten angeführ-

ten. Zunächst werden demnach die schadstoffspezifischen Eignungskarten unter An-

wendung der MIN- und der MAX-Entscheidungsregel zusammengeführt. Abbildung 4-

17 stellt die jeweiligen Ergebnisse einander gegenüber.  
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Abb. 4-17: Gesamteignungskarten Luftschadstoffe: MIN / MAX 

 

Auf der linken Seite der Abbildung 4-17 zeigt sich, dass unter Einbezug des kleinst-

möglichen Entscheidungsrisikos (MIN) innerhalb eines von Südwesten nach Nordosten 

verlaufenden breiten Gürtels eine allenfalls geringe Eignung für die Etablierung von 

Wohnnutzung besteht. Unabhängig von der Ausprägung des zweiten betrachteten 

Schadstoffs ist somit für mindestens einen der beiden (PM10 oder NO2) von einer sehr 

geringen Eignung auszugehen. Lediglich in einigen äußeren Bereichen des Untersu-

chungsgebiets lässt sich unter Berücksichtigung der Luftschadstoffe eine mittlere bis 

höhere Eignung erkennen.  

Die rechte Seite der Abbildung 4-17 zeigt demgegenüber die maximal optimistische 

Einschätzung der Flächeneignung für eine Wohnnutzung unter Anwendung der MAX-

Entscheidungsregel. In diesem höchst riskanten Szenario wird eine Fläche immer dann 

mit einer hohen Eignung versehen, sobald eine solche für einen der betrachteten Fakto-

ren gilt. Unter dieser Annahme lässt sich für einen deutlich größeren Bereich des Unter-

suchungsgebiets eine weniger schlechte Eignung erkennen, wenngleich nach wie vor 

die Konturen des oben beschriebenen diagonal verlaufenden Gürtels größtenteils deut-

lich erkennbar sind. Hieraus ist ersichtlich, dass auf Basis der gewählten Datenmodellie-

rung selbst bei optimistischer Sicht in weiten Teilen des Stadtgebiets bestenfalls eine 

mittlere Eignung für Wohnbebauung vorherrscht. 
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Insgesamt wird allerdings, analog zum Vorgehen im Bereich der Bodenschadstoffe, die 

Anwendbarkeit der MAX-Entscheidungsregel im Rahmen der hier betrachteten Frage-

stellung aufgrund der Unkalkulierbarkeit der gesundheitlichen Belastungen als ungeeig-

net angesehen. Die mit der MIN-Methode verbundene höhere Sicherheit wird demge-

genüber unter Berücksichtigung des zu erreichenden Ziels „Schutz vor Luftschadstof-

fen“ als deutlich angemessener eingestuft. Dennoch muss berücksichtigt werden, dass 

die Gesamteignung einer Fläche für Wohnbebauung anders einzuschätzen ist, wenn 

lediglich ein Schadstoff hohe Werte aufweist (und somit in dieser Hinsicht zu einer ge-

ringen Eignung führt), als wenn dies gleichzeitig für beide Schadstoffe der Fall ist. Ent-

sprechend sollte auch in diesem Themenbereich ein gewisser Trade-Off in die Modellie-

rung einbezogen werden, um die Möglichkeit zu gewährleisten, eine derart differenzier-

te Information zur Flächeneignung in die Entscheidung einfließen zu lassen. 

 

Abbildung 4-18 zeigt auf der linken Seite die Einschätzung der Flächeneignung unter 

Anwendung gleich gewichteter Order Weights (1/n, d. h. 0,5), wodurch das Ergebnis 

dem der WLC-Methode entspricht. 

 

 
Abb. 4-18: Gesamteignungskarten Luftschadstoffe: WLC / OWA [0,7/0,3] 

 

Da, ähnlich wie im Themenbereich Boden, die Factor Weights zuvor mit identischem 

Gewicht belegt wurden (0,5), stellt das Gesamtergebnis das arithmetische Mittel der 
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einbezogenen Daten dar. Hieraus ergibt sich die gleiche Problemlage wie im vorange-

gangen Abschnitt. Dadurch, dass zur Generierung der Gesamteignungskarte Luftschad-

stoffe der Durchschnitt der beiden schadstoffspezifischen Eignungskarten gebildet wird, 

kann die nicht unerhebliche Gefahr bestehen, dass niedrige Eignungswerte auf Basis des 

einen Schadstoffs durch hohe sich aus dem anderen Schadstoffs ergebende Eignungs-

werte so stark kompensiert werden, dass die Gesamteignung letztlich überschätzt wird. 

Vor diesem Hintergrund muss der auf diese Weise in die Modellierung einbezogene 

Trade-Off als zu groß angesehen werden. 

Insofern wird auch in diesem Themenfeld über die Beeinflussung der Order Weights 

von der Flexibilität des OWA-Ansatzes Gebrauch gemacht, um eine angemessenere 

Datenmodellierung zu erzeugen. Das anvisierte Ziel ist dabei, eine tendenziell risiko-

averse Entscheidungsregel zu konzipieren, durch welche die generierte Gesamteignung 

so stark von dem schlechtesten Wert bestimmt wird, dass der Einbezug des zweiten 

Werts selbst bei maximaler Ausprägung keine die Eignung überbewertende Fehlent-

scheidung erzeugen kann. Dennoch soll die Möglichkeit bestehen, unter Berücksichti-

gung des Gesamteignungswerts eine beide Schadstoffe einbeziehende Information in 

die Entscheidung einfließen zu lassen. Da innerhalb der Software IDRISI die Order 

Weights frei und kontinuierlich bestimmt werden können, lassen sich auch in diesem 

Themenbereich zahlreiche Kombinationen finden, durch welche eine derartige Zielset-

zung als erfüllt angesehen werden kann. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden 

die Order Weights [0,7/0,3] genutzt und das hieraus resultierende Ergebnis den weiteren 

Arbeitsschritten zugrunde gelegt. Auf diese Weise besteht zudem der Vorteil, dass eine 

gewisse Vergleichbarkeit zu der im Bodenbereich erzeugten Gesamteignungskarte be-

steht. 

Das aus dieser Entscheidungsregel erzeugte Ergebnis kann der Abbildung 4-18 ent-

nommen werden. Erwartungsgemäß lässt sich eine hohe Ähnlichkeit mit den aus der 

WLC- und der MIN-Methode resultierenden Ergebnissen beobachten, wobei die Ge-

samteignungswerte der zuletzt genutzten Methode überwiegend in einem mittleren Be-

reich angeordnet sind. 
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4.4.2 Datenaggregation Ebene 2 
Auf der zweiten Hierarchieebene werden einerseits die einzelnen Datensätze zum The-

menbereich Vorbelastungen, andererseits die zum Themenbereich Umweltqualitäten zu 

einem jeweils einheitlichen Datensatz zusammengefügt (vgl. Abb. 4-1). Da sich die 

letzten Abschnitte bereits mit den boden- und luftschadstoffspezifischen Vorbelastun-

gen beschäftigt haben, wird mit diesem Zweig des Entscheidungsbaums begonnen. 

 

4.4.2.1 Eignungskarte auf Basis der Vorbelastungen 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit basiert das Ziel „Schutz vor umweltspezifischen 

Vorbelastungen“ auf insgesamt vier Unterzielen, dem Schutz vor schädlichen Boden-

veränderungen, verkehrlichen Schallemissionen, gewerblichen Emissionen und Luft-

schadstoffen. 

In den bisher erfolgten Arbeitsschritten wurde für jedes der angeführten Themenfelder 

eine standardisierte Eignungskarte erstellt, wobei diese im Bereich Boden- und Luft-

schadstoffe bereits das Ergebnis einer in den letzten Abschnitten dargestellten Aggrega-

tion der jeweiligen Daten der dritten Hierarchieebene ist. Die relative Bedeutung, die 

den einzelnen Unterzielen zur Erreichung des übergeordneten Ziels zukommt, wurde 

über die Definition der Factor Weights für diese Arbeit festgelegt.22 

Im Weiteren werden die vier Eignungskarten unter Anwendung verschiedener Ent-

scheidungsregeln zu einer übergreifenden Karte zusammengeführt, in der die Flächen-

eignung für Wohnbebauung unter Berücksichtigung aller betrachteten Vorbelastungen 

dargestellt wird. Durch Variation der Order Weights werden dabei in Abhängigkeit von 

dem Grad des einbezogenen Entscheidungsrisikos und Trade-Off unterschiedliche Sze-

narien generiert.  

Im Hinblick auf die Auswahl der Aggregationsregeln wurde auch auf dieser Hierarchie-

ebene zunächst auf die drei rahmensetzenden Order-Weight-Kombinationen MIN, WLC 

und MAX zurückgegriffen. Bei der Anwendung der in Bezug auf die Risikobereitschaft 

maximal ausgeprägten Entscheidungsregel (MAX) wird offenbar, dass der Großteil des 

Untersuchungsgebiets als sehr geeignet eingestuft wird. Da diese Beurteilung ungeach-

tet der übrigen Werte lediglich auf dem jeweils besten Eignungswert beruht, wird, ana-

log zu den Ausführungen in den vorangegangenen Abschnitten, aufgrund der von den 

                                                 
22 Im Gegensatz zu der obersten Ebene des Entscheidungsbaums werden auf dieser zweiten Hierarchie-

ebene die Factor Weights für beide betrachteten Äste entsprechend der zuvor definierten Gewichte kon-
stant gehalten. Eine Variation der Gewichte auf dieser Ebene würde den Umfang der vorliegenden Ar-
beit bei Weitem sprengen. 
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übrigen Vorbelastungen ausgehenden unkalkulierbaren gesundheitlichen Gefahren eine 

Nutzung dieser Entscheidungsregel für die hier relevante Fragestellung als nicht geeig-

net angesehen. Stattdessen werden nur Aggregationsverfahren in die nähere Betrachtung 

einbezogen, die über eine zumindest mittlere Risikoaversion verfügen, wobei dem im 

Einzelfall gesundheitsbedrohlichsten Belang (hier definiert als das Kriterium für das 

jeweils die  geringste Eignung berechnet wurde) das höchste Gewicht zukommen sollte. 

Hinsichtlich des Ausmaßes des einzubeziehenden Trade-Off ist anzuführen, dass streng 

genommen die gesundheitlichen Auswirkungen eines höheren Lärmpegels nicht durch 

die einer geringeren Belastung durch Luft- oder Bodenschadstoffe kompensiert werden. 

Allenfalls könnten in bestimmten Fällen die mehr oder weniger hohen finanziellen Auf-

wendungen für Maßnahmen zur Abkehr gesundheitlicher Auswirkungen einander kom-

pensieren. Allerdings ist ein Standort, der „nur“ im Hinblick auf ein Umweltthema er-

höhte Vorbelastungen zu verzeichnen hat je nach konkreter Werteausprägung häufig als 

weniger gesundheitsschädlich zu beurteilen als ein Standort, für den gleichzeitig bezo-

gen auf mehrere Kriterien eine Eignung abgesprochen werden muss. Vor diesem Hin-

tergrund sollte auch in diesem Themenfeld ein Trade-Off in einer näher zu bestimmen-

den Höhe in die Modellierung einbezogen werden 

Das Maß beider Elemente, Risikobereitschaft und Trade-Off, wurde somit im Hinblick 

auf den in Kapitel 3.5.2 dargestellten „Decision-Rule-Space“ (vgl. Abb. 3-4) so variiert, 

dass, bis auf die bereits angeführte MAX-Methode, alle Entscheidungsregeln zwischen 

der MIN- und der WLC-Methode verortet sind. 

Im Anschluss an die extrem risikoaverse MIN-Entscheidungsregel wurde, analog zu den 

vorangegangenen Abschnitten, zunächst eine Methode gewählt, die noch eine relativ 

niedrige Risikobereitschaft und einen verhältnismäßig geringen lediglich drei Kriterien 

einbeziehenden Trade-Off aufweist [0,7/0,2/0,1/0]. Bei der nächsten Methode wurde der 

Trade-Off auf alle vier Kriterien ausgeweitet, wobei sich die Risikoaversion nur gering-

fügig verringert [0,65/0,2/0,1/0,05]. Mit der vierten Entscheidungsregel [0,5/0,25/ 

0,15/0,1] wurde der Trade-Off zu Lasten des ersten Faktors, und somit auch der Risiko-

aversion, weiter gesteigert, bis dieser letztlich im Rahmen der WLC-Methode bei mitt-

lerem Risiko maximal wird. 

Die Ergebnisse dieser Modellierungen können den folgenden Abbildungen entnommen 

werden.  
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Abb. 4-19: Eignungskarten Vorbelastung: MIN / OWA [0,7/0,2/0,1/0] 

 

 

 
Abb. 4-20: Eignungskarten Vorbelastung: OWA [0,65/0,2/0,1/0,05] / OWA 

[0,5/0,25/0,15/0,1]  
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Abb. 4-21: Eignungskarten Vorbelastung: WLC / MAX 

 

Bei der Betrachtung der Eignungskarten zeigt sich, dass mit zunehmender Risikobereit-

schaft und überwiegend steigendem Trade-Off die mit einer hohen Eignung ausgewie-

senen Flächen deutlich zunehmen. Die Flächen mit den höchsten Eignungswerten fin-

den sich dabei in größeren Bereichen des westlichen Untersuchungsgebiets sowie in 

Teilen des Nordens und Südostens. Von diesen Gebieten ausgehend weiten sich bei 

abnehmender Risikoaversion und steigendem Trade-Off nicht selten die positiv beurteil-

ten Flächen weiter aus. Trotz des zwischen der WLC- und der MAX-Methode wieder 

gesunkenen Trade-Off, lässt sich bei Anwendung der letztgenannten Entscheidungsre-

gel für den Großteil des Untersuchungsgebiets die im Vorfeld bereits angeführte höchst 

riskante Einstufung einer hohen Eignung für Wohnnutzung erkennen. 

 

Tabelle 4-5 stellt für die verschiedenen Szenarien die flächigen und prozentualen Er-

gebnisse dar. Auch wenn auf diese Weise die räumliche Information über die tatsächli-

che Verortung der jeweiligen Flächeneignungen verloren geht, wird hierdurch ein guter 

Überblick über die quantitativen Dimensionen der berechneten Eignungswerte geboten. 

Zur übersichtlicheren Präsentation wurden die in dem Bereich von 0 bis 255 vorliegen-

den Eignungswerte in Quintile klassifiziert und mit den interpretativ leicht nutzbaren 

Kategoriebezeichnungen „Sehr hohe Eignung“, „Hohe Eignung“, „Moderate Eignung“, 

„Geringe Eignung“ und „Sehr geringe Eignung“ belegt. Hingewiesen sei dabei jedoch 
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darauf, dass durch eine derartige Definition diskreter Klassen der kontinuierliche Wer-

tebereich mit künstlichen Grenzen versehen wird. Eine mit dem Eignungswert 205 ver-

sehene Fläche ist, trotz Klassengrenze, lediglich als geringfügig geeigneter anzusehen 

als eine Fläche mit dem Wert 204, allerdings, trotz gleicher Klasse, im Verhältnis deut-

lich weniger geeignet als eine Fläche mit dem Wert 255. Auch wenn für die weiteren 

Berechnungen die kontinuierlichen Werte genutzt werden, sei für die folgende Darstel-

lung aus Übersichtlichkeitsgründen auf die definierten diskreten Klassen zurückgegrif-

fen. 

Das in dieser Arbeit betrachtete Untersuchungsgebiet weist eine berücksichtigte Ge-

samtfläche von 232,6 km² auf, wobei 56,1 km² von den als Constraint definierten Be-

schränkungen betroffen sind. Daraus folgt, dass insgesamt eine Fläche von 176,5 km² 

im Blickfeld der Suche nach geeigneten Wohnstandorten steht. 

 

Tab. 4-5: Klassifizierte Einstufung der Flächeneignung (Vorbelastungen) 

  MIN 

OWA 

[0,7 / 0,2 / 

0,1 / 0] 

OWA 

[0,65 / 0,2 

/ 0,1 / 

0,05] 

OWA 

[0,5 / 0,25 

/ 0,15 / 

0,1] 

WLC MAX 

km² 106,16 68,9 41,7 20,38 3,3 1,25 Sehr geringe 

Eignung % 60,13 39,04 23,62 11,54 1,87 0,71 

km² 28,14 49,39 69,54 63,07 23,92 1,51 Geringe 

Eignung % 15,94 27,98 39,39 35,73 13,55 0,86 

km² 20,2 27,89 30,5 45,62 53,7 2,55 Moderate 

Eignung % 11,44 15,8 17,28 25,84 30,42 1,45 

km² 17,34 18,11 18,16 24,56 60,39 0,7 Hohe 

Eignung % 9,83 10,26 10,29 13,91 34,21 0,4 

km² 4,7 12,23 16,63 22,9 35,21 170,52 Sehr hohe 

Eignung % 2,66 6,93 9,42 12,97 19,95 96,59 

 

Zur besseren Vergleichbarkeit stellt das folgende Diagramm zusätzlich für die zur An-

wendung gebrachten hier aufgezeigten Entscheidungsregeln die prozentualen Werte der 

klassifizierten Flächeneignungen einander gegenüber. 
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Abb. 4-22: Klassifizierte Einstufung der Flächeneignung (Vorbelastungen) 

 

Bei der Betrachtung von Tabelle 4-5 und Abbildung 4-22 zeigt sich sehr einprägsam das 

auch in den kartographischen Darstellungen zu verfolgende Phänomen des gegenläufi-

gen Verlaufs der (extremen) Werteausprägungen. Während die Flächen mit sehr gerin-

ger Eignung mit zunehmender Risikobereitschaft in erheblichem Maße abnehmen, wei-

sen die als sehr geeignet definierten Flächen eine deutliche Zunahme auf. Insgesamt 

lässt sich, der Abszisse des Diagramms von der MIN- zur MAX-Methode folgend, eine 

sukzessive Entwicklung beobachten, in der sich die Anteile der niedrigen Eignungsklas-

sen zunehmend zu den Anteilen der hohen Eignungsklassen verschieben. 

Von besonderem Interesse ist auch der unmittelbare Vergleich der von links aus be-

trachtet zweiten und dritten Entscheidungsregel. Obwohl die Order Weights durch die 

geringfügige Verringerung des ersten Gewichts zu Gunsten des letzten lediglich margi-

nal verändert wurden, ist in der diskreten Klasseneinteilung ein deutlicher Sprung zwi-

schen den beiden unteren Klassen zu beobachten.  

An dieser Stelle zeigt sich nicht zuletzt der Einfluss eines alle vier Kriterien einbezie-

henden Trade-Off auf die Gesamtbeurteilungswerte. Mit der vierten Entscheidungsregel 

wird dieser weiter gesteigert, indem zu Lasten des ersten Order Weights die übrigen 

erhöht werden. Im Ergebnis weitet sich der Flächenanteil der mittleren und höheren 

Eignungskategorien weiter aus. Bei maximalem Trade-Off und gleichzeitig mittlerem 

Risiko (WLC) lässt sich nur noch eine untergeordnete Bedeutung der weniger geeigne-

ten Flächen beobachten. Niedrige Wertigkeiten im Hinblick auf bestimmte Kriterien 
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können hierbei in maximalem Maße durch hohe Wertigkeiten anderer Kriterien kom-

pensiert werden. 

Angesichts dieser Beobachtungen sollten bedeutende für diese Ergebnisse verantwortli-

che Einflussfaktoren näher beleuchtet werden. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass 

für den Bereich der verkehrlichen Lärmemissionen für weite Teile des Untersuchungs-

gebiets aufgrund der bestehenden Datenlücken sehr vereinfachend eine maximale Eig-

nung modelliert wurde. Ebenso lassen sich im Hinblick auf die ebenfalls nur selektiv 

verfügbaren gewerblichen Emissionen großflächige Eignungswerte von 255 erkennen. 

Zusammen betrachtet ist nahezu für jede Fläche des Untersuchungsgebiets für mindes-

tens ein Kriterium eine sehr hohe Eignung gegeben, wobei vor allem die Modellierung 

der verkehrlichen Emissionen die Realität nur unzureichend abbildet. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich insbesondere das Ergebnis der MAX-Methode, 

unter zusätzlichem Einbezug der Factor Weights (relativ hohes Gewicht der Lärmemis-

sionen sowie in Summe beider Kriterien eine relative Bedeutung von mehr als 50%) 

aber auch das der WLC-Methode sowie die auffällige Veränderung der Beurteilungs-

werte bei Einbezug des vierten Kriteriums erklären. 

Auch wenn die beschriebenen Datenlücken bewusst nicht bei der Vergabe der Factor 

Weights berücksichtigt wurden, besteht durch die Bestimmung der Order Weights die 

Möglichkeit, diesem Mangel in gewissem Umfang entgegenzuwirken. Durch eine Be-

schränkung der Betrachtung auf die niedrigsten Eignungswerte können die häufig unzu-

treffend hohen Eignungswerte aus der Beurteilung ausgeblendet werden. 

Insgesamt soll angesichts der betrachteten Fragestellung („Schutz vor umweltspezifi-

schen Vorbelastungen“) im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein möglichst risikoaver-

ses Aggregationsverfahren genutzt werden, wobei im Hinblick auf die Beschränkungen 

der MIN-Entscheidungsregel gleichzeitig jedoch zumindest ein gewisser Trade-Off ein-

bezogen werden soll. Vor dem Hintergrund aller angeführten Aspekte wird an dieser 

Stelle eine Entscheidungsregel gewählt, die lediglich die drei niedrigsten Eignungswerte 

mit in zunehmendem Maße sinkendem Gewicht berücksichtigt. Für die weiteren Be-

rechnungen wird somit auf den aus der zweiten Entscheidungsregel [0,7/0,2/0,1/0] re-

sultierenden Datensatz zurückgegriffen. Hingewiesen sei aber darauf, dass ebenso wie 

an zahlreichen anderen Stellen grundsätzlich auch Argumente für eine andere Wahl 

hätten angeführt werden können. 
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4.4.2.2 Eignungskarte auf Basis der Umweltqualitäten 
Im Themenbereich der Umweltqualitäten baut innerhalb der vorliegenden Arbeit das 

zweite auf dieser Hierarchieebene angesiedelte Ziel „Schutz vorhandener Umweltquali-

täten“ auf insgesamt drei Unterzielen auf. Für alle drei Unterziele Freiraumschutz, Na-

turschutz und Trinkwasserschutz wurden im Vorfeld standardisierte Eignungskarten 

generiert, die im Weiteren unter Berücksichtigung der bereits definierten Factor 

Weights und noch zu bestimmender Order Weights zu einer übergreifenden Karte zu-

sammengeführt werden. In der auf diese Weise generierten Karte wird die Eignung der 

einzelnen Flächenalternativen für Wohnnutzung vor dem Hintergrund aller betrachteten 

Umweltqualitäten beurteilt.  

 

Analog zum Vorgehen im Themenbereich der Vorbelastungen werden durch Variation 

der Order Weights verschiedene Szenarien erstellt, wobei die Ausgestaltung der Ge-

wichte von den folgenden Überlegungen geleitet wird.  

Streng genommen muss bei den im Themenfeld der Umweltqualitäten behandelten Kri-

terien die Modellierung eines zwischen diesen bestehenden Trade-Off zunächst kritisch 

beleuchtet werden. Während im Bereich der Vorbelastungen bei jedem einbezogenen 

Kriterium die Gesundheit der in den entsprechenden Gebieten wohnenden Menschen 

betrachtet wird, stehen im Zusammenhang der Umweltqualitäten sehr unterschiedliche 

Schutzgüter im Blickfeld, wodurch die ohnehin schwierige Vergleichbarkeit zusätzlich 

erschwert wird. Die Möglichkeit, dass beispielsweise eine erhöhte Grundwassergefähr-

dung innerhalb eines hydrologisch relativ abgegrenzten Einzugsgebiets durch die Un-

versehrtheit eines in einem vollkommen anderen Bereich des Untersuchungsraums ver-

orteten Naturschutzgebiets kompensiert wird, erscheint in diesem Beispiel im Hinblick 

auf das Schutzgut Wasser als zweifelhaft. Insofern müsste vor diesem Hintergrund 

grundsätzlich von einem Trade-Off zwischen den Kriterien abgesehen werden (vgl. E-

astman, 2006b, S. 122). Die Auswahl der Entscheidungsregel würde sich demnach unter 

Berücksichtigung des in Abbildung 3-4 dargestellten „Decision-Rule-Space“ auf die auf 

der Abszisse liegenden Aggregationsregeln beschränken. Im Hinblick auf die Order 

Weights würde somit das volle Gewicht auf immer nur einem Kriterium liegen, wo-

durch sich in Abhängigkeit von der einzubeziehenden Risikobereitschaft lediglich die 

MIN-Methode [1/0/0], die MAX-Methode [0/0/1] oder die Median-Methode [0/1/0] 

ergäben. 
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Da im Rahmen der Stadtplanung jedoch notwendigerweise auch grundsätzlich nicht 

vergleichbare Aspekte in der Abwägung zusammengeführt und einander gegenüberge-

stellt werden müssen, wird auch in der vorliegenden Arbeit eine dieses Erfordernis auf-

greifende Herangehensweise weiter verfolgt. Entsprechend wird ein Trade-Off in einer 

näher zu bestimmenden Höhe in die Modellierung einbezogen, um die Möglichkeit zu 

bieten auch hinsichtlich der Umweltqualitäten zu differenzieren, ob eine Fläche auf Ba-

sis „nur“ eines Kriteriums oder gleichzeitig mehrerer Kriterien beispielsweise als unge-

eignet angesehen werden muss. 

In Bezug auf das einzubeziehende Risiko muss berücksichtigt werden, dass auch im 

Bereich der Umweltqualitäten eine hohe Risikobereitschaft dazu führt, dass geringe 

Eignungswerte weniger stark in die Gesamtbeurteilung einfließen als hohe Eignungs-

werte, wodurch der Zielsetzung „Schutz der vorhandenen Umweltqualitäten“ weniger 

gut entsprochen würde. Insofern soll auch in diesem Themenbereich eine tendenziell 

höhere Riskoaversion modelliert werden, durch die gleichzeitig dem jeweils schutzbe-

dürftigsten Belang (also dem Kriterium, für das im Einzelfall die geringste Eignung 

berechnet wurde) das größte Gewicht zukommen soll.  

Als Konsequenz aus den angeführten Überlegungen werden die folgenden Entschei-

dungsregeln zur Anwendung gebracht und deren Ergebnisse im Anschluss vergleichend 

gegenübergestellt.  

Zunächst wurde auch in diesem Themenfeld mit der MIN-Methode die risikofeindlichs-

te Entscheidungsregel genutzt. Im Anschluss wurden sukzessive Risikobereitschaft und 

Trade-Off bis zur WLC-Methode gesteigert. Während zunächst der Trade-Off bei hoher 

Risikoaversion auf die ersten beiden Kriterien beschränkt wurde [0,7/0,3/0], wird dieser 

mit den nächsten beiden Aggregationsverfahren auf alle drei Kriterien ausgeweitet. Dies 

geschieht in einem Fall in geringfügigem Maße auf Kosten des ersten [0,65/0,3/0,05], in 

einem weiteren Fall auf Kosten des zweiten Gewichts [0,7/0,2/0,1]. Durch deutliche 

Verringerung des ersten zu Gunsten des letzten Order Weights wird die Risikobereit-

schaft in der folgenden Entscheidungsregel in größerem Maße erhöht [0,5/0,3/0,2]. Die 

derart betriebene Angleichung der Order Weights und somit auch des Trade-Off zwi-

schen den Kriterien wird im Weiteren innerhalb der WLC-Methode maximal. Abschlie-

ßend wird, trotz der angeführten Beschränkung im Hinblick auf die themenspezifische 

Anwendbarkeit, die MAX-Methode angewandt, um auch in diesem Bereich des „Deci-

sion Rule Space“ (vgl. Abb. 3-4) die extreme Ausprägung aus Gründen der Vergleich-

barkeit aufzuzeigen. 
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Die folgenden Abbildungen stellen die Ergebnisse dieser Modellierung in Kartenform 

dar. Da sich die aus den Order-Weight-Kombinationen [0,7/0,2/0,1] und [0,65/0,3/0,05] 

ergebenden Resultate in hohem Maße ähneln, wurde auf die Abbildung der aus der 

letztgenannten Kombination resultierenden Eignungskarte verzichtet. 

 
Abb. 4-23: Eignungskarten Umweltqualitäten: MIN / OWA [0,7/0,3/0] 

 

 
Abb. 4-24: Eignungskarten Umweltqualitäten: OWA [0,7/0,2/0,1] / OWA [0,5/0,3/0,2] 
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Abb. 4-25: Eignungskarten Umweltqualitäten: WLC / MAX 

 

Bei der Betrachtung der einzelnen Eignungskarten zeigt sich, dass in allen Karten 

(selbst der aus der MIN-Methode resultierenden Karte) für weite Teile des Untersu-

chungsgebiets eine sehr hohe Eignung ausgewiesen wird. Mit zunehmender Risikobe-

reitschaft und steigendem Trade-Off nehmen vor allem die Flächen mit sehr geringer 

Eignung ab, wobei jedoch selbst unter Anwendung der WLC-Methode große Bereiche 

noch als tendenziell eher wenig geeignet beurteilt werden. Die im Themenfeld der Vor-

belastungen von der MIN-Methode bis zur WLC-Methode zu beobachtende extreme 

Ausweitung der als geeignet eingestuften Flächen lässt sich in diesem Ausmaß im Hin-

blick auf die Umweltqualitäten nicht verfolgen. Erst bei der Anwendung der MAX-

Methode zeigt sich eine sehr großflächige Einstufung der Alternativen als maximal ge-

eignet, wobei auch hiervon eine kleinere Gesamtfläche betroffen ist als im Bereich der 

Vorbelastungen. Die Flächen, die von der MIN- bis zur WLC-Methode mit einer be-

sonders hohen Eignung ausgewiesen werden, befinden sich dabei in den Siedlungsge-

bieten, die größeren der wenig geeigneten Flächen überwiegend in den Randbereichen 

des Untersuchungsgebiets. 

 

Analog zu dem bereits im letzten Abschnitt verfolgten Vorgehen werden in Tabelle 4-6 

die nach den Quintilen klassifizierten flächigen und prozentualen Ergebnisse dargestellt, 



4. Ermittlung geeigneter Wohnstandorte aus Umweltsicht 
 

 133

während Abbildung 4-26 eine Aufbereitung der prozentualen Werte in Diagrammform 

bietet. 

 

Tab. 4-6: Klassifizierte Einstufung der Flächeneignung (Umweltqualitäten) 

  MIN 

OWA 

[0,7 /0,3 / 

0] 

OWA 

[0,7 / 0,2 

/ 0,1] 

OWA 

[0,65 / 

0,3 / 

0,05] 

OWA 

[0,5 / 0,3 

/ 0,2] 

WLC MAX 

km² 56,29 42,17 41,46 41,31 9,23 3,07 0,18 Sehr gerin-

ge Eignung % 31,89 23,89 23,48 23,4 5,25 1,74 0,10 

km² 15,50 18,01 17,23 17,06 35,23 39,56 7,97 Geringe 

Eignung % 8,78 10,20 9,76 9,66 19,96 22,41 4,51 

km² 4,28 12,23 13,41 12,89 22,53 13,27 2,01 Moderate 

Eignung % 2,43 6,93 7,59 7,3 12,76 7,52 1,14 

km² 9,07 6,86 6,45 7,19 7,79 13,48 5,09 Hohe 

Eignung % 5,14 3,88 3,65 4,08 4,41 7,64 2,88 

km² 91,38 97,26 97,99 98,08 101,72 107,15 161,28 Sehr hohe 

Eignung % 51,76 55,09 55,51 55,56 57,62 60,7 91,36 
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Abb. 4-26: Klassifizierte Einstufung der Flächeneignung (Umweltqualitäten) 

 


